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Zum Ende meiner Amtszeit als Ent-
wicklungsministerin organisierten 
das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) und das Ent-
schuldungsbündnis erlassjahr.de 
am Ort des G8-Gipfels von 1999, 
in Köln eine Bestandsaufnahme der 
Entschuldungsbemühungen seit 
dem Beginn der Initiative für hoch 
verschuldete arme Länder (engl. 
Heavily Indebted Poor Countries, 
HIPC) Mitte der neunziger Jahre. 
Wir waren stolz auf das Erreichte  
– mit uns saß ein bolivianischer 
Bischof auf dem Podium, und die 
nicht nur wirtschaftlichen, sondern 
auch sozialen und politischen Fort-
schritte in Bolivien in der Folge der 
HIPC-Entschuldung waren damals 
wirklich enorm. 

Gleichzeitig beschlich uns aber alle 
– Bundesregierung, die Weltbank, 
die ebenfalls mitdiskutierte, und die 
Vertreter/innen der Zivilgesellschaft 
– die Furcht, das Gewonnene könn-
te uns wieder unter den Händen zer-
rinnen. Ein Jahr zuvor war die US-In-
vestment Bank Lehman Brothers 
zusammengebrochen, die Bundes-
republik selbst hatte dramatische 
Stunden erlebt, als auch das deut-
sche Finanzsystem nur mit größter 
Anstrengung vor dem Zusammen-
bruch bewahrt werden konnte. Und 
wir erhielten erste Nachrichten über 
die neuerlichen Zahlungsschwierig-
keiten in Ländern die überhaupt gar 

nichts mit dem US-Immobilienmarkt 
oder dem dortigen Bankensystem 
zu tun hatten. Kleine Staaten in Mit-
telamerika etwa, die vom US-Tou-
rismus abhingen, der plötzlich dras-
tisch zurückging.

Wir hatten mit HIPC und der 2005 
darauf folgenden Multilateral Debt 
Relief Initiative (MDRI) einen gro-
ßen Schritt zur Beseitigung von Alt-
schulden getan, die ihre Ursprünge 
teilweise noch in der Ära des Kal-
ten Krieges hatten; aber eine struk-
turelle Antwort auf die beständig 
neue Gefahr von Überschuldung 
hatten wir nicht gegeben. Das se-
hen wir heute noch um einiges 
deutlicher als 2009: Nur noch vier 
der seit 1999 entschuldeten 36 
HIPCs bescheinigt der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF) heute 
ein niedriges Überschuldungsrisi-
ko; alle anderen werden im Falle 
eines externen Schocks oder sogar 
schon unter dem vom IWF ange-
nommenen Entwicklungspfad für 
die nächsten zehn Jahre wieder in 
Schwierigkeiten geraten. Oder sie 
sind sogar schon zahlungsunfähig.

Die internationale Gemeinschaft 
muss endlich auch anerkennen, 
dass man nicht einerseits alle 
Staaten auffordern kann, die Nach-
haltigkeitsentwicklungsziele zu 
verwirklichen, und andererseits 
diesen Ländern die Möglichkeiten 
zu verwehren, ihre eigenen Finanz-

Die Fehler der Vergangenheit 
nicht wiederholen
Heidemarie Wieczorek-Zeul 

Heidemarie Wieczorek-Zeul 
war von 1998 bis 2009 
Ministerin für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Ent-
wicklung. In ihrer Amtszeit 
setzte sie sich maßgeblich 
für das Zustandekommen 
der Initiative für hoch ver-
schuldete arme Länder ein.
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strukturen aufzubauen und ihre 
Eigenmittel durch die notwendige 
Besteuerung von transnationalen 
Unternehmen aufzubringen. Des-
halb muss die Verhinderung von 
Profit Shifting der Unternehmen 
eine zentrale Aufgabe sein, unter 
anderem durch ein weltweites Re-
gister, das die tatsächlichen Be-
sitzer der Unternehmen und ihre 
tatsächlichen Steuerzahlungen 
transparent macht.

Die neuerlichen Schwierigkeiten 
machen die damalige Entschul-
dung nicht falsch. Im Gegenteil: Es 
hatte viel zu lange gedauert, bis wir 
sie endlich auf den Weg gebracht 
hatten. Aber eine einmalige Ent-
schuldung kann nicht garantieren, 
dass ein Schuldner nicht wieder 
in Schwierigkeiten gerät. Das gilt 
nicht nur für arme Länder. Es gilt für 
jeden Schuldner. Deswegen sind 
internationale Zusammenschlüsse 
wie die Vereinten Nationen nach 
wie vor herausgefordert, einen 
dauerhaften Mechanismus für die 
Entschuldung von Staaten zu ent-
wickeln. 

Auch daran haben wir schon vor 
15 Jahren gearbeitet. 2001 stellte 
der IWF einen Vorschlag für einen 
verlässlichen und berechenbaren 
Entschuldungsmechanismus vor, 
den Sovereign Debt Restructuring 
Mechanism, SDRM. Wir als Bun-
desregierung haben zusammen mit 

zahlreichen Staaten im Süden den 
Internationalen Währungsfonds in 
diesem Bemühen unterstützt, bis 
die US-Regierung unter Präsident 
Bush ihren Einfluss nutzte, um das 
Projekt zum Scheitern zu bringen. 
Möglicherweise wünschen sich heu-
te einige im Bundesfinanzministeri-
um und in den anderen G8-Staaten, 
die zusehen mussten, wie die Krise 
in Griechenland sich in eine soziale 
Katastrophe verwandelte, der IWF 
wäre damals erfolgreich gewesen. 
Ein berechenbares Verfahren hät-
te dann auch für die Krise(n) in der 
Eurozone sehr hilfreich sein kön-
nen. Die gleichen Gefühle könnten 
übrigens auch manche in der Zivil-
gesellschaft hegen, denen der IWF 
als Initiator und Hauptakteur eines 
Staateninsolvenzverfahrens nur all-
zu suspekt war.

Heute stehen wir – wie die Be-
standsaufnahme in diesem Schul-
denreport zeigt – einem sehr brei-
ten Spektrum von (potenziellen) 
Schuldenkrisenländern gegenüber. 
Ein nicht minder breites Spektrum 
von Gläubigern ist von künftigen 
Krisen betroffen. Leichter als mei-
nen damaligen Kolleg/innen im 
G8-Kreis und mir wird die Gestal-
tung der nächsten Entschuldungs-
schritte angesichts dieser breiten 
Krisenszenarien den heute Verant-
wortlichen sicher nicht fallen. We-
niger dringlich werden sie dadurch 
aber auch nicht.
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Warum wir keine Zeit verlieren 
dürfen!
Pirmin Spiegel

Die Situation ist alarmierend: 119 
Länder im Globalen Süden sind kri-
tisch verschuldet, 13 mussten ak-
tuell ihre Zahlungen einstellen. Der 
vorliegende Schuldenreport zeigt 
eindrücklich: Wir stecken mitten in 
einer Staatsschuldenkrise! Sie ist 
der bisherige Höhepunkt einer Ent-
wicklung, die sich über Jahre hin-
weg aufgebaut hat und keineswegs 
unerwartet eingetreten ist („Ver-
schuldete Staaten weltweit“, S. 12). 
Schon vor zehn Jahren, im Septem-
ber 2008, offenbarte die Pleite der 
Lehmann Brothers die Instabilität 
des globalen Finanzsystems. Aus 
einer US-amerikanischen Immobi-
lienkrise wurde eine weltweite Fi-
nanzkrise, deren Auswirkungen bis 
heute spürbar sind. Bereits 2010 
machte der Schuldenreport auf den 
Zusammenhang zwischen der Kri-
se und der Situation in armen, ver-
schuldeten Ländern aufmerksam 
und warnte vor einer drohenden 
Staatsschuldenkrise, vor allem in 
Subsahara-Afrika. Wie die Analy-
sen des Reports zeigen, befanden 
sich zu diesem Zeitpunkt bereits 
60 Niedrig- und Mitteleinkommens-
länder in einer kritischen Verschul-
dungssituation. 

Heute, fast zehn Jahre später, hat 
sich die Zahl der überschuldeten 
Länder verdoppelt! Das liegt unter 
anderem daran, dass viele dieser 
Staaten stark von den Folgen der 

Finanzkrise betroffen waren, ob-
wohl sie für deren Entstehung kaum 
oder keine Verantwortung trugen. 
So nahmen in Folge der Krise in 
den betroffenen Ländern unter an-
derem die Finanzmarktinvestitionen 
ab, es kam zu einem Rückgang der 
Nachfrage nach Exportprodukten 
und einem damit einhergehenden 
Preisverfall. Dies alles wurde durch 
zusätzliche Kreditaufnahmen ge-
deckt. Die Verschuldung stieg. 

Verstärkt wurde dieser Trend zur 
Neuverschuldung des Globalen 
Südens in den vergangenen Jah-
ren durch die leichte Verfügbarkeit 
günstiger Kredite für wirtschaftlich 
schwächere Länder. 

Die so gewachsene Staatsver-
schuldung in Ländern des Globalen 
Südens ist angesichts wachsender 
sozialer Ungleichheiten ein zent-
rales Hindernis für Überwindung 
von Armut. Und die Hauptleidtra-
genden sind die Verletzlichsten 
und Marginalisierten. Denn wenn 
ein Großteil der Haushaltsmittel ei-
nes Landes in den Schuldendienst 
fließt, anstatt für soziale Zukunfts-
investitionen genutzt zu werden, 
fällt es den Ländern schwer, soziale 
Dienstleistungen wie Gesundheits-
vorsorge bereitzustellen oder in 
Bildung zu investieren. Geringe Bil-
dungsmöglichkeiten jedoch treiben 
die Menschen weiter in die Armut, 

Pirmin Spiegel ist seit 2012 
Hauptgeschäftsführer und 
Vorstandsvorsitzender 
von MISEREOR. Er wurde 
1957 in Großfischlingen in 
der Pfalz geboren. Pirmin 
Spiegel studierte Theologie 
und Philosophie und wurde 
1986 zum Priester geweiht. 
Insgesamt 15 Jahre lebte er 
als Pfarrer in Brasilien. Dort 
gründete er eine Familien-
landwirtschaftsschule und 
arbeitete in der Ausbildung 
von Laienmissionaren.
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in die  Arbeitslosigkeit und in die 
Migration. Zudem hemmt die Ver-
schuldung nachhaltige Wirtschafts-
impulse – ein Teufelskreis.

Um diesen Teufelskreis zu durch-
brechen, fordern die Autorinnen 
und Autoren des Schuldenreports 
heute wie schon vor zehn Jahren 
von der Politik, verlässliche Struktu-
ren und Verfahren zu schaffen, mit 
denen eine Schuldenkrise schnell 
und fair für alle Beteiligten gelöst 
werden kann. Bis heute gibt es kein 
internationales Insolvenzverfahren 
für Staaten, das verhindert, dass 
aus einer Überschuldungssituati-
on eine Schuldenkrise wird. Statt-
dessen müssen sich verschuldete 
Staaten zwischen zwei Übeln ent-
scheiden: Entweder stellen sie die 
Kreditrückzahlung ein und liefern 
sich damit der politischen Willkür 
ihrer Gläubiger aus, die aktuell al-
lein entscheiden, was in einem sol-
chen Fall zu tun ist. Oder aber sie 
versuchen, mit allen verfügbaren 
Möglichkeiten den Schuldendienst 
aufrechtzuerhalten, indem sie auf 
Kosten der Bevölkerung Sozial-
ausgaben einsparen oder immer 
neue Kredite aufnehmen und so die 
Verschuldungsdynamik weiter be-
schleunigen, bis die Schuldenfalle 
zuschnappt. 

Damit nicht noch mehr Länder in die 
Zahlungsunfähigkeit geraten, muss 
die internationale Politik rasch und 
entschlossen handeln: In der G20, 
im Internationalen Währungsfonds 
(IWF) und anderen multilateralen 
Foren. 

Die deutsche G20-Präsidentschaft 
2017 bot die Gelegenheit, ein Ver-
fahren zur Lösung von Schulden-
krisen zu etablieren. Eine verpasste 
Gelegenheit! Stattdessen blieb es 
bei Absichtserklärungen ohne kon-
krete Schritte zur Lösung der Staats-
schuldenkrisen – wie schon zehn 
Jahre zuvor („Blick auf den G20-Gip-
fel: Die Welt ist nicht für die nächste 
Schuldenkrise gerüstet“, S. 26).

Deutschland muss sich international 
– auf jeder Bühne – dafür einsetzen, 
diese schwerwiegende Entwicklung 

einzudämmen. Um den Ausbau 
der Infrastruktur in afrikanischen 
Ländern zu unterstützen, setzt die 
Bundesregierung derzeit im Rah-
men des Compact with Africa vor 
allem auf die Mobilisierung privaten 
Kapitals, ohne den Empfängerstaa-
ten notwendige Absicherungen zu 
gewähren. Auf diese Weise droht 
jedoch in vielen Ländern eine weite-
re Verschärfung der ohnehin schon 
kritischen Verschuldungssituation, 
weil Öffentlich-Private Partnerschaf-
ten unkalkulierbare finanzielle Ri-
siken bergen können („Unverzicht-
bare Chance oder unkalkulierbares 
Risiko?“, S.33). 

Ein zukunftsweisender Schritt wä-
ren regional oder thematisch einge-
grenzte Entschuldungsprogramme 
für einzelne Regionen („Klein an-
fangen: Wege zu neuen Entschul-
dungsinitiativen“, S. 48). Dass das 
möglich ist, hat die Entschuldungs-
initiative für hoch verschuldete 
arme Länder (engl. Heavily Indeb-
ted Poor Countries, HIPC) schon 
in den späten neunziger Jahren 
gezeigt („Die HIPC-Initiative: eine 
Erfolgsgeschichte mit kurzer Halb-
wertszeit“, S. 40). 

Die Zeit drängt. Mechanismen zur 
Krisenbewältigung zu schaffen wird 
immer schwieriger, je höher Län-
der verschuldet sind und je mehr 
Staaten es betrifft. Auch und gera-
de 2018 ist es deshalb die Aufgabe 
von Nichtregierungsorganisationen, 
Kirchen und engagierten Einzelper-
sonen, für ein faires und zügiges 
Insolvenzverfahren überschulde-
ter Staaten einzutreten, um diese 
klaffende Lücke in der globalen Fi-
nanzarchitektur zu schließen. Wir 
brauchen eine Wirtschafts- und Fi-
nanzlogik, die die Würde des Men-
schen und seine verbrieften Rechte 
in den Mittelpunkt des politischen 
Handelns stellt. Die aktuelle Schul-
denkrise ist maßgeblich eine Krise 
der Menschenrechte – ihre Lösung 
daher ein Gebot der Menschlichkeit.

Wir wünschen Ihnen eine anre-
gende Lektüre.

Pirmin Spiegel
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• 119 von insgesamt 141 untersuchten Mittel- und Niedrigeinkommensländern sind kritisch ver-
schuldet. Das heißt: Sie überschreiten bei mindestens einem der fünf untersuchten Schulden-
indikatoren mindestens einen Grenzwert oder haben laut Einschätzung des Internationalen 
Währungsfonds ein mittleres oder hohes Überschuldungsrisiko.

• Seit dem Beginn der Finanzkrise 2008 hat sich die Gesamtverschuldung aller Niedrig- und 
Mitteleinkommensländer fast verdoppelt: Sie beträgt aktuell 6,877 Billionen US-Dollar. 

• Nachdem der Schuldenreport jahrelang vor dem Aufbau einer neuen Schuldenkrise im Glo-
balen Süden gewarnt hat, muss nun festgestellt werden: Die Schuldenkrise ist da. Sie ist 
global, sie betrifft ganz unterschiedliche Ländergruppen und hat verschiedene Ursachen. Be-
troffen sind beispielsweise politisch instabile Staaten wie Burundi, aber auch Länder, deren 
Wirtschaft stark auf den Export ausgerichtet ist und die unter dem Rohstoffpreisverfall leiden 
wie Angola oder die Republik Kongo. Auch externe Schocks wie Naturkatastrophen oder die 
Auswirkungen des Klimawandels tragen in einigen Ländern wie zum Beispiel in Grenada 
dazu bei, dass Schulden nicht mehr bedient werden können. 

• In 87 der 119 kritisch verschuldeten Länder hat sich die Verschuldungssituation verschlech-
tert, in 11 blieb sie unverändert.

• Eine kritische bis sehr kritische Verschuldungssituation und einen Trend zur Verschlechterung 
weisen folgende Länder auf:

• Europa / GUS: Albanien, Armenien, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Montenegro, Tür-
kei, Ukraine, Weißrussland

• Subsahara-Afrika: Angola, Äthiopien, Burundi, Eritrea, Gambia, Ghana, Kap Verde, Mau-
retanien, Mosambik, Republik Kongo

• Lateinamerika / Karibik: Argentinien, Barbados, Belize, Brasilien, Kolumbien, Nicaragua, 
Panama, Surinam, Uruguay

• Asien / Pazifik: Bhutan, Laos, Mauritius, Mongolei, Papua-Neuguinea, Pakistan, Sri Lanka
• Nordafrika / Nahost: Ägypten, Jemen, Jordanien, Libanon, Tunesien

• 13 Länder sind aktuell ganz oder teilweise im Zahlungsverzug:

• 7 von ihnen haben ihre Zahlungen bereits vor 2015 eingestellt: Eritrea, Kuba, Nordkorea, 
Simbabwe, Somalia, Sudan und Syrien. 

• 6 Länder zahlen seit 2015 nicht mehr vollständig: Angola, der Südsudan, der Tschad und 
Venezuela sind vor allem infolge des Ölpreisverfall zahlungsunfähig. Die mosambika-
nische Regierung versteckte Schulden vor der Öffentlichkeit. Seit der Aufdeckung des 
Skandals werden diese Kredite nicht mehr bedient. Der Jemen ist aufgrund des Bürger-
kriegs in Zahlungsschwierigkeiten.

• 5 Länder haben zwischen 2015 und 2017 ihre Zahlungen zwischenzeitlich eingestellt, be-
dienen mittlerweile ihre Schulden aber wieder: Belize, El Salvador, Gambia und die Republik 
Kongo konnten durch Kredite des Internationalen Währungsfonds oder interne Umschichtun-
gen ihre ausgefallenen Zahlungen an die ausländischen Gläubiger nachholen. Hinzu kommt 
Grenada, das sich mittlerweile mit seinen Gläubigern auf eine Umschuldung einigen konnte.

→ Siehe Artikel „Verschuldete Staaten weltweit“ (S. 12-19) sowie die Weltkarte in der vorderen Umschlagseite und 
die Übersicht „Kritisch verschuldete Länder weltweit“ in der hinteren Umschlagseite.

Auf einen Blick
Zusammenfassung der Ergebnisse des Reports
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Verschuldete Staaten weltweit

von Jürgen Kaiser

Der Schuldenreport 2018 untersucht 
anhand von drei Dimensionen die 
Verschuldungssituation der Länder 
des Globalen Südens. Betrachtet 
werden zum einen die Verschul-
dungssituation, also die Höhe der 
Schulden indikatoren zum Stichtag 
31.12.2016, der Trend, also die Ver-
änderung dieser Verschuldungssitu-
ation über einen Zeitraum von vier 
Jahren und als Drittes die Zahlungs-
einstellungen einzelner Länder.

Verschuldungssituation weltweit 
– die wichtigsten Kennziffern 

Die Gesamtverschuldung aller 
Länder weltweit mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen1 ist 2016 
um 4,1 Prozent auf 6,877 Billionen 
US-Dollar angestiegen. Davon ent-
fallen nur relativ bescheidene 121,3 
Milliarden US-Dollar auf Länder mit 
niedrigem Einkommen, 1,775 Bil-
lionen US-Dollar auf Länder mit 

niedrigem mittlerem Einkommen 
und 4,981 Billionen US-Dollar auf 
Länder mit höherem mittlerem 
Einkommen. Dies wäre nicht pro-
blematisch, würde die Wirtschafts-
leistung der verschuldeten Länder 
in gleichem Maße wie die Schul-
den wachsen. Wichtig ist daher 
die Betrachtung der relativen Ver-
schuldung, die in der vorliegenden 
Analyse anhand von fünf Schulden-
indikatoren gemessen wird, die das 
Verhältnis zwischen Verschuldung 
und Wirtschaftsleistung beschrei-
ben (siehe Box 1, S. 18f.).

Der Indikator Auslandsschulden 
zu Bruttonationaleinkommen etwa 
setzt die gesamte Auslandsver-
schuldung eines Landes ins Ver-
hältnis zu seiner jährlichen Wirt-
schaftsleistung. Die Analyse zeigt, 
dass mehr als die Hälfte aller Nied-
rig- und Mitteleinkommensländer 
zum Stichtag ein Verhältnis von 
Schulden zu Wirtschaftsleistung 

Aktuell sind 119 von insgesamt 141 untersuchten Niedrig- und 
Mitteleinkommensländern kritisch verschuldet.

Aktuell sind 119 Länder im Globalen Süden kritisch verschuldet. Der 
Verschuldungstrend hält an: In 87 dieser Länder hat sich die Situation 
in den letzten vier Jahren verschlechtert. 13 Länder sind zahlungsun-
fähig: Die Schuldenkrise ist da! 

Die Gesamtverschul-
dung aller Länder welt-
weit mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen 
beträgt 6,877 Billionen 
US-Dollar.
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von mehr als 40 Prozent, zwanzig 
Länder davon sogar mehr als 80 
Prozent aufweisen. Das bedeutet, 
sie müssten theoretisch 40 bezie-
hungsweise 80 Prozent ihrer jähr-
lichen Wirtschaftsleistung aufwen-
den, um ihre gesamten Schulden 
zurückzuzahlen. 

Seit 2010 hat sich die Situation in 
vielen Ländern deutlich verschärft 
(siehe Abb. 1). Allerdings ist der 
Trend nicht für alle untersuchten 
Länder einheitlich. Es gibt vielmehr 
eine starke Differenzierung: Auf der 
einen Seite Länder mit sich ver-
bessernden oder stabilen Indikato-
ren wie Jamaika, das zwar wie im 
Vorjahr die höchsten Schuldenindi-
katoren aufweist, aber nicht mehr 
bei allen Indikatoren in die höchste 
Risikostufe fällt, und solchen mit 
stark steigenden Indikatoren auf 
der anderen Seite, wie Mosambik, 
Armenien und Kap Verde, wo die 
Verschuldung bereits sehr hoch ist. 

Neue Ausleihungen sind an alle 
Länder-Einkommensgruppen mit 
Ausnahme der Gruppe der ärmsten 
Länder2 gestiegen.3 Auf der Geber-
seite sind die bilateralen öffentlichen 
Kreditvergaben am stärksten ange-
stiegen: Sie verdoppelten sich ge-
genüber dem Vorjahr auf 84 Milliar-
den US-Dollar. Dies geht allerdings 
nicht auf die traditionell wichtigen 
Gläubigerländer wie Deutschland, 
die USA oder Japan zurück, son-
dern ist vor allem das Ergebnis ver-
stärkter Süd-Süd-Kreditvergaben. 
Große Schwellenländer, allen voran 
China, spielen als Neue Geber eine 
zunehmend wichtige Rolle. 

Wer ist kritisch verschuldet?

Aktuell sind 119 von insgesamt 
141 untersuchten Ländern kritisch 
verschuldet (siehe Tabelle 1 in 
der hinteren Umschlagseite sowie 
die Weltkarte in der vorderen Um-
schlagseite).4 Ein kritisches Ver-
schuldungsniveau liegt vor, wenn 
der Wert mindestens eines Schul-
denindikators zumindest in der un-
tersten Kategorie der drei stufigen 
Risikoskala liegt (siehe Tabelle 2) 
oder der Internationale Währungs-

fonds (IWF) ein zumindest „mittle-
res“ Überschuldungsrisiko in seiner 
aktuellen Schuldentragfähigkeits-
analyse konstatiert. Besonders 
hohe Schuldenindikatoren weisen 
Jamaika, die Mongolei, Bhutan und 
Mosambik auf.

Im Vergleich zum Vorjahr sind sie-
ben Länder neu hinzugekommen, 
die nun als kritisch verschuldet 
angesehen werden müssen, weil 
sie im Jahr 2016 erstmals (wieder) 
Grenzwerte für mindestens einen 
Schuldenindikator überschritten 
haben. Sechs dieser Länder liegen 
in Afrika: Namibia, Nigeria, Äthio-
pien, Benin, Liberia und Uganda. 
Das siebte Land ist Aserbaidschan. 

Tabelle 2 - Stufen der Überschuldungsgefahr
Keine Über-
schuldungs-

gefahr 
(in Prozent)

Erste Stufe 
(in Prozent)

Zweite Stufe 
(in Prozent)

Höchste 
Stufe 

(in Prozent)

Öffentliche Schulden
BNE oder BIP <50 50-75 >75-100 >100

Öffentliche Schulden
jährl. Staatseinnahmen <200 200-300 >300-400 >400

Auslandsschuldenstand
BNE oder BIP <40 40-60 >60-80 >80

Auslandsschuldenstand
jährl. Exporteinnahmen <150 150-225 >225-300 >300

Schuldendienst
jährl. Exporteinnahmen <15 15-22,5 >22,5-30 >30

100 

80 

60 

40 

20 

0

Abb. 1 – Auslandsschulden 2010 bis 2016

im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen  
der Niedrig- und Mitteleinkommensländer
Quelle: Weltbank: „International Debt Statistics 2018“

 > 80%

 > 60 bis 80%

 40 bis 60%

 < 40%

20122010 2014 2016

Aktuell sind 119 von 
insgesamt 141 unter-
suchten Ländern kritisch 
verschuldet.
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Die Tatsache, dass Äthiopien, 
Benin, Liberia und Uganda erst 
zwischen 1997 und 2010 unter der 
multilateralen Entschuldungsiniti-
ative für hoch verschuldete arme 
Länder (engl. Heavily Indebted 
Poor Countries, HIPC) entschuldet 
worden sind, macht deutlich, dass 
eine einmalige Entschuldung nicht 
davor schützt, dass Länder erneut 
in Schuldenkrisen geraten, solange 
die gleichen Strukturen bestehen 
bleiben, die auch zur letzten Krise 
geführt haben. 

Anders als im Vorjahr werden Mit-
tel- und Niedrigeinkommenslän-
der, die Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union sind, aus der 
Betrachtung ausgeschlossen, da 
sich Fragen der Überwindung künf-
tiger Schuldenkrisen für sie etwas 
anders stellen als in den meisten 
Ländern des Globalen Südens. 
Entsprechend werden Bulgarien, 
Rumänien, Kroatien und Zypern 
nicht mehr aufgeführt.

Gegenüber dem bereits dramati-
schen Szenario von 2015, das der 
letzte Schuldenreport abgebildet 
hat, zeigt die Situation Ende 2016 
noch mal eine weitere Verschär-
fung. Zwar ist die Zahl der betroffe-
nen Länder mit 119 im Vergleich zu 
116 im Vorjahr auf den ersten Blick 
nur leicht angestiegen. Berücksich-
tigt man jedoch, dass vier Länder 
aus formalen Gründen – und nicht, 
weil sich ihre Schuldensituation 
dramatisch verbessert hätte – nicht 
mehr aufgenommen wurden, be-
deutet die Neuaufnahme der sieben 
Länder einen Anstieg der kritisch 
verschuldeten Länder im Globalen 
Süden um rund 6 Prozent. Auch 
sind die kritisch verschuldeten Län-
der tendenziell noch ein wenig hö-
her verschuldet als im Jahr zuvor.5 
Insgesamt ist festzuhalten, dass der 
globale Verschuldungsgrad ein be-
denklich hohes Niveau erreicht hat. 

Trend

Während bereits jetzt eine über-
wiegende Mehrheit der Länder im 
Globalen Süden kritisch verschul-
det ist, setzt sich der mittelfristige 

Trend zur weiteren Verschuldung 
fort. Ähnlich wie im Vorjahr kom-
men im Durchschnitt 3,6 Schulden-
indikatoren, die sich im Zeitraum 
der letzten vier Jahre um mindes-
tens 10 Prozent verschlechtert ha-
ben, auf jeden, der sich verbessert 
hat (siehe Tabelle 1 im Umschlag). 
In 87 Ländern hat sich die Ver-
schuldungssituation im Zeitraum 
von 2012-2016 tendenziell ver-
schlechtert, während sie sich in 
21 Ländern verbessert hat. Keine 
eindeutige Veränderung lässt sich 
in 11 Ländern beobachten (siehe 
Weltkarte im Umschlag).

Die stärkste Verschuldungsdynamik 
weisen die betroffenen Länder in 
der Region Nordafrika / Nahost auf. 
Zwar sind nur wenige Länder in der 
Region überhaupt kritisch verschul-
det, aber in keinem dieser Länder 
hat sich auch nur einer der fünf be-
trachteten Schuldenindikatoren ver-
bessert. Ähnlich stark betroffen ist 
die Region Europa / GUS. Sowohl 
was die statische Verschuldungs-
situation als auch deren Trend be-
trifft, sind die aufgeführten Länder in 
Asien und dem Pazifik am wenigs-
ten überschuldungsgefährdet. 

Länder im Zahlungsausfall

Dramatischstes Resultat der sich 
seit Jahren zuspitzenden Schul-
denkrise ist, dass nun eine ganze 
Reihe von Ländern ihre Schulden-
zahlungen ganz oder teilweise ein-
stellen musste (siehe Tabelle 3). 
Statt weiterhin davor zu warnen, 
dass eine neue Welle von Schul-
denkrisen im Globalen Süden 
droht, muss man heute sagen: Die 
Krise ist da!

Die Analyse im Einzelnen zeigt: 
Zu den Ländern im Zahlungsaus-
fall zählen zum einen Länder, die 
schon seit mehreren Jahren zah-
lungsunfähig sind, wie das seit 
Mitte der neunziger Jahre zah-
lungsunfähige Simbabwe. In diese 
Kategorie gehören auch diejenigen 
der hoch verschuldeten armen 
Länder (HIPCs), die zwar formell 
Zugang zur Entschuldungsinitiative 
haben, über deren Entschuldung 

Eine überwiegende 
Mehrheit der Länder im 
Globalen Süden ist kri-
tisch verschuldet.

Eine ganze Reihe von 
Ländern musste ihre 
Schuldenzahlungen 
ganz oder teilweise ein-
stellen.
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aber immer noch keine Entschei-
dung getroffen wurde. Das betrifft 
Eritrea, Somalia und den Sudan. 
Ebenso zu dieser Kategorie zählen 
Länder außerhalb des internationa-
len Finanzsystems wie Kuba und 
Nordkorea. 

Zudem – und das ist besonders 
beunruhigend – sind 11 Länder hin-
zugekommen, die seit 2015 unter 
dem Eindruck externer Schocks 
und politischer Instabilität ihre 
Zahlungen an die externen Gläu-
biger zeitweise oder längerfristig 
einstellen mussten. Aktuell betrifft 
das Venezuela, Angola, den Süd-
sudan, den Tschad und Mosambik. 
Die vier erstgenannten wurden vor 
allem infolge des Ölpreisverfalls 
zahlungsunfähig. Dazu kommt we-
gen des Bürgerkriegs der Jemen. 
Die Republik Kongo, Belize und 
Gambia haben mit Unterstützung 
des IWF seit Anfang 2017 ausge-
fallene Zahlungen an ihre ausländi-
schen Gläubiger im Laufe des Jah-
res nachholen können, allerdings 
um den Preis neuer multilateraler 
Schulden und der damit verbunde-
nen Anpassungsmaßnahmen unter 
der Ägide des IWF. Der karibische 
Inselstaat Grenada hat Umschul-
dungsabkommen mit seinen bilate-
ralen Gläubigern erreicht, die nun 
nach und nach umgesetzt werden.

Drei Länder – Kambodscha, der 
Irak und die Ukraine – gelten als 
im Zahlungsausfall, weil sie sich 
weigern, als nicht legitim betrach-
tete Ansprüche zu befriedigen. In 
der Ukraine betrifft das einen Kredit 
der Russischen Föderation an den 
russlandfreundlichen Ex-Präsiden-
ten Wiktor Janukowitsch, in Kam-
bodscha handelt es sich um noch 
weiter zurückliegende Finanzierun-
gen und zwar die der US-Regie-
rung für das Regime des Generals 
Lon Nol in den siebziger Jahren. 
Irak und Kuwait streiten um die 
Gültigkeit von Forderungen aus der 
Saddam-Ära und deren Interpreta-
tion durch das Umschuldungsab-
kommen von 2004.

Insgesamt 31 weitere Länder wei-
sen Zahlungsrückstände gegen-
über bilateralen öffentlichen oder 

privaten Gläubigern auf. Sie wer-
den in Tabelle 3 nicht einzeln aufge-
listet, weil die Zahlungsrückstände 
– anders als in den meisten bisher 
genannten Fällen – nicht auf die 
(potenzielle) Insolvenz des Schuld-
ners zurückzuführen sind, sondern 
auf das Fehlen einer Vereinbarung 
zwischen Schuldner und Gläubiger. 
Die größte Gruppe in dieser Kate-
gorie sind 22 HIPCs, deren Um-
schuldungsabkommen noch nicht 
mit allen öffentlichen und privaten 
Gläubigern umgesetzt worden sind. 
Das kann vereinzelt mit Zahlungs-
problemen zusammenhängen. In 
der Regel ist aber der Gläubiger 
an einer Regelung, bei der er auf 
90 Prozent seiner Forderungen of-
fiziell verzichten müsste, nicht inte-
ressiert, sondern verbleibt lieber im 
Zustand der anhaltenden Nichtzah-
lung, ohne seinen Anspruch formal 
aufzugeben. 

Die anderen neun Länder sind 
Nicht-HIPCs, die einzelne – zu-
meist private – Forderungen aktuell 
nicht bedienen. Brisant können sol-
che ungeregelten Altforderungen 
für den Schuldner dann werden, 
wenn der Gläubiger auf die Idee 
kommt, seine Forderungen mit ei-
nem hohen Abschlag an sogenann-
te Geierfonds zu verkaufen, welche 
dann über Gerichte in Drittstaaten 
versuchen, auf Auslandsvermö-
gen oder den Zahlungsverkehr des 
Schuldners zuzugreifen.6

Überschuldungsmuster 

Die aktuelle Schuldenkrise ist 
nicht die Krise eines bestimmten 

Tabelle 3 – Zahlungseinstellungen von Niedrig- und Mitteleinkommens-
ländern

anhaltende Zahlungseinstellung
zwischenzeitliche 
Zahlungseinstel-
lung (zwischen 
2015 und 2017)

Umstrittene 
Forderungen

Beginn vor 2015 Beginn 2015-2017
Eritrea
Kuba
Nordkorea
Simbabwe
Somalia
Sudan
Syrien

Angola
Jemen
Mosambik
Südsudan
Tschad
Venezuela

Belize
El Salvador
Gambia
Grenada
Republik Kongo

Irak
Kambodscha
Ukraine

Zwischen 2015 und 2017 
sind Venezuela,  Angola, 
der Südsudan, der 
Tschad, Mosambik und 
der Jemen zahlungsun-
fähig geworden.
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Entwicklungsmodells7, einer be-
sonders betroffenen Region oder 
das Ergebnis eines bestimmten 
Typs externer Schocks. In der 
Gruppe derjenigen Länder, die 
bei den meisten Indikatoren be-
reits im kritischen Bereich liegen 
und überdies eine starke negative 
Dynamik aufweisen, sind sowohl 
Niedrig- als auch Mitteleinkom-
mensländer vertreten. Es gibt 
darunter Länder, die zur Gruppe 
der am wenigsten entwickelten 
Ländern nach der Definition der 
Vereinten Nationen gehören wie 
Gambia, Tuvalu und Bhutan; es 
gibt darunter aber auch Länder, 
die bei den G20 mit am Tisch sit-
zen, wie Argentinien, Mexiko und 
Südafrika. 

Gleichwohl kann man einige kon-
krete Überschuldungsmuster 
ausmachen. Sie erlauben eine 
Typisierung, die als Grundlage an-
gemessener Krisenüberwindungs-
strategien dienen kann. Folgende 
Ländergruppen zeichnen sich als 
besonders gefährdet ab:

• Fragile Staaten. Länder, die 
politisch instabil und deshalb 
zu einer verantwortlichen Kre-
ditaufnahme nur begrenzt in 
der Lage waren. Dazu gehören 
zum Beispiel das Post-Konflikt-
Land Burundi und Jordanien, 
wo die Instabilität nicht die ei-
gene, sondern die des Nach-
barn Syrien ist. 

• Rohstoffexporteure. Länder, 
die ein extraktivistisches Ent-
wicklungsmodell verfolgen und 
deshalb nach einem Verfall der 
Rohstoffpreise vor der Wahl 
standen, öffentliche Ausgaben 
deutlich einzuschränken oder 
die entstehenden Haushaltslü-
cken über Kredite zu finanzie-
ren. Beispiele dafür sind An-
gola, die Republik Kongo und 
Venezuela.

• Kleinstaaten. Länder, die auf-
grund ihrer geringen Größe 
und/oder ihrer Lage für Natur-
katastrophen besonders ver-
letzlich sind, dazu gehören un-

ter anderem Kap Verde und mit 
Einschränkungen Belize.

• Länder mit einem Zusam-
menspiel verschiedener Fak-
toren. Schließlich eine Grup-
pe, bei der die Gründe für die 
Zuspitzung der Schuldensitu-
ation nicht auf einen einzel-
nen Hauptfaktor zurückgeführt 
werden können, sondern sich 
aus mehreren Faktoren wie in-
nerer Instabilität, fragwürdigen 
Kreditaufnahmen, Folgen des 
Klimawandels und anderen 
externen Schocks zusammen-
setzen. Dazu können vor allem 
lateinamerikanische Mittelein-
kommensländer gezählt wer-
den wie aktuell El Salvador.

Festzuhalten ist also: Die Schul-
denkrise ist da, sie ist global, sie 
betrifft ganz unterschiedliche Län-
dergruppen und deshalb naturge-
mäß auch unterschiedliche Gläu-
bigergruppen in unterschiedlichen 
Ländern.

Ausblick

Im Jahr 2017, also nach dem den 
hier vorgestellten Daten zugrun-
de liegenden Stichtag 31.12.2016, 
lässt sich in den meisten der Län-
der, für die aktuellere Daten bereits 
vorliegen, ein weiterer Anstieg der 
Verschuldungssituation beobach-
ten. Von daher wird der Schul-
denreport 2019 auch ohne unvor-
hersehbare externe Schocks ein 
ähnliches Bild zeichnen wie dieser: 
Die Krise wird, falls nicht politisch 
gegengesteuert wird, bestehen 
bleiben und sich auch durch Initi-
ativen zur Förderung von Privatka-
pitalinvestitionen8 noch weiter ver-
stärken.

Nach allen Erfahrungen mit der 
letzten Krise führen hohe Schul-
denstände an einem bestimmten 
Punkt zu einer bedrohlichen Rea-
lität: Der laufende Schuldendienst 
absorbiert einen so hohen Anteil 
der Wirtschaftsleistung, dass er nur 
noch um den Preis weiterer Ver-
schuldung aufrecht erhalten wer-

Die Krise ist da, sie ist 
global und sie wird ganz 
unterschiedliche Länder-
gruppen betreffen.

Die Krise wird, falls nicht 
politisch gegengesteuert 
wird, bestehen bleiben 
und sich durch Initiati-
ven zur Förderung von 
Privat kapitalinvestitionen 
noch weiter verstärken.
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den kann. Länder sitzen buchstäb-
lich in der Schuldenfalle.9

Überschuldung ist nicht erst dann 
ein Problem, wenn es zu einer 
Zahlungseinstellung kommt. Die 
Erfahrung zeigt, dass Regierungen 
oft den Schuldendienst aufrechter-
halten, obwohl das Geld dringend 
im Land gebraucht würde. Für die 
Menschen in den betroffenen Län-
dern bedeutet das oft schmerz-
hafte Einschnitte in der sozialen 
Versorgung. Die medizinische Ver-
sorgung verschlechtert sich, nur 
noch einige Reiche können sich 
eine gute Ausbildung leisten. Vor 
allem die Ärmsten in der Bevölke-

rung leiden unter diesen Sparmaß-
nahmen.

Dabei hat die sogenannte „Schul-
denkrise der Dritten Welt“ in den 
achtziger und neunziger Jahren 
gelehrt, dass es am Ende für alle 
Beteiligten preisgünstiger ist, zeitig 
Schulden zu reduzieren, weil die Fi-
nanzierung des Schuldendienstes 
mit neuen (multilateralen) Krediten 
dem sprichwörtlichen Feuerlöschen 
mittels Benzin gleichkommt. 2018 
ist vielleicht das letzte Jahr, in dem 
es noch möglich ist, einen Flächen-
brand mit wenigen gezielten und 
noch nicht allzu kostspieligen Schul-
denreduzierungen einzudämmen. 

1 Die Weltbank unterteilt Länder in vier Gruppen entsprechend ihres Pro-Kopf-Bruttonatio-
naleinkommens: Länder mit hohem Einkommen, Länder mit höherem mittleren Einkommen, 
Länder mit niedrigem mittleren Einkommen und Länder mit niedrigem Einkommen.
2 Definiert als diejenigen Länder, die von der Weltbank nur zinsgünstige Kredite der Interna-
tional Development Association (IDA) bekommen.
3 Weltbank: „International Debt Statistics 2018“, S. 7.
4 Ausgangspunkt der Analyse ist die Liste aller Mittel- und Niedrigeinkommensländer nach 
Definition der Weltbank. Um den Fokus auf verschuldeten Ländern im Globalen Süden und 
der europäischen Peripherie zu belassen, wurden alle Länder, die Mitglied der OECD oder 
der Europäischen Union sind, aus dieser Betrachtung ausgeschlossen. Zusätzlich aufge-
nommen wurden hingegen die Hocheinkommensländer Uruguay, Antigua und Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Seychellen sowie St. Kitts und Nevis; ersteres aufgrund seiner jünge-
ren Entschuldungsgeschichte, die eine weitere Beobachtung nahelegt; die letztgenannten, 
weil sie zur Gruppe der „Kleinen Inselentwicklungsstaaten“ (engl. Small Island Development 
States, SIDS) gehören und deshalb einer besonderen Überschuldungsgefahr ausgesetzt 
sind (siehe auch Kaiser, J.: „Klein anfangen: Wege zu neuen Entschuldungsinitiativen“ in 
diesem Schuldenreport).
5 Die durchschnittliche Zahl der überschrittenen Grenzwerte ist von 5,7 auf 5,9 gestiegen 
(siehe Box 1: „Methodik zum Artikel: Verschuldete Staaten weltweit“ (S. 18f.) für eine Erklä-
rung zur Berechnung dieses Wertes).
6 Zum Geschäftsmodell der Geierfonds siehe Kaiser, J.: „Geierfonds – was sie tun, warum 
es sie gibt, und was man gegen sie tun kann“, in: erlassjahr.de und Kindernothilfe: Schul-
denreport 2015, S. 63-68.
7 Entwicklungsmodelle sind auf eine spezifische wirtschaftliche Dynamik abzielende Strate-
gien. Diese Strategien können beispielsweise binnenwirtschaftlich oder außenwirtschaftlich 
orientiert, importsubstituierend oder auf Rohstoffexport fokussiert sein.
8 Siehe „Unverzichtbare Chance oder unkalkulierbares Risiko? Der Compact with Africa als 
Ergebnis der deutschen G20-Präsidentschaft – ein Pro und Contra“ in diesem Schuldenre-
port.
9 Ab welchem Schuldenstand genau die Falle zuschnappt, ist schwer vorherzusagen und 
lässt sich nicht generalisieren. Um das Risiko einer Schuldenkrise einzuschätzen, ist daher 
eine genaue Betrachtung der jeweiligen Länderfälle notwendig. Die vorliegende Analyse 
zeigt, in welchen Fällen das besonders notwendig ist.

Überschuldung ist nicht 
erst dann ein Problem, 
wenn es zu einer Zah-
lungseinstellung kommt.
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Box 1 - Methodik zum Artikel: „Verschuldete Staaten weltweit“

Im Schuldenreport werden drei Dimensionen von Verschuldung 
 analysiert:
 
• die Verschuldungssituation, also die Höhe der Schuldenindikato-

ren zum Stichtag 31.12.2016,
• der Trend, also die Veränderung dieser Verschuldungssituation 

über einen Zeitraum von vier Jahren (2012-2016), und
• die zwischenzeitlichen und anhaltenden Zahlungseinstellungen 

einzelner Länder.

Die für die Analyse zugrunde gelegten Schuldenindikatoren sind:

Für jeden der fünf Indikatoren gibt es drei 
Risikostufen (siehe Tabelle 2, S. 13). Die 
Hinterlegung der Werte in verschiedenen 
Orange-Tönen lässt erkennen, in welche 
Stufe der Wert einzusortieren ist (siehe Ta-
belle 1 in der hinteren Umschlagseite). Ein 
dunkelorange eingefärbter Wert bedeutet, 
dass alle drei Grenzwerte überschritten 
werden und der Wert damit in der dritten 
Risikostufe einzuordnen ist. Werte unter 
dem niedrigsten Grenzwert sind grau ein-
gefärbt.

Auf Basis der Verschuldungsindikatoren 
wird die Verschuldungssituation eines 
Landes in drei Kategorien eingeteilt: leicht 
kritisch, kritisch und sehr kritisch (siehe 
Weltkarte in der vorderen Umschlagseite). 
Entsprechend der drei Risikostufen für 
jeden der fünf Schulden indikatoren ergibt 
sich für jedes Land ein Wert zwischen 0 
und 15. Befindet sich ein Land beispiels-
weise mit allen fünf Schulden indikatoren 
in der höchsten Risikostufe entsprechend 
Tabelle 2 (S. 13), überschreitet also für alle 
fünf Schulden indikatoren alle drei Gren-
zwerte, weist es einen Wert von 15 auf. Die 
Kategorien sind wie folgt definiert: 

• 0-4 leicht kritisch
• 5-9 kritisch
• 11-15 sehr kritisch

Der Trend gibt für jeden einzelnen Schul-
denindikator an, ob dieser sich in den vier 
Jahren von 2012 bis 2016 um mindestens 
10 Prozent verändert hat (siehe Tabelle  1 
im Umschlag). Für jedes Land wurde zu-
dem ein ag gregierter Verschuldungstrend 
berechnet (siehe Weltkarte im Umschlag). 
Haben sich mehr Schuldenindikatoren über 
einen Zeitraum von vier Jahren verbessert 
als verschlechtert, wird der allgemeine 
Trend als Rückgang dargestellt. Haben 
sich mehr Indikatoren verschlechtert als 
verbessert, wird von einem Anstieg der 
allgemeinen Verschuldungssituation ge-
sprochen. 

Anhaltende und zwischenzeitliche 
Zahlungseinstellungen auf Basis von 
Tabelle 3 auf Seite 15 sind ebenfalls in der 
Weltkarte eingezeichnet.

 Öffentliche Schulden 
Bruttoinlandsprodukt

Ist der Staat im In- und Ausland stärker 
verschuldet als es der Leistungsfähigkeit der 
ganzen Volkswirtschaft entspricht? 
Die öffentlichen Schulden sind die expliziten und 
impliziten Verbindlichkeiten der öffentlichen Hand – 
von der Zentralregierung bis hin zu öffentlichen Un-
ternehmen. Zu den öffentlichen Schulden gehören 
aber auch die Schulden privater Unternehmen, für 
die der Staat eine Garantie ausgesprochen hat. 

Öffentliche Schulden
jährl. Staatseinnahmen

Ist der Staat im In- und Ausland so hoch ver-
schuldet, dass seine Einnahmen den aktuellen 
Schuldendienst nicht mehr gewährleisten 
können?

 Auslandsschuldenstand 
Bruttoinlandsprodukt  

Hat die ganze Volkswirtschaft gegenüber dem 
Ausland mehr Zahlungsverpflichtungen als ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entspricht?
Zu den Auslandsschulden gehören die Verbind-
lichkeiten sowohl des öffentlichen Sektors als 
auch des Privatsektors eines Landes gegenüber 
ausländischen Gläubigern. Der Indikator weist auf 
die gesamtwirtschaftliche Belastung hin, das heißt, 
ob eine Volkswirtschaft genug Güter und Dienst-
leistungen produziert, um ihren Schuldendienst 
leisten zu können.

 Auslandsschuldenstand 
jährl. Exporteinnahmen

Sind die Auslandsschulden von Staat, Bürger/
innen und Unternehmen so hoch, dass durch 
Exporte nicht genug Devisen erwirtschaftet 
werden können, um die Schulden zu bezahlen?
Auslandsschulden können in den meisten Fällen 
nicht in Landeswährung zurückgezahlt werden. Die 
Leistung des Schuldendienstes erfordert die Erwirt-
schaftung von Devisen durch Exporte, Überweisun-
gen von Migrant/innen oder neue Verschuldung.

Schuldendienst
jährl. Exporteinnahmen

Ist der laufende Auslandsschuldendienst von 
Staat, Bürger/innen und Unternehmen so hoch, 
dass durch Exporte aktuell nicht genug Devisen 
erwirtschaftet werden können, um im laufenden 
Jahr Zinsen und Tilgung zu bezahlen?
Dieser Indikator setzt die jährlichen Zahlungen für 
Tilgung und Zinsen ins Verhältnis zu den Expor-
teinnahmen. Er lässt erkennen, ob der jährliche 
Schuldendienst – unabhängig vom gesamten 
Schuldenstand – die aktuelle Leistungsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft in einem gegebenen Jahr 
überfordert.
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Deutschland ist Gläubiger von 73 vom Bundesfinanzministerium als 
Entwicklungsländer geführten Staaten und hält an diese Forderungen 
in Höhe von insgesamt 16,6 Milliarden Euro. Stärker als aus seiner 
Bedeutung als Gläubiger resultiert die Verantwortung Deutschlands 
für gerechte Finanzbeziehungen aus seiner politischen Rolle im inter-
nationalen System.

Die Schuldenentwicklung der Bun-
desrepublik Deutschland entspricht 
den Tendenzen der letzten Jahre: 
Der allgemeine Schuldenstand von 
Bund, Ländern, Kommunen und 
den Sozialversicherungen hat sich 
2016 um 0,7 Prozent auf 15,1 Milli-
arden Euro verringert1 und auch die 
Netto-Auslandsposition hat sich um 
231 Milliarden Euro auf 1.703 Mil-
liarden Euro verbessert. Dies geht 
in erster Linie auf Netto-Kapitalex-
porte, also deutsche Kreditvergabe 
an das Ausland in Höhe von 244 
Milliarden Euro zurück. Die Forde-
rungen gegenüber dem Ausland 
stiegen um 4,6 Prozent und damit 
doppelt so stark wie die Verbindlich-
keiten, die um 2 Prozent stiegen.2

Die folgende Analyse der Rolle 
Deutschlands als Gläubiger be-
rücksichtigt nicht die Forderungen 
gegenüber anderen Industrie-

von Patrick Jedamzik

ländern. Betrachtet werden die 
Bruttoforderungen an Entwick-
lungs- und Schwellenländer, das 
heißt, Gegenforderungen des be-
treffenden Landes an Deutschland 
werden nicht berücksichtigt. Dies 
wäre weder immer sinnvoll noch 
liegen kohärente Daten vor.

Schulden von Entwicklungs- und 
Schwellenländern bei Deutschland

Bei den deutschen Forderungen an 
Entwicklungs- und Schwellenlän-
der setzt sich die abnehmende Ten-
denz der letzten Jahre fort – sogar 
deutlich verstärkt. Die Forderungen 
gegenüber diesen Ländern sind im 
letzten Jahr um fast 1,5 Milliarden 
Euro auf jetzt 16,6 Milliarden Euro 
gesunken. In den vergangenen 
Jahren lag der Rückgang je bei 
etwa 500 Millionen Euro.3

canadastock / Shutterstock.com

Deutschland als Gläubiger

Die deutschen For-
derungen gegenüber 
Entwicklungs- und 
Schwellenländern sind 
im letzten Jahr um fast 
1,5 Milliarden Euro auf 
jetzt 16,6 Milliarden Euro 
gesunken.
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Diese Forderungen resultieren zum 
einen aus der Finanziellen Zusam-
menarbeit. Hierunter versteht man 
Entwicklungskredite an Entwick-
lungs- und Schwellenländer, die zu 
vergünstigten Bedingungen verge-
ben werden und demnach entspre-
chend geringere Zinsen und länge-
re Laufzeiten aufweisen. 

Zum anderen sind es klassische 
Handelsforderungen: Hier werden 
markt übliche Konditionen ange-
wandt und in der Regel entstehen 
diese Forderungen durch deut-
sche Exporte. Bei unsicherer Zah-
lungsfähigkeit eines ausländischen 
Geschäftspartners können die 
Exporteure sogenannte Hermes-
bürgschaften abschließen und da-
durch zusätzliche Sicherheit erlan-
gen. Fallen dann die Zahlungen aus 
dem Ausland aus, springt über die 
Euler-Hermes Kreditversicherung 
der deutsche Staat ein, entschädigt 
den Exporteur zum größten Teil und 
übernimmt die Forderungen an das 
Ausland.

Der vergleichsweise große Rück-
gang der Forderungen an Entwick-
lungs- und Schwellenländer ist in 
erster Linie auf einen Rückgang 
der Handelsforderungen zurückzu-
führen: 1,1 Milliarden Euro sind aus 
den Schuldbüchern verschwunden. 
Das gleiche gilt für etwa 353 Millio-
nen Euro an Forderungen aus der 
Finanziellen Zusammenarbeit.

Entwicklung der Forderungen

Der Rückgang ist zum Teil dar-
auf zurückzuführen, dass sich die 
Zahl der Schuldnerländer verrin-
gert hat: Guinea-Bissau, Chile und 
der Iran haben ihre Schulden kom-
plett beglichen. Guinea-Bissau, 
das durch die Rückzahlung von 
1 Million Euro nun keine Schulden 
mehr gegenüber Deutschland hat, 
fällt dabei natürlich weniger ins 
Gewicht als Chile, das im letzten 
Jahr noch als einziger Neuzugang 
in der Liste stand, in diesem Jahr 
die 4  Millionen Euro aus der Finan-
ziellen Zusammenarbeit aber be-
reits wieder beglichen hat. Zentral 
ist aber die Entwicklung des Iran. 

Der letzte Schuldenreport verwies 
auf den starken Anstieg der irani-
schen Schulden bei Deutschland 
von 5 Millionen Euro im Jahr 2011 
auf 552 Millionen Euro im Jahr 
2015. Nun hat das Land seine aus-
schließlich aus Handelsschulden 
bestehenden Verbindlichkeiten 
beglichen und ist damit nach der 
Einigung im Atomkonflikt wieder 
für neue Deckungskredite der Bun-
desregierung freigegeben, wie man 
dem Bericht für Exportkreditgaran-
tien entnehmen kann.4 Die bisheri-
gen Anträge für Hermesdeckungen 
lassen darauf schließen, dass der 
Handel mit dem Iran anzieht.5

Neben diesen drei Abgängen gibt 
es keine Neueintragungen auf der 
Liste, so dass dort aktuell 70 Ent-
wicklungs- und Schwellenländer 
geführt werden. 

Bemerkenswert ist auch die Redu-
zierung der argentinischen Ver-
schuldung. Diese hat sich um fast 
20 Prozent reduziert, was bei einer 
Schuldenlast von 2,31 Milliarden 
Euro im Jahr 2015 einen Rückgang 
von 432 Millionen Euro auf nun-
mehr 1,88 Milliarden Euro bedeu-
tet. Es handelt sich um die vertrag-
liche Rückzahlung auf der Basis 
einer für Argentinien unvorteilhaf-
ten Vereinbarung der Regierung 
Kirchner mit dem Pariser Club, die 
einen Abbau der Altschulden bis 
2020 vorsieht.6 Auch hier führte 
diese Rückzahlung zur Freigabe 
neuer Hermesbürgschaften.7

In absoluten Zahlen interessante 
Reduzierungen finden sich auch 
bei Indien (-90 Mio. auf 1.839 Mio. 
Euro), Indonesien (-77 Mio. auf 
849 Mio. Euro), Ägypten (-85 Mio. 
auf 2.236 Mio. Euro). Prozentual 
nicht unerheblich sind Reduzierun-
gen bei Thailand (-46,3 % auf jetzt 
36 Mio. Euro Forderungen aus 
der Finanziellen Zusammenarbeit) 
oder der Anstieg beim Kosovo auf 
9 Millionen Euro Schulden aus 
der Finanziellen Zusammenarbeit 
(+80 %). 

Abgesehen von diesen punktuellen 
Veränderungen sind die ausste-
henden Forderungen gegenüber 

Der Rückgang der For-
derungen an Entwick-
lungs- und Schwellen-
länder ist in erster Linie 
auf einen Rückgang der 
Handelsforderungen um 
1,1 Milliarden Euro zu-
rückzuführen.
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einzelnen Ländern weitestgehend 
unverändert geblieben. 

Großschuldner

Bei der Liste der Großschuldner 
gegenüber der Bundesrepublik gibt 
es nur durch die Kreditrückzahlun-
gen des Iran an zehnter Stelle eine 
wirkliche Veränderung: Für den 
weggefallenen Iran rückt Nordko-
rea nach. Die Schulden Nordko-
reas steigen indes nicht durch neue 
Kreditvergaben aus Deutschland, 
sondern durch Nicht-Zahlung der 
existierenden Schulden, so dass 
die deutsche Seite nicht gezahlte 
Zinsen der Schuld zuschlägt. 

Obwohl alle Forderungen der 
Großschuldner über 1 Milliarde 
Euro gesunken sind, bleibt ihre 
Reihenfolge unverändert (Angaben 
in Millionen Euro):

• Ägypten    2.236       (-85)
• Argentinien    1.877     (-432)
• Indien    1.839       (-90)
• China, VR    1.321        (54)
• Pakistan    1.227       (-12)

Verantwortung Deutschlands

Insgesamt verlieren bilaterale öf-
fentliche OECD-Gläubiger im Hin-
blick auf die Kreditvergabe an Ent-
wicklungs- und Schwellenländern 
im Vergleich zur Kreditaufnahme 
aus privaten Quellen an Relevanz. 
Während Mitte der siebziger Jahr 
noch etwa die Hälfte der Forderun-
gen an Entwicklungs- und Schwel-
lenländer von öffentlich bilateralen 
Gläubigern gehalten wurden, sind 
es zum Stichtag 31.12.2016 nur 
noch knapp 15 Prozent. 24 Prozent 
der Verschuldung aller Entwick-
lungs- und Schwellenländer kommt 
aus multilateralen Quellen, 62 Pro-
zent sind Schulden bei Banken, An-
leihegläubigern und anderen priva-
ten Kreditgebern. 

Hinzu kommt, dass die traditio-
nellen Gläubiger, die sich zur Ver-
handlung mit dem Schuldner im 
sogenannten Pariser Club zusam-
mengeschlossen haben, gegen-

über den neuen Gebern wie Brasi-
lien, Indien und allen voran China 
an Bedeutung verlieren. Nach der 
Schätzung von Experten des In-
ternationalen Währungsfonds ist 
die Kreditvergabe der sogenann-
ten „Nicht-Pariser-Club-Gläubiger“ 
– also Staaten, die nicht im Pari-
ser Club organisiert sind – heute 
sechsmal so hoch, wie die Kredit-
vergabe der im Pariser Club orga-
nisierten Gläubigerländer. 

Auch wenn Deutschland als bila-
teraler Gläubiger relativ an Bedeu-
tung verliert, so spielt Deutschland 
trotzdem eine wichtige Rolle bei 
der Mobilisierung verschuldungs-
schaffender Finanzströme. Unter 
der deutschen Präsidentschaft ver-
abschiedeten die G20 den Com-
pact with Africa, eine Initiative zur 
Förderung privaten Kapitalexports 
zum Ausbau der Infrastruktur in af-
rikanischen Ländern.8

Die Verantwortung Deutschlands 
für gerechte Finanzbeziehungen 
erwächst also weniger aus seiner 
Bedeutung als Gläubiger für Niedrig- 
und Mitteleinkommensländer, son-
dern vielmehr aus seiner politischen 
Rolle in Gremien wie den G20.

Schuldenumwandlung

Als eines von wenigen Gläubiger-
ländern hat Deutschland eine expli-
zite Schuldenumwandlungspolitik. 
Es handelt sich dabei um eine 1993 
geschaffene Passage im jährlich 
fortgeschriebenen Haushaltsge-
setz. Sie ermöglicht es Partnerlän-
dern, Schulden aus der Entwick-
lungszusammenarbeit nicht an die 
Bundesregierung zurückzuzahlen, 
sondern in Abstimmung mit dem 
Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) für Entwicklungsprojek-
te im eigenen Land zu investieren, 
sofern der Haushaltsausschuss 
des Bundestages zustimmt. Das 
kann bis zu einem maximalen Ver-
zichtsvolumen von jährlich insge-
samt 150 Millionen Euro gehen. Es 
handelt sich dabei nicht um einen 
regulären Haushaltsposten, son-
dern eben um die außergewöhnli-

Deutschland spielt 
eine wichtige Rolle bei 
der Mobilisierung ver-
schuldungsschaffender 
Finanz ströme.
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che Möglichkeit, auf Rückzahlun-
gen zu verzichten. Werden keine 
Schuldenumwandlungen verein-
bart, zahlen die Schuldner regulär 
weiter an den Bundeshaushalt.

Die Schuldenumwandlungsfazili-
tät hat eine bewegte Geschichte. 
In ihren ersten zwanzig Jahren, 
als das Gesamtvolumen zunächst 
noch geringer war als heute, wur-
de sie meistens ausgeschöpft. Seit 
2011 hatte das Bundesfinanzminis-
terium allerdings die Vereinbarung 
weiterer Umwandlungen blockiert. 
Erst 2015 verständigten sich die 
beteiligten Ministerien (BMZ, BMF, 
Bundeswirtschaftsministerium und 
Auswärtiges Amt) darauf, dass die 

Fazilität auf der Grundlage des 
Haushaltsgesetzes und der für die 
Umsetzung maßgeblichen intermi-
nisteriellen Vereinbarung wieder 
funktionieren sollte.9

Im Dezember 2015 hatte der 
Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages dann für Pa-
pua-Neuguinea und Kirgisistan 
entsprechende Verhandlungen frei-
gegeben. Allerdings konnten weder 
diese beiden, noch die ein Jahr 
später genehmigte Umwandlung 
für El Salvador im Rahmen des 
Debt2Health-Programms des Glo-
bal Fund to Fight AIDS, Tuberculo-
sis and Malaria bislang umgesetzt 
werden.

1 Siehe Statistisches Bundesamt: „Rückgang der öffentlichen Schulden im Jahr 2016 um 
0,7 %“, Pressemitteilung Nr. 262 vom 03.08.2017, www.destatis.de/DE/PresseService/Pres-
se/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_262_713.html.
2 Zahlen aus Deutsche Bundesbank: „Das deutsche Auslandsvermögen Ende 2016“, 
Pressenotiz vom 29.09.2017, www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/
BBK/2017/2017_09_29_auslandsvermoegen_2016.html.
3 Zahlen nach Bundesministerium der Finanzen: „Forderungen des Bundes gegenüber dem 
Ausland“, Stand 31.12.2016, www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/
Themen/Internationales_Finanzmarkt/Internationale_Finanzpolitik/Internationale_Schul-
denstrategie_und_Umschuldungen/Forderungen_des_Bundes_gegenueber_dem_Ausland.
pdf.
4 Siehe Euler Hermes Aktiengesellschaft: „Jahresbericht 2016“, S.33, www.agaportal.de/_
Resources/Persistent/ab8341cd0c7924bec4a62a64caad0b6d02fd66b9/jb_2016.pdf.
5 Siehe ebd., S. 48.
6 Siehe Handelsblatt: „Argentinien zahlt erste Schuldenrate“ vom 08.04.2014, www.handels-
blatt.com/politik/international/pariser-club-argentinien-zahlt-erste-schuldenrate/10288910.
html.
7 Siehe Euler Hermes: „Jahresbericht 2016“, S. 42.
8 Siehe „Unverzichtbare Chance oder unkalkulierbares Risiko? Der Compact with Africa als 
Ergebnis der deutschen G20-Präsidentschaft – ein Pro und Contra“ in diesem Schuldenreport.
9 Siehe Kaiser, J.: „Die deutsche Schuldenumwandlungsfazilität – ein Lehrstück über 
mächtige und ohnmächtige Ministerien“, in: erlassjahr.de und Kindernothilfe: Schuldenre-
port 2015, S. 33-37.

Schuldenumwandlungen 
sind seit 2015 generell 
wieder möglich.
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http://www.handelsblatt.com/politik/international/pariser-club-argentinien-zahlt-erste-schuldenrate/10288910.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/pariser-club-argentinien-zahlt-erste-schuldenrate/10288910.html
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Tabelle 1 - Deutsche Forderungen aus Mitteln der Finanziellen Zusammenarbeit und aus Handelsforde-
rungen (in Millionen Euro)

Land
2016 2015

FZ Han-
delsf.

Gesamt Verän-
derung

in  
Prozent

FZ Han-
delsf.

Gesamt

Ägypten 2.220 16 2.236 -85 -3,7%  2.278    43    2.321   
Albanien 128 – 128 2 1,6%  126    -      126   
Algerien 5 – 5 -1 -16,7%  6    -      6   
Argentinien 52 1.825 1.877 -432 -18,7%  64    2.245    2.309   
Armenien 95 – 95 -2 -2,1%  97    -      97   
Aserbaidschan 72 – 72 2 2,9%  70    -      70   
Bolivien 44 – 44 1 2,3%  43    -      43   
Bosnien-Herzegowina 21 35 56 -5 -8,2%  22    39    61   
Brasilien 59 – 59 – 0,0%  59    -      59   
Bulgarien 10 25 35 -13 -27,1%  10    38    48   
Chile – – – -46 -100,0%  46    -      46   
China, VR 1.321 – 1.321 -54 -3,9%  1.375    -      1.375   
Costa Rica 16 – 16 -1 -5,9%  17    -      17   
Cote d'Ivoire 53 – 53 – 0,0%  53    -      53   
Dominikanische Rep. 16 1 17 -3 -15,0%  18    2    20   
Ecuador 21 6 27 2 8,0%  17    8    25   
El Salvador 88 – 88 -12 -12,0%  100    -      100   
Gabun 2 18 20 -8 -28,6%  3    25    28   
Georgien 152 – 152 -4 -2,6%  156    -      156   
Ghana 186 – 186 3 1,6%  183    -      183   
Guatemala 51 – 51 -2 -3,8%  53    -      53   
Guinea-Bissau – – – -1 -100,0%  -      1    1   
Honduras 41 – 41 10 32,3%  31    -      31   
Indien 1.839 – 1.839 -90 -4,7%  1.912    17    1.929   
Indonesien 581 – 581 -35 -5,7%  616    -      616   
Irak – 849 849 -77 -8,3%  -      926    926   
Iran – – – -552 -100,0%  -      552    552   
Jamaika 12 – 12 -1 -7,7%  13    -      13   
Jemen – 1 1 – 0,0%  -      1    1   
Jordanien 261 – 261 -5 -1,9%  266    -      266   
Kambodscha – 1 1 – 0,0%  -      1    1   
Kamerun 23 5 28 – 0,0%  23    5    28   
Kasachstan 15 – 15 -2 -11,8%  17    -      17   
Kenia 213 2 215 -5 -2,3%  217    3    220   
Kirgisistan 72 5 77 -15 -16,3%  86    6    92   
Kolumbien 28 – 28 -3 -9,7%  31    -      31   
Korea DVR (Nord) – 518 518 14 2,8%  -      504    504   
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Fortsetzung Tabelle 1 - Deutsche Forderungen aus Mitteln der Finanziellen Zusammenarbeit und aus 
Handelsforderungen (in Millionen Euro)

Land
2016 2015

FZ Han-
delsf.

Gesamt Verän-
derung

in  
Prozent

FZ Han-
delsf.

Gesamt

Kosovo 9 – 9 4 80,0%  5    -      5   
Kroatien 3 – 3 – 0,0%  3    -      3   
Kuba – 38 38 -13 -25,5%  -      51    51   
Libanon 10 – 10 2 25,0%  8    -      8   
Marokko 284 – 284 -13 -4,4%  297    -      297   
Mazedonien 30 – 30 – 0,0%  30    -      30   
Moldau 6 11 17 -1 -5,6%  6    12    18   
Mongolei 93 – 93 -1 -1,1%  94    -      94   
Montenegro 1 19 20 -2 -9,1%  1    21    22   
Myanmar 103 542 645 -10 -1,5%  113    542    655   
Namibia 66 – 66 -1 -1,5%  67    -      67   
Nicaragua 20 – 20 3 17,6%  17    -      17   
Nigeria 11 – 11 – 0,0%  11    -      11   
Pakistan 1.051 176 1.227 -12 -1,0%  1.051    188    1.239   
Palästina 5 – 5 – 0,0%  5    -      5   
Papua-Neuguinea 7 – 7 – 0,0%  7    -      7   
Paraguay 14 – 14 -1 -6,7%  15    -      15   
Peru 210 – 210 -5 -2,3%  215    -      215   
Philippinen 126 – 126 -2 -1,6%  128    -      128   
Rumänien 14 – 14 -1 -6,7%  15    -      15   
Serbien 177 167 344 -12 -3,4%  177    179    356   
Seychellen 3 – 3 – 0,0%  3    -      3   
Simbabwe 426 282 708 26 3,8%  414    268    682   
Sri Lanka 243 – 243 -13 -5,1%  256    -      256   
Sudan – 334 334 11 3,4%  -      323    323   
Südafrika 72 – 72 -5 -6,5%  77    -      77   
Swasiland 5 – 5 -1 -16,7%  6    -      6   
Syrien 129 238 367 18 5,2%  126    223    349   
Tadschikistan 18 – 18 – 0,0%  18    -      18   
Thailand 36 – 36 -31 -46,3%  67    -      67   
Tonga 2 – 2 – 0,0%  2    -      2   
Tunesien 146 – 146 3 2,1%  143    -      143   
Ukraine 11 46 57 4 7,5%  7    46    53   
Uruguay 2 – 2 -1 -33,3%  3    -      3   
Usbekistan 135 – 135 -4 -2,9%  139    -      139   
Vietnam 242 3 245 11 4,7%  226    8    234   
Gesamt 11.407 5.163 16.570 -1.467  11.760    6.277    18.037   
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von Kristina Rehbein

Gemeinsam für den Schuldenschnitt: Während im Spielcasino 
von Baden-Baden im März 2017 die G20-Finanzminister 
tagten, machten erlassjahr.de und zivilgesellschaftliche 
Partnerorganisationen auf die Gefahr neuer Überschuldung im 
Globalen Süden aufmerksam.
© Philipp Striegler Blick auf den G20-Gipfel: Die Welt 

ist nicht für die nächste Schulden-
krise gerüstet

Am 1. Dezember 2017 endete 
die deutsche Präsidentschaft der 
Gruppe der zwanzig stärksten 
Volkswirtschaften (G20)1 und Ar-
gentinien übernahm die G20-Präsi-
dentschaft für 2018. Trotz drängen-
der globaler Herausforderungen 
blieben substanzielle Fortschritte 
zu ihrer Bewältigung weitgehend 
aus. Angesichts eines weltweiten 
Trends zu Protektionismus und Na-
tionalismus, der auch vor den G20 
nicht Halt macht, ist es nicht ver-
wunderlich, dass Bundeskanzlerin 
Angela Merkel die erneute Bekräf-
tigung längst beschlossener Ab-

kommen, etwa im Klimaschutzbe-
reich, bereits als großen Erfolg des 
Hamburger G20-Gipfels feierte. Im 
Hinblick auf die Schaffung einer so-
liden globalen Finanzarchitektur – 
einer der Kernarbeitsbereiche der 
G20 – sind die Ergebnisse jedoch 
enttäuschend und den Erfordernis-
sen nicht angemessen. 

Entschuldungsaktivistinnen und 
-aktivisten setzten zu Beginn ei-
nige Hoffnung auf die deutsche 
G20-Präsidentschaft, als die Bun-
desregierung signalisierte, dass sie 
Initiativen aus dem chinesischen 

Die deutsche G20-Präsidentschaft hatte 2017 die Chance, durch die 
Verbesserung bestehender Entschuldungsverfahren die globale Fi-
nanzarchitektur zu stärken, um zu verhindern, dass die nächste glo-
bale Schuldenkrise zur Katastrophe wird. Zwar lassen sich in den Ab-
schlussdokumenten Fortschritte in den Bereichen Transparenz und 
Zusammenarbeit zwischen Gläubigern und Schuldnern finden, kon-
krete Beschlüsse blieben jedoch aus. Stattdessen machte die Bun-
desregierung die Förderung des Kapitalexports nach Afrika zu ihrem 
Schwerpunkt, ohne jedoch das Risiko von Schuldenkrisen angemes-
sen zu berücksichtigen. Die internationale Zivilgesellschaft muss da-
her auch 2018 von der argentinischen G20-Präsidentschaft Absiche-
rungen für die nächste globale Schuldenkrise einfordern.

Im Hinblick auf die Schaf-
fung einer soliden glo-
balen Finanzarchitektur 
sind die Ergebnisse des 
G20-Gipfels in Deutsch-
land enttäuschend und 
den Erfordernissen nicht 
angemessen. 
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G20-Prozess im Jahr 2016 fortfüh-
ren wolle. Die Verbesserung beste-
hender Entschuldungsverfahren als 
Beitrag zur Stärkung der globalen 
Finanzarchitektur war eine solche 
Initiative. Auch wenn letztlich auch 
die Ergebnisse des G20-Gipfels in 
Huangzhou enttäuschend waren2, 
so fassten die G20 trotzdem den 
Beschluss, auch während der deut-
schen G20-Präsidentschaft weiter 
an der Verbesserung von Umschul-
dungsverfahren zu arbeiten. Im 
Folgenden werden die Beschlüsse 
der G20 unter deutscher Präsident-
schaft im Schuldenbereich kritisch 
betrachtet.

Globale Schulden auf der deut-
schen G20-Agenda 2017

Themen, die sich auf die globale Fi-
nanzarchitektur beziehen, werden 
standardmäßig im Finance Track 
der G20 verhandelt, in dem das 
Bundesfinanzministerium (BMF) für 
die Bundesregierung federführend 
ist. Aufgrund der weltweit steigen-
den öffentlichen und privaten Ver-
schuldung und daraus möglicher-
weise resultierender Krisen setzte 
das BMF das Thema Schulden un-
ter dem Schwerpunkt „Wirtschaftli-
che Widerstandsfähigkeit stärken“ 
auf die Finanzreform-Agenda für 
die deutsche G20-Präsidentschaft. 

Bereits am 17. und 18. März 2017 
fand mit dem Treffen der G20-Fi-
nanzminister der wichtigste Termin 
zur Finanzmarktreform unter deut-
scher Präsidentschaft in Baden-Ba-
den stattfand. Mit eindrucksvollen 
Bildern von strangulierten Schuld-
nerländern hatte erlassjahr.de zu-
sammen mit zivilgesellschaftlichen 
Partnerorganisationen vor dem 
Spielcasino – dem symbolträchti-
gen Tagungsort der G20-Finanz-
minister – auf die Gefahr neuer 
Überschuldung im Globalen Sü-
den aufmerksam gemacht. Auch 
brachte das Bündnis auf verschie-
denen Wegen seine Vorschläge, 
wie Entschuldungsverfahren auf 
internationaler Ebene künftig bes-
ser durchgeführt werden könn-
ten, in die Beratungen der G20 
ein. Doch am Ende half es nichts: 

Die im Abschluss-Kommuniqué 
des Finanzministergipfels doku-
mentierten Ergebnisse blieben im 
Blick auf globale Schuldenfragen 
enttäuschend.3 Nur an einer Stel-
le beziehen sich die G20 darin auf 
die Verabschiedung eines kurzen 
G20-Dokuments zur Schuldenpro-
grammatik, die Operational Gui-
delines for Sustainable Financing4, 
welches durch die Verabschiedung 
im G20-Kommuniqué einen offiziel-
len Status erhält.

März 2017: Gute Ansatzpunkte 
beim G20-Finanzministertreffen, 
aber keine substantiellen Be-
schlüsse

Die Operational Guidelines for Sus-
tainable Financing zielen darauf ab, 
die Tragfähigkeit globaler Schul-
den zu gewährleisten, während 
gleichzeitig der Zugang zu ausrei-
chender Entwicklungsfinanzierung 
gesichert bleibt. Die Grundlage für 
jede einzelne dieser Richtlinien ist 
die Anerkennung, dass Schuldner 
und Gläubiger gleichermaßen da-
für verantwortlich sind, dass die 
Schulden des Schuldnerlandes 
tragbar bleiben. Das ist bemer-
kenswert, denn bislang wurde die 
Hauptverantwortung allein auf den 
Schuldner abgewälzt, auch wenn 
in der Vergangenheit Gläubiger 
in gleichem Maße sowohl für den 
Aufbau von Krisen als auch für Ver-
zögerungen bei der Lösung dieser 
Krisen mitverantwortlich waren.

Ausführlich befassen sich die 
Richtlinien mit Transparenzfragen. 
So soll der Informationsaustausch 
zwischen den G20, den Schuldner-
ländern und den Internationalen 
Finanzinstitutionen verbessert wer-
den. G20-Mitgliedsländer sollen 
darüber hinaus transparenter agie-
ren, vor allem bei der eigenen Kre-
ditvergabe an Entwicklungsländer. 
Denn bislang ist über die Kredit-
vergabebedingungen der nicht-tra-
ditionellen öffentlichen Gläubi-
ger (innerhalb der G20 die neun 
Schwellenländer) öffentlich kaum 
etwas bekannt. Das beunruhigt vor 
allem den Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), weil es dadurch 

Die Operational Guide-
lines for Sustainable 
Financing zielen darauf 
ab, die Tragfähigkeit 
globaler Schulden zu 
gewährleisten.

Grundlage der Richtlinien 
ist, dass Schuldner und 
Gläubiger gleichermaßen 
für Schuldentragfähigkeit 
verantwortlich sind.
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weise die öffentliche Verschuldung 
nicht vollständig erfasst wird. Auch 
sind die jüngsten Daten bereits ein 
Jahr alt. Sollte eine solche neue 
Datenbank erstellt und wirklich 
deutlich schneller gepflegt werden, 
wäre das ein großer Schritt nicht 
nur im Hinblick auf die allgemeine 
Datentransparenz, sondern auch 
für die frühzeitige Erkennung von 
Überschuldungsrisiken. 

Auch hinsichtlich der Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen 
Gläubigern und Schuldnern gibt 
es aus zivilgesellschaftlicher Sicht 
wichtige Ansatzpunkte in den Richt-
linien. Zum einen vertreten die G20 
nun offiziell die Position, dass sie, 
wenn sie es mit dem Ziel der Errei-
chung „anhaltender Schuldentrag-
fähigkeit von Schuldnerländern“ 
ernst meinen, manchmal auch die 
Notwendigkeit von Umschuldungen 
und Schuldenerlassen akzeptieren 
müssen. Zum anderen müssten 
diese Erlasse und Umschuldungen 
dann auch „in gutem Glauben in 
zeitiger, geordneter und effektiver 
Weise“ umgesetzt werden. 

Aktuell existierende Entschul-
dungsverfahren, die für Länder mit 
Zahlungsschwierigkeiten verfügbar 
sind, sind weder schnell, geordnet 
noch effizient. Dieser Herausforde-
rung hätten sich die G20-Finanzmi-
nister am 17. März in Baden-Baden 
stellen können. Statt lediglich auf 
eine verbesserte Zusammenarbeit 
zu drängen, hätte ein wirklicher 
Fortschritt in der Konkretisierung 
dieser Absichtserklärung bestan-
den. Stattdessen wird in dem Do-
kument lediglich hilflos an die pri-
vaten Gläubiger appelliert, sich in 
ausreichender Weise an Schulde-
nerlassen zu beteiligen, während 
die öffentlichen Gläubiger – also 
auch die G20-Mitgliedsländer – 
ihre Zusagen einhalten sollen. Ver-
mutlich bezieht sich dieser Appell 
auf die noch ausstehenden Erlasse 
im Kontext der multilateralen Ent-
schuldungsinitiative HIPC/MDRI. 
Bilaterale Gläubiger, die nicht im 
Pariser Club organisiert sind, ha-
ben sich bislang mit gerade einmal 
knapp der Hälfte der Summe an 
den Schuldenerlassen beteiligt, die 

schwerfällt, Überschuldungsrisiken 
richtig einzuschätzen. Bereits zu-
vor hatten die traditionellen Gläu-
biger aus dem Kreis der G7 lange 
erfolglos versucht, China als Mit-
glied des Pariser Clubs, in dem sie 
sich zur koordinierten Verhandlung 
mit Schuldnerstaaten organisieren, 
zu gewinnen. Für China hätte das 
auch die Offenlegung der Kredit-
vergabebedingungen und Forde-
rungen an das Ausland bedeutet. 
Durch die Transparenz-Richtlinie 
soll das nun über den G20-Prozess 
erreicht werden. 

In diesem Kontext steht auch die 
Selbstverpflichtung der G20-Staa-
ten, dem IWF und der Weltbank 
mitzuteilen, wenn Kredite öffent-
licher oder privater Kreditgeber 
aus dem eigenen Land nicht in 
Schuldentragfähigkeitsanalysen 
des jeweiligen Empfängerlandes 
einbezogen wurden. Diese Anfor-
derung geht wohl auf den spek-
takulären Schuldenskandal in 
Mosambik zurück, wo Kredite der 
beiden privaten Banken Crédit Su-
isse (Schweiz, kein G20-Mitglied) 
und VTB (Russland, G20-Mitglied) 
bis 2016 vor der Öffentlichkeit und 
dem IWF geheim gehalten wurden, 
damit also nicht in die Tragfähig-
keitsanalysen einfließen konnten, 
und nach ihrer Aufdeckung zu ei-
ner der schwersten Schuldenkrisen 
seit der HIPC-Initiative geführt ha-
ben. Nach der Verabschiedung der 
Operational Guidelines for Sustain-
able Financing kamen weitere Län-
der hinzu, in denen Datenlücken 
zur Unterbewertung von Tragfähig-
keitsrisiken geführt haben, etwa in 
der Republik Kongo. 

Um künftig deutlich schneller auf 
Überschuldungsrisiken durch (un-
verantwortliche) Kreditvergabe und 
-aufnahme reagieren zu können, 
regten die G20-Finanzminister eine 
öffentliche Datenbank an, in der 
alle relevanten Schuldendaten er-
fasst sein sollen und die regelmä-
ßig von den Internationalen Finan-
zinstitutionen aktualisiert werden 
soll. Die umfassendste Datenbank, 
die es aktuell gibt, sind die „Inter-
nationalen Schuldenstatistiken“ der 
Weltbank, in der aber beispiels-

Statt lediglich auf eine 
verbesserte Zusammen-
arbeit zu drängen, hätte 
ein wirklicher Fortschritt 
in der Konkretisierung 
der Absichtserklärung 
bestanden.

Die Operational Guide-
lines bieten aus zivil-
gesellschaftlicher Sicht 
wichtige Ansatzpunkte, 
etwa zur besseren 
 Zusammenarbeit zwi-
schen Gläubigern und 
Schuldnern.
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ihnen von IWF und Weltbank ei-
gentlich zugeteilt wurde.5 In einem 
aktuellen Bericht zur Umsetzung 
der HIPC-Initiative schreibt der 
IWF, dass sie durch Appelle an die 
Vernunft diese Gläubiger zum Mit-
machen bewegen wollen. Das war 
auch schon in den Vorjahren so – 
wie auch die geringe Beteiligungs-
quote. Die Tatsache, dass nun die 
G20 diesen Appell wiederholen, 
wird kaum weitere Gläubiger zur 
Zusammenarbeit bewegen. Doch 
gerade die Gläubigerkoordination 
wird in der nächsten Schuldenkrise 
zu einem immer drängenderen Pro-
blem. Denn die Forderungen von 
öffentlichen, nicht im Pariser-Club 
organisierten Gläubigern, für die es 
keine klaren Verfahren gibt, über-
steigen die der Gläubiger des Pa-
riser Clubs an Entwicklungsländer 
schon heute um das Sechsfache. 
In dem im Jahr 2017 zwischenzeit-
lich zahlungsunfähig gewordenen 
Gambia etwa liegt dieses Verhält-
nis sogar bei 37:1. Wie man ohne 
die Schaffung einheitlicher neuer 
Verfahren die Koordination mit al-
len Gläubigern sicherstellen und 
vor allem im Sinne der Operational 
Guidelines for Sustainable Finan-
cing verbessern möchte – diese 
Antwort bleiben die G20-Finanz-
minister weiter schuldig. Stattdes-
sen stellen die G20 Ideen für neue 
Finanzierungsinstrumente in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit, die die 
Wahrscheinlichkeit künftiger Schul-
denkrisen reduzieren sollen. 

Nicht nur für Entschuldungsinitia-
tiven ist das wenig zufriedenstel-
lend. Beim Dialog zwischen IWF, 
BMF und Vertreter/innen aus kri-
tisch verschuldeten Ländern, den 
erlassjahr.de mit Partnerorganisa-
tionen aus Anlass des G20-Gipfels 
in Hamburg veranstaltete, zeigte 
sich der IWF als überraschender 
Verbündeter, als er den G20 vor-
warf, sich nicht ernsthaft dem Pro-
blem der Gläubigerkoordination im 
Krisenfall zu stellen. Im weiteren 
Verlauf der G20-Präsidentschaft 
hat der IWF den G20 allerdings kei-
ne über die weitere Konkretisierung 
der Transparenz-Richtlinie hinaus-
reichenden Vorschläge für eine 

Verbesserung der Gläubigerkoordi-
nation vorgelegt. 

Die G20 erheben den Anspruch, 
mit den Operational Guidelines 
for Sustainable Financing die 
Umsetzung der auf der Entwick-
lungsfinanzierungskonferenz in 
Addis Abeba 2015 gefassten Be-
schlüsse zur Finanzierung der 
2030-Agenda im Schuldenbereich 
auszubuchstabieren. Die Antwort 
auf die Frage, wie künftig verhin-
dert werden soll, dass untragbare 
Schulden in den kritisch verschul-
deten Ländern (siehe Tabelle 1 in 
der hinteren Umschlagseite) zu 
einem Entwicklungshindernis wer-
den, bleiben die Richtlinien schul-
dig. Die G20 werden damit ihrem 
eigenen Anspruch nicht gerecht. 
Ein politischer Durchbruch hin zur 
verantwortlicheren Kreditvergabe 
und besseren Krisenlösung sind 
sie jedenfalls nicht.

Wie die weitere Umsetzung der 
Richtlinien aussehen wird, bleibt 
unklar. Zwar ist der deutschen Prä-
sidentschaft die Umsetzung ein 
großes Anliegen, allerdings haben 
die Argentinier, die seit dem 1. De-
zember 2017 die G20-Präsident-
schaft inne haben, der Weiterarbeit 
an den Richtlinien keine hohe Be-
deutung zugemessen. Für die Zi-
vilgesellschaft bietet sich damit die 
Gelegenheit, im politischen Dialog 
die noch vage oder gar nicht defi-
nierten Vorstellungen in den Richt-
linien konkret mit Leben zu füllen 
und auf eine ambitionierte Umset-
zung hinzuarbeiten. 

Juni 2017: G20 Africa Partner-
ship-Konferenz umwirbt afrikani-
sche Partner

Eine der zentralen Maßnahmen im 
Finance Track der G20 und Pres-
tigeprojekt der Bundesregierung 
war der Abschluss des Compact 
with Africa, einer Initiative mit dem 
Ziel, die politischen Rahmenbedin-
gungen für private Investitionen, 
vor allem aus dem Ausland, in re-
formbereiten afrikanischen Län-
dern zu verbessern. 

Die Antwort auf die 
Frage, wie künftig ver-
hindert werden soll, dass 
untragbare Schulden in 
den kritisch verschul-
deten Ländern zu einem 
Entwicklungshindernis 
werden, bleiben die 
Richtlinien schuldig.
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Schon früh hatte sich die Bundes-
kanzlerin im anstehenden Wahljahr 
dazu entschlossen, sich in öffent-
lich sichtbaren Themenbereichen 
zu profilieren. Daher setzte das 
Bundeskanzleramt bereits Anfang 
2017 die Themen Fluchtursachen-
bekämpfung und Afrika als Schwer-
punkte der beginnenden deutschen 
G20-Präsidentschaft. Insbesonde-
re die Forderung nach mehr En-
gagement für Afrika musste nicht 
mit Einwänden aus dem Kreis der 
G20-Staaten rechnen. Ein The-
menbereich also, über den man im 
konsensabhängigen G20-Format 
reden konnte, wenn man schon 
nicht zu sinnvollen Absprachen in 
drängenden Bereichen kommen 
konnte. Eine „neue Partnerschaft 
mit Afrika“ sollte daher das sicht-
bare Ergebnis der Präsidentschaft 
werden. Doch nur der Compact 
with Africa – ausgetüftelt im Bun-
desfinanzministerium – brachte es 
auch zur substanziellen G20-Initia-
tive, anders als die Vorschläge des 
Entwicklungs- und des Wirtschafts-
ministeriums. Sichtbarster Aus-
druck dessen war die G20 Africa 
Partner ship-Konferenz Mitte Juni 
in Berlin, die zwar gemeinsam vom 
Entwicklungs- und Finanzministeri-
um ausgerichtet wurde, bei der es 
jedoch darum ging, den Compact 
with Africa bekannt und ausländi-
schen Investoren die ersten ausge-
wählten Reformländer schmackhaft 
zu machen. Bislang hält sich das 
Interesse vor allem von deutschen 
Investoren jedoch in Grenzen.

Auch in der Zivilgesellschaft wird 
der Compact with Africa kritisch 
gesehen, wie die Stellungnahmen 
im Artikel „Unverzichtbare Chan-
ce oder unkalkulierbares Risiko? 
Der Compact with Africa als Er-
gebnis der deutschen G20-Präsi-
dentschaft – ein Pro und Contra“ 
in diesem Schuldenreport zeigen. 
Insgesamt ist die Initiative eher ein 
G7plus-Vorhaben: Bislang sind erst 
Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, die USA, Japan und 
Kanada involviert, zudem ein paar 
weitere westeuropäische Länder, 
die nicht Mitglieder der G20 sind. 
Trotz des eher geringen Interesses 

vor allem bei nicht-traditionellen 
Geberländern innerhalb der G20 
wurde die Initiative auf G20-Ebe-
ne institutionalisiert. Inwieweit die 
argentinische G20-Präsidentschaft 
die Initiative darüber hinaus auf-
greift, ist noch unklar.

Juli 2017: Keine Konkretisierung 
beim G20-Gipfel

Die Hoffnung, dass die Ergebnisse 
von Baden-Baden bis zum Gipfel 
der Staats- und Regierungschef/
innen durch weitere Initiativen vor 
allem im Hinblick auf geordnetere 
Krisenlösungen präzisiert würden, 
erfüllte sich nicht. Das Kommuni-
qué des G20-Gipfels in Hamburg 
ist ähnlich enttäuschend, wie das 
der G20-Finanzminister. Die Ge-
fahr der sich deutlich abzeichnen-
den Schuldenkrise im Globalen 
Süden wird gänzlich ignoriert, ein 
Rückschritt zum Stand der Ver-
einbarungen unter chinesischer 
Präsidentschaft in Huangzhou 
ein Jahr zuvor. Das Kommuniqué 
verweist auf den Hamburg Action 
Plan zur Erreichung eines ausge-
glichenen, nachhaltigen und in-
klusiven Wachstums. Zum Thema 
neuer Schuldenkrisen findet sich 
auch dort nicht viel mehr als die 
Bekräftigung der Richtlinien von 
Baden-Baden. Hinzu kommt unter 
anderem der Verweis auf ein ver-
bessertes Rettungsnetz für arme 
Länder in Krisensituationen, ohne 
dass weiter präzisiert wird, was da-
mit gemeint sein könnte.

Gleichzeitig bleibt die Entschlos-
senheit der Bundesregierung, pri-
vate Investitionen und Kreditverga-
ben durch den Compact with Africa 
zu fördern, ungebrochen. Schon 
früh hatte die deutsche und die af-
rikanische Zivilgesellschaft vor der 
Kehrseite massiver Investitions-
förderungen gewarnt, so auch im 
Rahmen des offiziellen Civil20-Pro-
zesses, bei dem sich die Bundes-
kanzlerin einer kritischen Debatte 
mit der Zivilgesellschaft stellte. 
Dies hat jedoch nicht zu einer Kor-
rektur des Gipfelergebnisses von 
Hamburg geführt. 

Die Themen Fluchtursa-
chenbekämpfung und Af-
rika wurden als Schwer-
punkte der deutschen 
G20-Präsidentschaft 
gesetzt.

Der Compact with Africa 
wird in der Zivilgesell-
schaft kritisch gesehen.
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Ausblick: Die argentinische 
G20-Präsidentschaft 2018

Für die Bundesregierung bleibt es 
während der Argentinien-Präsident-
schaft 2018 wichtig, dass das Pro-
jekt Compact with Africa nicht als 
Papiertiger endet, sondern mit den 
jetzt zehn afrikanischen Partnerlän-
dern sichtbare Ergebnisse erzielt 
werden. Doch das Interesse Argen-
tiniens am afrikanischen Kontinent 
ist eher gering. Daher verfolgte die 
argentinische G20-Präsidentschaft 
zeitweise die Idee, den Compact 
auf lateinamerikanische Staaten 
auszuweiten, anstatt den Fokus auf 
Afrika zu behalten.

Ob es dazu kommt, ist bislang un-
klar. Allerdings ist eines von drei 
zentralen Themen der argentini-
schen G20-Präsidentschaft die 
Unterstützung von „Infrastruktur für 
Entwicklung“, neben den Themen 
„Zukunft der Arbeit“ und „Ernäh-
rungssicherheit“. Für die argenti-
nische Präsidentschaft hat daher 
die Mobilisierung milliardenschwer 
Investitionen aus dem Privatsektor 
– vorzugsweise von großen institu-
tionellen Investoren – oberste Prio-
rität, um die prognostizierte „globa-
le Infrastrukturlücke“ zu schließen 
und damit Arbeit und Wohlstand für 
Alle zu schaffen. Dies klingt ähnlich 
ambitioniert wie die Zielsetzung 
des Compact with Africa – nur ohne 
den Fokus auf die Region Afrika. 

Aufgrund der aktuellen Regie-
rungskonstellation ist es unwahr-
scheinlich, dass Argentinien wie 
seinerzeit 2014 in der UN-General-
versammlung eine Vorreiterrolle in 
der Schuldenfrage einnehmen und 
sich als G20-Präsidentschaft dafür 
einsetzen wird, Absicherungen für 
eine mögliche globale Schulden-
krise zu schaffen. Nur so könnte 
vorab sichergestellt werden, dass 
nicht die Armen in den Schuldner-
ländern erneut für die Krise würden 
zahlen müssen. 

Davor zu warnen bleibt auch 2018 
eine Aufgabe der Zivilgesellschaft. 
Inwieweit jedoch auch im argenti-
nischen G20-Prozess die Zivilge-
sellschaft angemessen einbezogen 

wird – so wie im insgesamt positiv 
bewerteten Civil20-Prozess 2017 
in Deutschland – bleibt abzuwar-
ten. Auch wenn ein offizieller Ci-
vil20-Begleitprozess bereits man-
datiert wurde, fehlt es derzeit an 
ausreichender Finanzierung. Dar-
über hinaus hat die argentinische 
Regierung schon kurz nach Beginn 
ihrer G20-Präsidentschaft viele zi-
vilgesellschaftliche Vertreter/innen 
mit fadenscheinigen Begründungen 
von der Teilnahme an der 10. Minis-
terkonferenz der Welthandelsorga-
nisation ausgeschlossen, die vom 
10. bis 13. Dezember 2017 in Bu-
enos Aires stattfand. Deshalb for-
dert die deutsche Zivilgesellschaft, 
dass sich die Bundesregierung als 
Mitglied der G20-Troika6 und ange-
sichts ihrer Vorbildfunktion bei der 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
im eigenen G20-Prozess auch wäh-
rend der argentinischen G20-Präsi-
dentschaft für einen unabhängigen 
Civil20-Prozess einsetzt, in dem 
frei und ohne politische Einfluss-
nahme zivilgesellschaftliche Posi-
tionen formuliert und in den politi-
schen Prozess eingespeist werden 
können.

Darüber hinaus wird eine weitere 
Öffnung der Arbeitsstrukturen der 
G20 gefordert, um der Zivilgesell-
schaft und anderen Beteiligungs-
gruppen eine wirksame Beteili-
gung am politischen Prozess zu 
ermöglichen. Denn auch weiterhin 
sind die Partizipationsmöglichkei-
ten der Zivilgesellschaft in den Ar-
beitsstrukturen der G20 begrenzt 
– im Unterschied zu anderen Be-
teiligungsgruppen, wie den Busi-
ness20.7 So gab es oft nicht ge-
nügend Zeit und Gelegenheit, die 
zivilgesellschaftlichen Themen und 
Positionen mit den G20 angemes-
sen zu besprechen. Auch wurden 
Tagesordnungen und Arbeitsdo-
kumente der G20-Arbeitsgruppen 
in der Regel nicht zugänglich ge-
macht. Daher ist es – nicht nur für 
die diesjährige, sondern für alle 
kommenden G20-Präsidentschaf-
ten – dringend notwendig, dass 
sich die Standards für eine effek-
tive und transparente Teilhabe der 
Zivilgesellschaft am G20-Prozess 
deutlich verbessern.

Für die Bundesregie-
rung bleibt es wichtig, 
dass das Projekt Com-
pact with Africa nicht als 
Papiertiger endet.

Die Standards für eine 
effektive und trans-
parente Teilhabe der 
Zivilgesellschaft am 
G20-Prozess müssen 
deutlich verbessert wer-
den.
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1 Eine gute Zusammenstellung zu den G20 allgemein und zur G20-Präsidentschaft im Be-
sonderen bietet die Themenseite „G20 und der G20-Gipfel in Deutschland 2017 im Fokus“ 
der Heinrich-Böll-Stiftung, www.boell.de/de/g20-deutschland-2017.
2 Siehe Schilder, K. (2017): „Warten auf Godot? Die G20 und das Thema Staatsverschul-
dung“, in: erlassjahr.de und Misereor: Schuldenreport 2017.
3 Das Kommuniqué ist zu finden unter www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Stan-
dardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/g20-communique.pdf?__blob=publicationFi-
le&v=5.
4 Siehe „G20 Operational Guidelines for Sustainable Financing“, www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/g20-operational-gui-
delines-for-sustainable-financing.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
5 Siehe IWF (2017): „Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt 
Relief Initiative (MDRI) – Statistical Update“, S. 43-44.
6 Die G20-Troika besteht immer aus der vorangegangen, aktuellen und zukünftigen 
G20-Präsidentschaft. Im Jahr 2018 sind Deutschland (G20-Präsidentschaft 2017), Argen-
tinien (G20-Präsidentschaft 2018) und Japan (G20-Präsidentschaft 2019) Mitglied der 
G20-Troika.
7 Siehe auch Martens, J. (2017): „Corporate Influence on the G20. The case of the B20 and 
transnational business networks”, Global Policy Forum und Heinrich-Böll-Stiftung, www.
globalpolicy.org/images/pdfs/Corporate_Influence_online.pdf.

http://www.boell.de/de/g20-deutschland-2017
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/g20-communique.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/g20-communique.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/g20-communique.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/g20-operational-guidelines-for-sustainable-financing.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/g20-operational-guidelines-for-sustainable-financing.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/g20-operational-guidelines-for-sustainable-financing.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Corporate_Influence_online.pdf
http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Corporate_Influence_online.pdf
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Unverzichtbare Chance oder  
unkalkulierbares Risiko?
Der Compact with Africa als Ergebnis der deut-
schen G20-Präsidentschaft – ein Pro und Contra

Eines der erklärten Ziele der deut-
schen G20-Präsidentschaft war die 
Einleitung einer „neuen Partner-
schaft mit Afrika“. Deren zentrale 
Säule ist der Compact with Africa, 
der vom Bundesfinanzministerium 
koordiniert wird. Die Initiative ist 
das sichtbarste Ergebnis des G20 
Finance Track unter der deutschen 
G20-Präsidentschaft. Sie zielt auf 
die Ausweitung von privaten Inves-
titionen nach Afrika, um damit vor 
allem Infrastrukturprojekte zu finan-
zieren. In Afrika sollen dadurch 
Jobs und Wohlstand entstehen und 
Fluchtursachen bekämpft werden. 
Übersetzen kann man „Compact“ 
mit Investitionspartnerschaft.

Aktuell haben zehn afrikanische 
Länder Interesse an der Initiative 
bekundet. Dabei handelt es sich 
um Ägypten, Äthiopien, Benin, die 
Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, 
Marokko, Ruanda, Senegal und 
Tunesien. Sieben Länder haben 
bereits eine Investitionspartner-
schaft ausgehandelt. 

Die Bundesregierung hat eine bi-
laterale Investitionspartnerschaft 
mit Ghana, der Elfenbeinküste und 
Tunesien vereinbart. Während die 
Federführung innerhalb der G20 
im Bundesfinanzministerium (BMF) 
liegt, ist das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) für die bi-
lateralen Investitionspartnerschaf-
ten verantwortlich. Zumindest aus 
Deutschland gibt es für den Com-
pact with Africa dabei ausdrücklich 
keine zusätzlichen öffentlichen Ent-
wicklungshilfemittel. Aus dem be-
stehenden Entwicklungshaushalt 
wurden 365 Millionen Euro bereit-
gestellt, die den drei Partnerländern 
der Bundesregierung für Projekte 
etwa im Bereich der erneuerbaren 
Energien oder der Finanzmarktent-
wicklung zur Verfügung stehen. 

Noch nicht viel kann darüber gesagt 
werden, wie hoch die durch die In-
itiative mobilisierbaren Investitions-
flüsse in die zehn afrikanischen 
Länder voraussichtlich sein werden. 

Tunesien

Guinea  Senegal 

Marokko 

Ghana 

Benin  

Elfenbeinküste 

Äthiopien

 
Ägypten

Ruanda

Aktuell haben zehn afrikanische Länder Interesse am Compact 
with Africa bekundet. Sieben davon haben bereits eine Investi-
tionspartnerschaft ausgehandelt. 
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Eine Analyse der Investitionssekto-
ren der sieben Compact-Länder, 
der sogenannten Country Prospec-
tuses, die bereits in Verhandlungen 
mit den Finanzinstitutionen und ih-
ren bilateralen Partnern sind, ergibt 
nach Berechnungen der Heinrich 
Böll Stiftung North America einen 
ungefähren Investitionsbedarf von 
mittelfristig 388 Milliarden US-Dol-
lar, allerdings ist die Datenlage un-
vollständig und es ist noch unklar, 
ob diese Projekte auch so realisiert 
werden. 

Welche Absichten die Bundesre-
gierung mit der Initiative im Detail 

verfolgt und welche Chancen sich 
dadurch für den Kontinent Afrika 
ergeben, wird im Folgenden von 
Johannes Wolff dargestellt, der 
während der deutschen G20-Prä-
sidentschaft im Bundesfinanzmi-
nisterium für die Compact-Initiative 
zuständig war. 

Warum Entschuldungsinitiativen 
den Compact with Africa dennoch 
kritisch betrachten, erläutern da-
nach Dr. Fanwell Bokosi, Direktor 
des African Forum and Network on 
Debt and Development und Kristi-
na Rehbein, politische Referentin 
von erlassjahr.de. 

Die Diskussion um die Hilfe für die 
ärmsten Länder der Welt wurde in 
den letzten drei Jahrzehnten von 
drei Denkschulen dominiert. Eine 
Denkschule geht davon aus, dass 
man nur die Entwicklungshilfe ver-
doppeln müsse, um das Armuts-
problem in den ärmsten Ländern 
zu lösen („big push“). Eine zweite 
Denkschule, angeführt unter an-
derem von William Easterly („Wir 
retten die Welt zu Tode“), geht da-
von aus, dass Entwicklungshilfe 
und ihre Sachwalter mehr schaden 
als nützen, da sie die Anreize zur 
Selbsthilfe verringern und Fehlan-
reize setzen.1 Eine dritte Denkschu-
le um Daron Acemoglu und James 
Robinson („Warum Nationen schei-
tern“) betont die Bedeutung ‚guter‘ 
Institutionen und Regeln für nach-
haltiges Wachstum.2

Daron Acemoglus instititutio-
nenökonomische Analyse ist ein 
auch empirisch fundierter Ansatz: 
Länder mit guten Institutionen, die 
die produktive Rolle von Staat und 
Markt entfalten lassen, konnten 
auch größere Entwicklungserfolge 

Johannes Wolff

Pro: Der G20 Compact with Africa in 
Theorie und Praxis

erzielen. Der Compact with Africa 
(CwA) sowie der Marshallplan mit 
Afrika des BMZ setzen hier an. 

Das Konzept des CwA geht zudem 
auf Thesen des führenden Afrika-
ökonomen Paul Collier zurück.3 
Sein Grundgedanke: Die interna-
tionale Staatengemeinschaft trägt 
zum Aufbau guter ökonomischer 
Institutionen bei, indem sie in einen 
„Compact“ mit reformwilligen armen 
Ländern eintritt, zu dem alle Partner 
beitragen, um vor Ort die Rahmen-
bedingungen für private Investitio-
nen zu verbessern. Die deutsche 
Präsidentschaft 2017 hat dieses 
Konzept in der G20 eingeführt.

Auf einen Katalog von Aufnahme- 
oder Ausschlusskriterien für den 
CwA wurde bewusst verzichtet. 
Afrikanische Länder, die über eine 
Investitionsvereinbarung (Com-
pact) der Initiative beitreten möch-
ten, erklären sich bereit, die Bedin-
gungen für private Investitionen zu 
verbessern. Ziel der Länder ist es, 
Risiken, die privaten Investitionen 
bisher im Wege stehen, zu senken. 

Johannes Wolff leite-
te 2016/17 das Team 
‚G20-Prioritäten‘ im 
Bundesministerium der 
Finanzen.
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Allerdings nicht durch willkürliche 
Zuwendungen an Unternehmen 
und ihre Lobbyisten, sondern durch 
eine grundlegende Verbesserung 
der gesamtwirtschaftlichen, unter-
nehmerischen und finanzmarkt-
politischen Rahmenbedingungen. 
Die teilnehmenden afrikanischen 
Länder wählen deshalb die für sie 
passenden Reformelemente aus 
einem „Katalog“ modular nutzbarer 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
makroökonomischen, unterneh-
mens- und finanzpolitischen Rah-
menbedingungen.4

Bei der Auswahl der Maßnahmen 
und Prioritäten arbeiten die Län-
der mit der Afrikanischen Entwick-
lungsbank (AfDB), dem Internati-
onalen Währungsfonds (IWF) und 
der Weltbankgruppe (WBG) sowie 
bilateralen Partnern aus dem Kreis 
der G20 und darüber hinaus zu-
sammen. Dadurch soll die Koor-
dinierung zwischen den  Entwick-
lungspartnern verbessert werden. 
Und über die G20 bekommen die 
afrikanischen Länder eine Platt-
form, um über Transparenz und 
Peer Support ihre Reformen zu be-
werben und voneinander zu lernen, 
um die Unterstützung der Partner 
einzufordern und um die Compacts 
bei Investoren bekannt zu machen. 
Denn der Lackmustest für Erfolg ist 
nicht der Compact selbst, sondern 
die Investoren, die mobilisiert wer-
den: international und vor allem na-
tional; für Handel, Produktion und 
Infrastruktur; für große Unterneh-
men, aber am wichtigsten zur Ver-
besserung des Umfelds für kleine 
und mittlere Unternehmen.

Allen Compact-Ländern ist gemein-
sam, dass sie die Initiative nutzen 
wollen, um sich weiter zu verbes-
sern und zu den Wachstumsmärk-
ten aufzuschließen. Kernelement 
dabei ist, dass es in erster Linie auf 
die Länder selbst und ihren Willen 
zur Veränderung ankommt.

Alle oben genannten Länder haben 
sogenannte Country Prospectu-
ses vorgelegt, die ihre Prioritäten 
und Reformabsichten skizzieren. 
Sieben der Länder haben ihre In-
vestitionspartnerschaften bereits 

weiter konkretisiert und Politikma-
trizen entwickelt, die ihre Reform-
vorhaben detaillierter beschreiben. 
Jede Matrix enthält nachprüfbare 
Ziele sowie einen Zeitplan für die 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für private 
Investitionen. Außerdem erhalten 
die Politikmatrizen die komplemen-
tären Unterstützungsmaßnahmen 
der internationalen Organisationen 
und Partnerländer aus dem Kreis 
der G20 und darüber hinaus. Dies 
ist ganz im Sinne einer Partner-
schaft, zu der jeder beiträgt.5

Die Umsetzung der in den Com-
pacts festgelegten Maßnahmen wird 
in sogenannten Compact-Teams 
koordiniert und überprüft. Sie be-
stehen aus Vertretern des Landes, 
der Internationalen Organisationen 
und der beteiligten bilateralen Part-
ner vor Ort. Auf G20-Ebene wird die 
Arbeit in der Africa Advisory Group 
koordiniert. Die Gruppe berichtet 
zweimal jährlich an die G20-Fi-
nanzminister und Notenbankchefs. 
Außerdem wird die G20 auf einer 

Zentrale Elemente des G20 Compact with Africa (CwA)

1. Ziel des CwA ist es, durch vermehrte private Investitionen für mehr 
Wachstum und dadurch für mehr Arbeitsplätze in den teilnehmen-
den afrikanischen Ländern zu sorgen. 

2. Die treibende Kraft hinter der Initiative sind die CwA-Länder. Sie 
legen selbst fest, mit welchen Maßnahmen und Instrumenten sie 
die Rahmenbedingungen für private Investitionen in ihren Ländern 
verbessern wollen. 

3. Unterstützt werden die CwA-Länder dabei unter anderem von der 
Afrikanischen Entwicklungsbank, der Weltbank und dem IWF, den 
G20 sowie weiteren bilateralen Partnern. 

4. Dabei achten die beteiligten Akteure auf eine enge Koordinierung 
und ausgeprägte ‚Nachfrageorientierung‘ ihrer Maßnahmen im 
Rahmen der technischen und finanziellen Zusammenarbeit. 

5. Die Mitgliedsländer der G20 machen zudem den Privatsektor in ih-
ren Ländern gezielt auf die verbesserten Investitionsbedingungen 
und -möglichkeiten in den CwA-Ländern aufmerksam. 

6. Der CwA ist langfristig angelegt und wurde innerhalb der G20 
institutionell verankert.

7. Es gibt keine Kriterien für die Teilnahme am CwA; die Teilnahme 
am CwA steht allen interessierten afrikanischen Staaten grund-
sätzlich offen.
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jährlichen Investorenveranstaltung 
für Investitionsmöglichkeiten in den 
Compact-Ländern werben, so die 
Reformen umgesetzt werden. Das 
soll Investoren das Vertrauen geben, 
sich mit Investitionsprojekten in den 
Compact-Ländern zu engagieren. 

Die treibende Kraft hinter dem 
CwA ist die Eigenverantwortung 
der afrikanischen Länder; es sind 
nicht die Vorschriften der westli-

chen Staaten. Die wirtschaftlichen 
Reformschwerpunkte werden von 
den afrikanischen Ländern selbst 
festgelegt. Die G20 werden die 
CwA-Länder mit verschiedenen 
Maßnahmen unterstützen – auch 
indem sie den Privatsektor in ihren 
Ländern auf die eingegangenen 
Verpflichtungen für verbesserte In-
vestitionsbedingungen und -mög-
lichkeiten in den CwA-Ländern auf-
merksam machen.6

1 Easterly, W.: „The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures 
in the Tropics“, 2001.
2 Acemoglu, D. und J. A. Robinson: „Warum Nationen scheitern: Die Ursprünge von Macht, 
Wohlstand und Armut“, 2012.
3 Collier, P. und A. Betts: „Gestrandet: Warum unsere Flüchtlingspolitik allen schadet –  und 
was jetzt zu tun ist“, 2017; Collier, P.: „Die unterste Milliarde: Warum die ärmsten Länder 
scheitern und was man dagegen tun kann“, 2008.
4 „The G-20 Compact with Africa - A Joint AfDB, IMF and WBG Report“, März 2017, www.
compactwithafrica.org/content/dam/Compact%20with%20Africa/2017-03-30-g20-com-
pact-with-africa-report.pdf.
5 „Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on Compacts“, Oktober 
2017, www.compactwithafrica.org/content/dam/Compact%20with%20Africa/cwa_report_
oct_2017/CwA_ReportMinisters_Final_20171012.pdf.
6 „G20 Compact with Africa“, www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.
html.

Der Compact with Africa soll durch 
die öffentliche Förderung von pri-
vaten Investitionen dazu beitragen, 
die geschätzt jährlich benötigten 
20 Millionen Jobs auf dem afrika-
nischen Kontinent zu schaffen und 
die sogenannte „Infrastrukturlücke“ 
zu schließen, die in Afrika als ei-
nes der größten Hindernisse für 
die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung gesehen wird. Heimische 
Ressourcen und öffentliche Ent-
wicklungszusammenarbeit reichen 
allein nicht aus, daher soll der Pri-
vatsektor Afrika mit Milliardensum-
men helfen. Öffentliche Mittel sol-

Kristina Rehbein und Dr. Fanwell Bokosi

Contra: Entschuldungsnetzwerke 
warnen vor Verschuldungswirkung 
des Compact with Africa 

len weitestgehend dazu eingesetzt 
werden, die privaten Kapitalflüsse 
zu erleichtern. Angesichts des An-
lagenotstands in Deutschland und 
anderswo im Globalen Norden 
scheint der Compact with Africa 
eine Win-win-Situation zu bieten – 
lukrative Anlagemöglichkeiten für 
deutsche Versicherer und Jobs und 
Wohlstand in afrikanischen Län-
dern. Oder?

Innerhalb der deutschen und in-
ternationalen Zivilgesellschaft gibt 
es verschiedene Kritikpunkte am 
Compact with Africa, die in Frage 

Kristina Rehbein ist 
Politische Referentin für 
die Region Afrika bei 
erlassjahr.de.

Dr. Fanwell Bokosi 
leitet das kontinentale 
Entschuldungsnetzwerk 
AFRODAD.

http://www.compactwithafrica.org/content/dam/Compact%20with%20Africa/2017-03-30-g20-compact-with-africa-rep
http://www.compactwithafrica.org/content/dam/Compact%20with%20Africa/2017-03-30-g20-compact-with-africa-rep
http://www.compactwithafrica.org/content/dam/Compact%20with%20Africa/2017-03-30-g20-compact-with-africa-rep
http://www.compactwithafrica.org/content/dam/Compact%20with%20Africa/cwa_report_oct_2017/CwA_ReportMinister
http://www.compactwithafrica.org/content/dam/Compact%20with%20Africa/cwa_report_oct_2017/CwA_ReportMinister
http://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html
http://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html
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Alle zehn am Compact with Africa 
beteiligten Länder sind von Über-
schuldung bedroht.

Tunesien 

Guinea  
 

Senegal  

Marokko  

Ghana  

Benin  
 

Elfenbeinküste 
 

Äthiopien

 
Ägypten

Ruanda 

Verschuldungssituation

  sehr kritisch

  kritisch

  leicht kritisch

Trend der Verschuldung

  Verschlechterung

  stabile Entwicklung

  Verbesserung 

stellen, ob privates Kapital der al-
leinige Motor für Entwicklung sein 
soll. Der Kritik gemein ist die Sorge, 
dass der Compact with Africa mehr 
im Interesse der Rendite auslän-
discher Anleger als der Entwick-
lung der Empfängerstaaten steht 
und daher vor allem ein innenpo-
litisches Ziel verfolgt – Afrika für 
ausländisches Kapital zu erschlie-
ßen. Die Reformen, zu denen sich 
afrikanische Länder verpflichten, 
ermöglichen Investoren und An-
legern aus G20-Ländern in erster 
Linie möglichst risikofreie Anlagen, 
während Investitionsrisiken auf die 
öffentliche Hand verlagert werden. 
Die Bundesregierung erklärt dies 
auch in aller Offenheit, wenn sie 
sagt, dass sie Afrika für westliche 
Pensionsfonds attraktiv machen 
will. Und während sich die G20 vie-
le Gedanken um die Absicherung 
möglicher Risiken für Investoren 
machen, blenden sie die Investi-
tionsrisiken für die afrikanischen 
Empfängerländer weitestgehend 
aus.

erlassjahr.de und andere Entschul-
dungsnetzwerke schauen in die-
sem Kontext vor allem auf mög-
liche Verschuldungsrisiken.1 So 
zeigt die Analyse in diesem Schul-
denreport2, dass aktuell bereits 49 
afrikanische Staaten von Über-
schuldung bedroht sind. Das betrifft 
auch alle zehn Länder, die sich am 
Compact beteiligen (siehe Abbil-
dung). Die sich verschlechternden 
Schuldenindikatoren hängen in 
vielen Ländern mit der steigenden 
Kreditaufnahme aus kommerziel-
len Quellen zusammen, sowie mit 
wirtschaftlicher Stagnation unter 
anderem aufgrund niedriger Roh-
stoffpreise auf dem Weltmarkt. Zu-
dem gibt es Länder, in denen der 
Drang privater Anleger, unter allen 
Umständen lukrative Kredite an 
Entwicklungsländer zu vergeben, 
auf eine schwache Regierungsfüh-
rung im Empfängerland trifft. 

In dieser Situation entscheiden 
sich die G20 nun zur Ausweitung 
des privaten Kapitalexports. Die 
Privatinvestitionen kommen jedoch 
nicht als Schenkungen aus der 
Entwicklungszusammenarbeit oder 

als zinsgünstige Kredite, sondern 
entweder als Direkt- oder Portfolio-
investitionen oder als marktmäßig 
verzinste Kredite. Marktmäßig verz-
inst hieß beispielsweise im Com-
pact-Land Ghana zuletzt 9,25 Pro-
zent Zinsen auf eine 2016 platzierte 
Euromarktanleihe – eine lukrative 
Rendite in Niedrigzinszeiten.

Auch der sogenannten „Schulden-
krise der Dritten Welt“ in den acht-
ziger und neunziger Jahren gingen 
massive Kapitalexporte in den Glo-
balen Süden in Form von Krediten 
von privaten Banken voraus, die in 
den siebziger Jahren wegen nied-
riger Rendite in den reichen Län-
dern neue Anlagemöglichkeiten 
suchten. Als dann global die Zinsen 
stiegen und Preise für Exportgüter 
der Schuldnerländer fielen, wurden 
viele Schuldnerländer zahlungsun-
fähig. 
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Im Compact with Africa gilt die Si-
cherstellung der Tragfähigkeit der 
öffentlichen Verschuldung als eine 
der zentralen Vorbedingungen für 
die Verbesserung des Investitions-
klimas. Maßnahmen zur Absiche-
rung gegen Überschuldungsrisiken 
in den Compact-Ländern finden 
sich unter anderem zum Aufbau 
von Kapazitäten im Umgang mit 
bestehenden Schulden und neuen 
Kreditaufnahmen, zur besseren 
Überwachung von Schuldentrag-
fähigkeitsrisiken oder zur Verringe-
rung der Kreditkosten für öffentliche 
Investitionen, etwa durch Garantien 
für Staatsanleihen. 

All diese Maßnahmen können zwar 
dabei helfen, das Risiko von Über-
schuldung vorab zu verringern, doch 
im Krisenfall selbst sind sie als Absi-
cherung gänzlich ungeeignet. Denn 
eine Krise durch bessere Überwa-
chung schneller zu erkennen, hilft 
noch lange nicht dabei, diese Krise 
auch schnell und effizient zu lösen. 
Wirksame Absicherungen im eigent-
lichen Überschuldungsfall bleiben 
die Architekten des Compact with 
Africa also schuldig. 

Oft wird angeführt, dass durch 
die meisten Privatinvestitionen 
keine Überschuldungsrisiken für 
die öffentliche Hand entstehen, 
die Förderung von privatem Ka-
pitalexport also gar nicht zu einer 
Verschlechterung der Schuldensi-
tuation beiträgt. Das verkennt die 
Tatsachen. Beispielsweise werden 
Öffentlich-Private Partnerschaften 
(ÖPP) als Finanzierungsmodell im 
Rahmen der Initiative intensiv be-
worben und durch verschiedene 
regulatorische und rechtliche Re-
formen, zu denen sich die afrika-
nischen Länder in ihren Compacts 
verpflichten, deutlich erleichtert. 
Unterschiedliche Fallstudien3 zei-
gen jedoch die (versteckten) fiska-
lischen Risiken, die sich aus ÖPPs 
ergeben können. Ein Beispiel ist 
Portugal: 2011 waren versteckte 
Verbindlichkeiten im Rahmen von 
Autobahn-ÖPPs mitverantwortlich 
für die öffentliche Schuldenkrise 
im Lande. Sogar der Internationa-
le Währungsfonds hat deshalb die 

Partnerschaft mit der Elfenbeinküste
Welche Sektoren?

Investitionen in Landwirtschaft, Bergbau, Infrastruktur und Elektrizität

Welche Vorhaben

Konkrete Infrastruktur-Initiativen umfassen den Ausbau des Flughafens in Abidjan, 
der Zugverbindung zwischen Abidjan und Ouagadougou, den Bau eines zweiten 
Con tainer-Terminals im Hafen von Abidjan und die Erweiterung des Hafens von San 
Pedro. Im Energiebereich könnten zusätzliche Gas-, Biomasse- und Wasserkraftwerke 
gebaut und die Stromnetze erweitert werden. Im Bergbau verfügt das Land über Roh-
stoffe wie Gold, Nickel, Mangan, Eisenerz, Bauxit und Kobalt und setzt auf einfachere 
Vergabe von Lizenzen. In der Landwirtschaft setzt das Land auf die Intensivierung der 
Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen, vor allem für die exportorientierte Agrarin-
dustrie.

Welche Reformen?

Wachstumsstimuli für durchschnittliche Wachstumsraten von 7% (2016-2020), 
Reduzierung des Haushaltsdefizits auf 4,5%, Förderung von ÖPPs, Vereinfachung 
der Unternehmenseintragung, Schaffung einer Informationsplattform für Investoren, 
vereinfachte Steuererhebung, verbesserter Zugang zu Handelsgerichten.

Welche Unterstützung?

Das BMZ unterstützt Maßnahmen zur Förderung Erneuerbarer Energien und der Ener-
gieeffizienz, hier insbesondere durch Risikominderung, Verbesserung der Netzinfra-
struktur und berufliche Ausbildung mit 100 Millionen Euro.

Partnerschaft mit Tunesien
Welche Sektoren?

Investitionen in Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie, Landwirtschaft, Informationstechno-
logien und Infrastruktur

Welche Vorhaben?

In der Automobilindustrie Stärkung der Zulieferbetriebe. In der Luftfahrtindustrie Aus-
bau der Fertigung von aeronautischen Systemen. In der Landwirtschaft Erhöhung des 
Anteils organischer Produktion sowie Schaffung von Steuervorteilen für den Sektor. 
Geplante Infrastruktur-Initiativen umfassen den Ausbau der Schnellstraße zwischen 
Kasserine, Gafsa, Sfax und Gabes, Bau des Hafens in Enfidha, Ausbau von Straßen 
und Brücken in mehreren Provinzen, Kläranlage in Gabes, Logistikzone im Hafen von 
Rades und Bau einer Bahnlinie zwischen Medenine und Gabes.

Welche Reformen?

Makroökonomische Stabilisierung, neue Gesetzgebung für Wettbewerb, ÖPPs und 
Investitionen, Aufbau einer Anti-Korruptionsbehörde, One-Stop-Shop für Investoren 
und Restrukturierung des Bankensektors.

Welche Unterstützung? 

Das BMZ unterstützt Darlehen zu marktnahen Konditionen und zinsverbilligte Kredite 
für Kleinst-, kleine und mittelständische Unternehmen sowie die Stärkung des Finanz- 
und Bankensektors mit 165 Millionen Euro. Spezifisch wurden mit Deutschland die Ver-
abschiedung eines neuen Haushaltsgesetzes, die Ernennung eines Generaldirektors 
und einer Aufsichtskommission des Einlagensicherungsfonds sowie ein Rahmengesetz 
über die verbesserte Auskunft über Kreditwürdigkeit vereinbart. 
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1 Siehe „The dark side of infrastructure investment in Africa: How the Compact with Africa 
pushes Africa towards its next debt crisis“, gemeinsame Stellungnahme von erlassjahr.
de, European Network on Debt and Development – EURODAD und African Forum and 
Network on Debt and Development – AFRODAD zur G20 Africa Partnership-Konferenz, 
erlassjahr.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/170517-position-paper-endorsed.pdf.
2 Siehe Kaiser, J.: „Überschuldete Staaten weltweit“, in diesem Schuldenreport.
3 Beispielsweise: Vervynckt, M. und M. J. Romero (2017): „Public-Private Partnerships: 
Defusing the ticking time bomb“, Eurodad briefing, www.eurodad.org/files/pdf/1546817-pu-
blic-private-partnerships-defusing-the-ticking-time-bomb--1515492708.pdf oder Harper, 
P. (2015): „Public-private partnerships and the financial cost to governments: Case study 
on the power sector in Tanzania“, Jubilee Debt Campaign, jubileedebt.org.uk/wp-content/
uploads/2015/09/Tanzania-case-study_06.15.pdf. 

Partnerschaft mit Ghana
Welche Sektoren?

Investitionen in Landwirtschaft, Energie, petrochemische Industrie und Finanzwirt-
schaft

Welche Vorhaben?

Im Energiebereich Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 10% (bis 2020), 
Aufbau einer Produktion von Komponenten für Erneuerbare Energien. In der Landwirt-
schaft Ausbau der Wertschöpfung bei Reis, Tomaten, Geflügel, Zucker und Ethanol, 
Weiterverarbeitung von Cashew-Nüssen, Baumwolle, Soja, Reis und Palmöl. In der In-
dustrieförderung Ausbau der Bauxitminen, Anbindung der Minen mit einer Bahntrasse 
an den Hafen in Tema sowie Etablierung von Industrieparks (Aluminium, Petrochemie). 
Im Finanzsektor Schaffung von Infrastruktur-Investitionsfonds, Stärkung des heimi-
schen Kapitalmarktes sowie Vereinfachung der gesetzlichen Regelungen für ÖPPs.

Welche Reformen? 

Sicherstellung makroökonomischer Stabilität und Schuldentragfähigkeit, Steigerung 
von Eigeneinnahmen insbesondere durch Vereinfachung der Steuerverwaltung, gutes 
Management öffentlicher Investitionen, Steigerung der Leistungsfähigkeit öffentlicher 
Energieversorger, Schaffung verlässlicher Regulierungen und Institutionen für die 
Privatwirtschaft, Standardisierung von Projekt- und Finanzierungsverträgen der öffent-
lichen Hand mit dem Privatsektor, Nutzung effizienter Risikominderungsinstrumente 
und Entwicklung des lokalen Schuldenmarkts.  

Welche Unterstützung?

Das BMZ unterstützt Maßnahmen zur Förderung Erneuerbarer Energien, der Energie-
effizienz, des Finanzsektors und der beruflichen Bildung mit 100 Millionen Euro.

Risiken versteckter Verbindlich-
keiten aus ÖPPs kürzlich in seine 
Schuldentragfähigkeitsanalysen für 
Niedrigeinkommensländer aufge-
nommen. 

Weil es seinerzeit in der „Schul-
denkrise der Dritten Welt“ keine 
angemessenen Entschuldungsver-
fahren gab, dauerte die Lösung der 
Schuldenkrise rund zwanzig Jahre. 
Diese Verzögerung führte nicht nur 
dazu, dass erreichte Entwicklungs-
erfolge in den Schuldnerländern 
zunichte gemacht wurden, sondern 
auch dazu, dass viel zu hohe Kos-
ten für die Steuerzahler/innen in 
reichen Geberländern entstanden, 
deren Regierungen mit Rettungs-
geldern dafür gesorgt hatten, dass 
die privaten Gläubigerbanken we-
niger Verluste hinnehmen mussten. 
Lernen die G20 nicht aus diesen 
Erfahrungen der Vergangenheit, 
riskieren sie, dass sich diese Ge-
schichte wiederholt.

Vertreter/innen der G20 spielen 
die Schuldenrisiken der Initiative 
herunter. Das Volumen der bislang 
absehbaren Investitionsflüsse mag 
auch relativ niedrig sein. Doch ne-
ben den individuellen Compacts 
steht die Initiative gleichzeitig auch 
exemplarisch für einen breiteren 
Trend in der Entwicklungsfinanzie-
rung, Privatinvestitionen speziell 
im Infrastrukturbereich zu mobili-
sieren.

Es steht außer Frage, dass In-
frastrukturinvestitionen in vielen 
afrikanischen Ländern dringend 
nötig sind. Doch zu einer verant-

wortlichen Debatte darüber gehört 
auch, sich um die Risiken und Ne-
benwirkungen Gedanken zu ma-
chen und vernünftige Absicherun-
gen im Krisenfall zu schaffen, so 
dass möglicherweise resultierende 
Schuldenkrisen weder auf Kosten 
der öffentlichen Finanzen in den 
beteiligten G20-Staaten noch auf 
Kosten der Entwicklungserfolge in 
Empfängerländern gelöst werden. 

http://erlassjahr.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/170517-position-paper-endorsed.pdf
http://www.eurodad.org/files/pdf/1546817-public-private-partnerships-defusing-the-ticking-time-bomb--1515492708.pdf
http://www.eurodad.org/files/pdf/1546817-public-private-partnerships-defusing-the-ticking-time-bomb--1515492708.pdf
http://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/Tanzania-case-study_06.15.pdf
http://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/Tanzania-case-study_06.15.pdf
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von Jürgen Kaiser

Menschenkette rund um den Kölner Dom: 35.000 Aktivistinnen 
und Aktivisten forderten mit der sogenannten „Kölner Kette“ 
eine Entschuldung für die ärmsten Länder beim G8-Gipfel 1999.

Die HIPC-Initiative: eine Erfolgs-
geschichte mit kurzer Halbwertzeit

2015 stellte die Weltbank eine un-
scheinbare, aber wichtige Publika-
tionsreihe ein: die zuletzt nur noch 
einmal pro Jahr erschienenen Um-
setzungsberichte zur HIPC-Initiati-
ve. Die Entschuldung unter der Ini-
tiative sei praktisch abgeschlossen, 
teilte man aus Washington mit, und 
im Übrigen eine Erfolgsgeschichte.

Wirklich? Bis 1996 konnten die 
zahlreichen ärmeren und hoch ver-
schuldeten Länder nur Schuldener-
leichterungen von ihren bilateralen 
öffentlichen und privaten Gläubi-
gern bekommen, nicht aber von den 
multilateralen, also der Weltbank, 

dem IWF und den verschiedenen 
regionalen und kontinentalen Ent-
wicklungsbanken. Da überdies die 
Schuldenerleichterungen durch die 
im sogenannten Pariser Club orga-
nisierten westlichen Gläubigerre-
gierungen nur in homöopathischen 
Dosen gewährt wurden, saßen 
mehr als vierzig arme und teilweise 
absurd hoch verschuldete Länder 
in einer veritablen Schuldenfalle, 
die jede wirtschaftliche Entwicklung 
de facto ausschloss.

Für viele dieser Länder waren die 
genannten multilateralen Institutio-
nen (siehe Box 1) inzwischen die 

Das Jahr 1996 stellte einen Wendepunkt in der seit den achtziger Jah-
ren anhaltenden Schuldenkrise der ärmsten Länder dar: In diesem 
Jahr wurde von der Weltbank und dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF) auf Betreiben der G8 die Initiative für hoch verschuldete 
arme Länder (engl. Heavily Indebted Poor Countries, HIPC) auf den 
Weg gebracht. Sie ermöglichte erstmals die weitgehende Reduzie-
rung aller Schulden eines Staates auf ein Niveau, welches als „trag-
fähig“ definiert wurde. Zahlreiche begünstigte Staaten erhielten 
dadurch die Chance für einen wirtschaftlichen Neuanfang. In den 
meisten Ländern hat allerdings längst ein neuer Verschuldungszyk-
lus eingesetzt. 

Mitte der neunziger 
 Jahre saßen mehr als 
vierzig Länder in der 
Schuldenfalle.
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wichtigste Gläubigergruppe, weil 
diese, ihrem Mandat entsprechend 
und häufig auf Druck ihrer reichen 
Mitgliedsländer, den laufenden 
Schuldendienst der ärmeren Län-
der durch Neukreditvergabe noch 
aufrecht erhalten hatten, als Ban-
ken und Regierungen dazu selbst 
nicht mehr bereit waren. Das Pro-
blem bestand nun darin, dass – 
anders als bei den ursprünglichen 
bilateralen Kreditgebern – die For-
derungen der Multilateralen offiziell 
als nicht umschuldbar galten. Zwar 
gibt es weder einen völkerrechtli-
chen Vertrag noch irgendeine ent-
sprechende Formulierung in den 
Verfassungen der multilateralen In-
stitutionen, die einen Forderungs-
verzicht im Falle hoher Überschul-
dung ausschlösse. Das politische 
Argument, man müsse diejenigen 
Institutionen, die als Gläubiger der 
letzten Instanz noch zur Verfügung 
stünden, in jedem Fall bedienen, 
auch wenn die Länder dazu eigent-
lich gar nicht mehr in der Lage sind, 
trug aber – bis eben Mitte der neun-
ziger Jahre.

Der Diskurs der damaligen Gläubi-
ger hatte Ähnlichkeit mit Andersens 
Märchen von des Kaisers neuen 
Kleidern: Eigentlich war allen klar, 
dass bei einem Verhältnis von 
Schuldenstand zu Deviseneinnah-
men von 1200 Prozent, das bei-
spielsweise Nicaragua damals auf-
wies, an eine Begleichung oder ein 
„Herauswachsen aus den Schul-
den“ niemals zu denken sein wür-
de. Aber weil die Verfahren für eine 
geordnete Entschuldung bei akzep-
tabler Lastenverteilung zwischen 
den verschiedenen Gläubigergrup-
pen nicht zur Verfügung standen, 
und manche befürchteten, dass 
ein Abschreiben der Schulden bei 
den multilateralen Gläubigern welt-
weit zu einem Zusammenbruch der 
Zahlungsmoral und dann der Insti-
tutionen IWF und Weltbank selbst 
führen würden, durfte niemand 
aussprechen, was alle sahen.

Da bot eine 1994 von den Re-
gierungen Schwedens und der 
Schweiz gemeinsam veranstaltete 
Konsultation den durchaus weiter 
denkenden Expert/innen in den 

Stäben von Weltbank und IWF die 
Möglichkeit, sich der Wirklichkeit 
zu stellen (siehe Box 2 auf S. 42). 
Und die sah so aus, dass die meis-
ten der erkennbar überschuldeten 
Staaten vor allem multilateral ver-
schuldet waren und die ohnehin 
durch Erlassobergrenzen des Pari-
ser Clubs begrenzten Erleichterun-
gen bei den bilateralen Gläubigern 
mithin nicht mehr ausreichen wür-
den, Länder so weit zu entlasten, 
dass von tragfähiger Verschuldung 
gesprochen werden konnte. 

Box 1: Wer sind die Internationalen Finanzinstitutionen?

Bei der Konferenz von Bretton Woods im Jahr 1944 schufen die 
späteren Siegermächte des Zweiten Weltkriegs zwei Institutionen, die 
helfen sollten zu verhindern, dass sich die durch fehlende internati-
onale Koordination und hauptsächlich nationalistisch geprägte Wirt-
schaftspolitik verschärfte Weltwirtschaftskrise von 1932 wiederholt. Sie 
schufen dazu zunächst zwei große Institutionen:

• den Internationalen Währungsfonds (IWF); er ist eine große 
durch Zentralbankreserven und andere Mitgliedsbeiträge gespeis-
te Kasse, die zwischenzeitliche Zahlungsprobleme ihrer Mitglieder 
durch günstige Kredite überbrücken soll;

• die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, auch 
Weltbank genannt, die vor allem den Wiederaufbau des zerstör-
ten Europas, später auch Entwicklung in den damals sogenannten 
„Ländern der Dritten Welt“ finanzieren sollte.

Beide Institutionen wurden seither im Hinblick auf ihre Aufgaben, ihre 
Mandate und ihre finanziellen Ressourcen stark erweitert und sind 
weiterhin der harte Kern des weltweiten (öffentlichen) Finanzsystems.

Neben IWF und Weltbank haben 26 andere Institutionen aktuell den 
Status einer multilateralen Finanzinstitution, was die Restrukturierung 
ihrer Forderungen an ärmere Länder stark erschwert. Diese 26 Institu-
tionen kann man grob in drei Gruppen unterteilen:

• die großen traditionellen kontinentalen Entwicklungsbanken, also 
die Afrikanische, die Asiatische und die Interamerikanische Ent-
wicklungsbank, sowie als wichtiger Akteur für die Entwicklungsfi-
nanzierung in Osteuropa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung;

• kleinere, ein wenig speziellere Entwicklungsbanken wie etwa die 
Karibische Entwicklungsbank, der Andine Entwicklungsfonds oder 
die Bank der Anrainer der Großen Seen;

• neue Entwicklungsbanken, die mit einer starken politischen Ziel-
richtung geschaffen wurden; dazu gehört etwa die neue von China 
initiierte Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), die New 
Development Bank in der Trägerschaft der BRICS-Staaten oder 
die Bank des Südens als eine Initiative (damals) linker lateinameri-
kanischer Regierungen.
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Die Stäbe von IWF und Weltbank 
legten daraufhin die Grundzüge der 
späteren HIPC-Initiative vor:

• Statt wie der Pariser Club wirk-
lichkeitsfremde Erlassober-
grenzen vorzugeben, wie etwa 
33, 50 oder 67 Prozent der For-
derungen der Club-Mitglieder, 
sollte die Initiative die Strei-
chung aller derjenigen Schul-
den ermöglichen, die über ein 
von Bank und Fonds definier-
tes Tragfähigkeitsniveau hin-
ausgingen. 

• Alle Gläubiger sollten dazu 
durch unterschiedlich weit ge-
hende Erlasse beitragen, wo-
bei die Multilateralen immer 
noch die Letzten in der Reihe 
waren, die am Ende „nur“ noch 
so viel erlassen mussten, wie 
nach dem Verzicht aller ande-
ren Gläubiger noch zur Errei-

chung des tragfähigen Niveaus 
notwendig war.

• Weltbank und IWF sollten für 
ihren Verzicht entschädigt wer-
den. Dazu wurde aus Entwick-
lungshilfe-Mitteln der reichen 
Mitgliedsländer ein Treuhand-
fonds bestückt. Aber auch die 
multilateralen Institutionen 
selbst zahlten in diesen Fonds 
aus ihren operativen Gewin-
nen beziehungsweise aus ih-
ren Reserven ein. Nur in dem 
Maße, wie sie das taten, kann 
man von einem realen multi-
lateralen Forderungsverzicht 
sprechen.

Der Tabubruch, dass eben auch 
multilaterale Gläubiger auf Forde-
rungen verzichten mussten, war 
ein großer Fortschritt. Dass aber 
die Initiative nicht in einem von al-
len Beteiligten getragenen Prozess 
entwickelt wurde, sondern unter 
der Aufsicht der in den G8 orga-
nisierten Industrieländer von den 
Gläubigerorganisationen IWF und 
Weltbank, führte dazu, dass bei 
der Ausgestaltung der Initiative in 
dem Bemühen, die Kosten für die 
Multilateralen möglichst gering zu 
halten, die eigenen Ziele unterlau-
fen wurden. Das lag vor allem da-
ran, dass IWF und Weltbank das 
Monopol über die Beurteilung des 
Erlassbedarfs der Schuldnerländer 
behielten. Wie viel Schulden erlas-
sen werden sollten, hing wesentlich 
von zwei Parametern ab, nämlich

• den vorab festgelegten Grenz-
werten für tragfähige Verschul-
dung; sie wurden, um die Ver-
luste der multilateralen Geber 
möglichst gering zu halten, so 
hoch angesetzt, dass in den 
ersten drei Jahren überhaupt 
nur sechs Länder um ver-
gleichsweise geringe Beträge 
entlastet wurden;

• den Wachstumserwartungen 
in den betroffenen Schuldner-
ländern; in vielen Fällen gingen 
IWF und Weltbank einfach da-
von aus, dass sehr begrenzte 
Schuldenerleichterungen und 
die minutiöse Umsetzung der 

Box 2: „Wir kriegen das Geld ohnehin nicht wieder“

Der Startschuss für die HIPC-Initiative 

An einem Wochenende im Mai 1994 trafen sich auf Einladung der Re-
gierungen Schwedens und der Schweiz ausgewählte Vertreter/innen 
von 15 Gläubigerregierungen in Genf, um über die Schuldensituation 
der – wie damals die Sprachregelung noch war – Severely Indebted 
Low Income Countries zu beraten. Die Tagung hieß „International 
Seminar on External Finance for Low Income Developing Countries: 
Towards resolving the Debt Problem of SILICs“.

Die Initiative zu der Konferenz war von der schweizerischen Re-
gierung ausgegangen, die selbst nie ein großer Gläubiger ärmerer 
Länder war und überdies einen großen Teil ihrer Forderungen in einer 
spektakulären, von der Zivilgesellschaft angestoßenen Initiative unter 
dem Titel „Entwicklung braucht Entschuldung“ bereits gestrichen hatte.

Die Gläubiger in Genf zu versammeln war alles andere als einfach, 
denn die Weltbank hatte die Streichung des Themas „Multilatera-
le Umschuldungen“ von der Tagesordnung zur Bedingung für ihre 
Teilnahme gemacht. Formal geschah dies auch und die Bank war 
dabei. Trotzdem wurde darüber gesprochen, dass die multilateralen 
Finanzinstitutionen Schwierigkeiten haben würden, ihre Forderungen 
aus zahlreichen ärmeren Ländern einzutreiben, und dass eine Wie-
derherstellung der fiskalischen Handlungsfähigkeit überschuldeter 
Staaten ohne eine Einbeziehung der multilateralen Schulden nicht 
mehr möglich sein würde. Damit war der Grundkonsens innerhalb 
der einflussreichen Gläubiger geboren, auf den bei der Jahrestagung 
von IWF und Weltbank 1996 die Initiative für hoch verschuldete arme 
Länder aufgebaut werden konnte.
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Strukturanpassungsprogram-
me zu einem enormen Wachs-
tumsschub führen würden 
– was den Entlastungsbedarf 
natürlich entsprechend verrin-
gerte.

Außerdem konnten Bank und 
Fonds an die verbliebenen Privat-
gläubiger nur appellieren, sich an 
der Schuldenerleichterung zu be-
teiligen. Irgendwelche Druckmittel 
in diese Richtung gab und gibt es 
bis heute nicht. Das führte letztlich 
mit zur Entstehung des Geschäfts-
modells der Geierfonds, die nicht 
mehr bediente Staatsschulden für 
geringe Beträge aufkaufen und 
dann auf volle Begleichung zuzüg-
lich Verzugszinsen klagen.1

Beim Kölner G8-Gipfel 1999 wurde 
die HIPC-Initiative erweitert, die-
se Erweiterung wird auch HIPC-II 
oder „Kölner Schuldeninitiative“ 
genannt. Durch sie wurde zumin-
dest das erst genannte Problem 
angegangen: Die Grenzwerte, ab 
denen Schulden als nicht mehr 
tragfähig gelten, wurden abge-
senkt, so dass mehr Länder einen 
Zugang zur Initiative erhielten. Bis 
heute haben sich 39 Länder qualifi-
ziert, wovon bis jetzt 36 tatsächlich 
entlastet wurden. In drei Ländern 
steht die Entschuldung noch aus: 
Sudan, Somalia und Eritrea wer-
den ihre tatsächliche Entlastung in 
absehbarer Zeit wegen mangeln-
der Staatlichkeit oder fragwürdiger 
Regierungsführung wahrscheinlich 
auch nicht erreichen.

Das gesamte Erlassvolumen von 
allen Gläubigern beläuft sich bis 
heute auf rund 120 Milliarden 
US-Dollar. Diese für die betroffe-
nen Länder durchaus bedeutende 
Summe wurde allerdings nur durch 
weitere Reformschritte im Rahmen 
der Initiative erreicht. Insbesonde-
re musste die HIPC-Initiative, die 
nach Köln die qualifizierten Länder 
auf ein Verhältnis der Verschuldung 
zu den jährlichen Exporteinnahmen 
von maximal 150 Prozent und ei-
nen maximalen Schuldendienst 
von 15 Prozent der Exporteinnah-
men entlastete, beim G8-Gipfel 
2005 im schottischen Gleneagles 

um die Multilateral Debt Relief Ini-
tiative (MDRI) ergänzt werden. Die-
se sah nach Jahren bürokratischer 
Kämpfe um die möglichst punkt-
genaue Erreichung der 150-Pro-
zent/15-Prozent-Ziele eine vollstän-
dige Streichung aller verbliebenen 
Forderungen der konzessionären 
Kreditfenster des IWF, der Afrika-
nischen und der Lateinamerikani-
schen Entwicklungsbank sowie der 
Internationalen Entwicklungsorga-
nisation (IDA) für die qualifizierten 
Länder vor. Erst dadurch gelang es, 
Länder auf so niedrige Schuldenni-
veaus zu entlasten, dass tatsäch-
lich ein wirtschaftlicher Neuanfang 
möglich war. Lag die Verschuldung 
im Verhältnis zum jährlichen Brut-
toinlandsprodukt in den meisten 
Ländern zu Beginn der Initiative 
noch über 100 Prozent, liegt das 
Verhältnis heute mit im Schnitt rund 
20 Prozent deutlich unterhalb des 
Durchschnitts aller Entwicklungs- 
und Schwellenländer.

Dass für eine Reihe von Ländern 
die Entlastung tatsächlich einen 
wirtschaftlichen Neuanfang ermög-
lichte, hängt überdies mit einem 
weiteren Reformschritt von HIPC-I 
zu HIPC-II 1999 zusammen. Da-
mals wurde die Standard-Bedin-
gung, dass zu entlastende Län-
der ein Reformprogramm mit dem 
IWF vereinbart haben müssen, 
um ein obligatorisches Armuts-
bekämpfungsprogramm ergänzt. 
Staaten mussten in Kooperation 
mit der Zivilgesellschaft ein Stra-
tegiepapier zur Armutsminderung 
(engl. Poverty Reduction Strategy 
Paper, PRSP) erarbeiten und von 
den Washingtoner Institutionen ab-
segnen lassen, in dem im Einzel-
nen dargelegt wird, wie durch die 
Entschuldung frei werdende Mit-
tel für die Bekämpfung der Armut 
ausgegeben werden sollen. Wohl 
gemerkt: Ein solches Programm 
ergänzte die durchaus traditionel-
le Strukturanpassung und ersetzte 
sie nicht etwa. 

Während in einigen der betroffe-
nen Länder wie in Malawi oder dem 
Tschad die PRSP nicht viel mehr 
als folgenloses Stück politischer 
Dekoration waren, entstanden in 

Bis heute wurden 36 Län-
der durch die HIPC-Ini-
tiative entschuldet, das 
gesamte Erlassvolumen 
beläuft sich bis heute 
auf rund 120 Milliarden 
US-Dollar.
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anderen wie zum Beispiel Bolivien 
aus den PRSP bemerkenswerte so-
ziale Prozesse, die wahre politische 
Paradigmenwechsel auslösten. Die 
Hauptursache für solche Unter-
schiede dürfte in der unterschiedli-
chen Stärke und Organisation der 
Zivilgesellschaft liegen. In Bolivien 
war in einem landesweiten Konsul-
tationsprozess zwischen Regierung 
und Zivilgesellschaft entschieden 
worden, die aus dem Schuldener-
lass freiwerdenden Mittel grund-
sätzlich nicht dem Staatshaushalt, 
sondern den Kommunen für die 
Verbesserung der lokalen Infra-
struktur zukommen zu lassen. Die-
ser Konsultationsprozess wiederum 
erwuchs direkt aus der von der Ka-
tholischen Bischofskonferenz koor-
dinierten Jubileo2000-Kampagne, 
welche bereits beim Kölner G8-Gip-
fel 1999 mit mehr als einer Million 
Unterschriften unter dem weltwei-
ten Erlaßjahr2000-Appell einen gro-
ßen Beitrag für die Erweiterung der 
HIPC-Initiative geleistet hatte. Ent-
sprechend selbstbewusst agierten 
Kirchen und soziale Bewegungen 
dann auch gegenüber Parlament 
und Regierung ihres Landes.

Neue Schulden nach HIPC

Unter dem Strich weist die Initiative 
eigentlich keine schlechte Bilanz 

auf. Wäre da nicht die von Weltbank 
und IWF sowie ihren mächtigen 
Mitgliedern wiederholt geäußerte 
Erwartung, dass die entlasteten 
Länder damit „dauerhaft“ aus dem 
Teufelskreis von Kreditaufnahme 
und Überschuldung entkommen 
seien. Diese Erwartung kann die 
Initiative aber logischerweise nicht 
erfüllen, wurde sie doch gerade auf 
den Weg gebracht, um Ländern, 
die wegen ihrer Überschuldung 
vom Kreditmarkt abgeschnitten 
waren, den Zugang dazu wieder 
zu ermöglichen. Und wo immer 
es neue Kredite gibt, gibt es auch 
größere oder kleinere Ausfallrisiken 
und mithin die Gefahr neuer Über-
schuldung. 

Der IWF beurteilt regelmäßig die 
Schuldentragfähigkeit seiner Mit-
gliedsländer in einer sogenannten 
Schuldentragfähigkeitsanalyse 
(engl. Debt Sustainability Analysis, 
DSA). Dabei werden ein für wahr-
scheinlich gehaltenes Basisszena-
rio und mögliche Schockszenarien 
durchgerechnet, um so festzustel-
len, ob die Verschuldungsober-
grenzen im Projektionszeitraum (in 
der Regel 20-30 Jahre) überschrit-
ten werden.2 Ein „hohes“ Risiko 
bedeutet, dass der IWF unter dem 
Basisszenario in den nächsten 
Jahren mit einer Zahlungsunfähig-
keit rechnet. Diese droht bei einem 
„mittleren Risiko“, wenn eines der 
vom IWF standardmäßig durchge-
rechneten Schockszenarien – zum 
Beispiel ein Preisverfall der jeweils 
wichtigen Exportgüter, eine Natur-
katastrophe oder ein Verfall der 
nationalen Währung – eintritt.3 Auf 
dieser Grundlage bescheinigt der 
IWF mit Stand vom 31. Dezember 
2017 nur noch vier HIPCs ein „nied-
riges“ Überschuldungsrisiko, 2012 
waren es noch 13 (siehe Abb. 1). 
Entsprechend weisen 2017 neun 
der entlasteten 36 Länder erneut 
ein hohes Überschuldungsrisiko 
auf und weitere 21 ein mittleres. 

Was in einem solchen erneuten 
Schuldenkrisenfall geschehen soll, 
ist so unklar, wie es vor 1996 unklar 
war: Die traditionellen Kreditgeber 
im Pariser Club spielen für viele är-

Wo immer es neue Kre-
dite gibt, gibt es auch 
die Gefahr neuer Über-
schuldung. 

Abb. 1 – Überschuldungsrisiko laut IWF (2012 bis 2017)

Länder, die die HIPC-Initiative durchlaufen haben und  
sich für konzessionäre Kredite des IWF qualifizieren
Quelle: IWF: „Debt Sustainability Analysis Low-Income Countries“

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Geringes Risiko

Mittleres Riskio

Hohes Risiko

im Zahlungsverzug



    45

mere Länder nur noch eine margi-
nale Rolle. Wichtige neue bilatera-
le Gläubiger wie die Volksrepublik 
China, Taiwan oder Kuwait lassen 
sich aber explizit nicht in das von 
den traditionellen Industrieländern 
dominierte Pariser Gläubigerkar-
tell einbinden, weil ihnen die politi-
schen Spielräume, die strategische 
und willkürliche Schuldenerlasse 
mit sich bringen, wichtiger sind als 
die in Paris propagierte „Gläubiger-
solidarität“. Viele der ehemals über-
schuldeten ärmeren Länder haben 
überdies seit Beginn der Dekade 
erstmals erfolgreich Staatsanleihen 
an den internationalen Kapitalmärk-
ten platziert, so dass künftig auch 
eine große, schwer organisier-
bare Zahl von Anleihegläubigern 
bei Umschuldungen einbezogen 
werden muss. Zu diesen „Erfolgs-
geschichten“ gehörten 2015 der 
Senegal, die Elfenbeinküste, Gui-
nea, Tansania, Honduras, Sambia, 
Mosambik, Kamerun, die Republik 
Kongo und Ghana. Von den ge-
nannten weist nur Tansania und der 
Senegal heute noch ein niedriges 
Überschuldungsrisiko auf. 

Es ist (noch) nicht die aktuelle 
Schuldenhöhe, die in allen HIPCs 
aktuell unter den Niveaus unmit-
telbar vor der HIPC-Entschuldung 
liegt, die Grund zur Besorgnis gibt. 
Es ist vielmehr der Trend eines 
nachhaltigen Anstiegs der wichti-
gen Schuldenindikatoren. Das Ver-
hältnis zwischen Auslandsschul-
den und Exporteinnahmen ist zwar 
noch deutlich niedriger als vor der 
HIPC-Initiative, überschreitet aber 
2016 erstmals wieder die im Rah-
men der Initiative als tragfähig fest-
gelegte Grenze von 150 Prozent 
(siehe Abb. 2).

Entschuldung in der Zukunft?

Der Aufbau der Neuverschuldung in 
zahlreichen der unter HIPC/MDRI 
entlasteten Länder weist bestür-
zende Parallelen mit dem Aufbau 
der Krise vor HIPC in den siebzi-
ger bis neunziger Jahren auf. Was 
können wir aus der Geschichte von 
HIPC für den Umgang mit der aktu-
ellen Schuldenkrisen lernen?

1. Jetzt ist die Zeit!

Von der Einsicht in die Notwendig-
keit eines multilateralen Schulden-
erlasses bei den ersten wichtigen 
Gläubigerregierungen 1994 bis zur 
Umsetzung der MDRI, die tatsäch-
lich ab 2005 Schuldenniveaus auf 
tragbare Höhen reduzierte, vergin-
gen 11 Jahre. In dieser Zeit haben 
zahlreiche Länder weiter gezahlt 
oder – wo das nicht möglich war 
– wurden Zahlungsverpflichtungen 
kapitalisiert und der ursprünglichen 
Schuld zugeschlagen. Durch sol-
che „Phantomschulden“, die keine 
andere Funktion hatten, als die, 
den Gläubigerbanken noch einige 
Zeit die Abschreibungen unein-
bringbarer Forderungen zu erspa-
ren, wurde der letztlich zu erlassen-
de Betrag sinnlos aufgebläht. 

Wenn der IWF wie in seinem World 
Economic Outlook im Herbst 2017 
warnt, dass immer mehr Länder 
ein hohes Überschuldungsrisiko 
aufweisen, dann ist nicht in zwei 
oder drei Jahren, sondern jetzt der 
Moment, effiziente Möglichkeiten 
der Entschuldung zu schaffen. Ab-
warten und auf eine wundersame 
Erholung überschuldeter Länder zu 
hoffen, hat vor 20 Jahren vielerorts 
aus einer Krise erst eine Katastro-
phe werden lassen.
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Abb. 2 – Auslandsschulden zu Exporteinnahmen 1996 bis 2016

Verhältnis von Auslandsschulden zu Exporteinnahmen  
der 36 Länder, die die HIPC-Initiative durchlaufen haben
Quelle: Weltbank: „International Debt Statistics 2018“
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schuldung zu schaffen.
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2. Katalytische Initiativen können 
Fortschritte erwirken

Eine Reform des Umgangs mit 
Staatsschuldenkrisen muss nicht 
„von oben“ kommen. Nicht die 
Vorstände von Weltbank und IWF 
müssen erst entscheiden, dass ein 
umfassendes und unparteiisches 
Verfahren gebraucht wird. Die von 
Schweden und der Schweiz ge-
meinsam organisierte Konferenz 
von 1994 hat gezeigt, dass selbst 
kleinere Staaten einen Prozess an-
stoßen können, der lange gepfleg-
te Mythen des globalen Finanzsys-
tems ins Museum befördert. 

Diese historische Erfahrung soll-
ten die wenigen progressiven Re-
gierungen auf der Gläubigerseite 
und ambitionierte Akteure auf der 
Schuldnerseite beherzigen. Die ge-
meinsame Einsicht, dass die aktu-
elle Welle neuer privater und teurer 
Kreditvergaben an Ex- HIPCs4 nur 
verantwortbar ist, wenn für den Kri-
senfall auch ein fairer und effizienter 
Krisenausweg zur Verfügung steht, 
könnte etwa auch eine Koalition 
kleinerer Gläubiger mit einzelnen 
Schuldnerländern in eine wirksame 
Entschuldungsinitiative übersetzen. 
Von der Schuldnerseite aus ist das 
2014/2015 schon einmal auf der 
Ebene der UN-Vollversammlung 
versucht worden. Die Gläubiger, 
darunter prominent die damalige 
Bundesregierung, haben den Vor-
stoß der Gruppe der Entwicklungs- 
und Schwellenländer (G77) damals 
ziemlich rüde ausgebremst und 
damit eine große Chance auf eine 
stabilere globale Finanzarchitektur 
verschenkt. Begründet wurde die 
Ablehnung der Initiative damit, dass 
die Vereinten Nationen kein geeig-
neter Ort seien, um über das glo-
bale Finanzsystem zu diskutieren. 
Überdies wurden Vorbehalte ge-
genüber den lateinamerikanischen 
Protagonisten der Initiative inner-
halb der Gruppe der 77 geäußert.5

3. Fokussierter Schuldenerlass 
für begrenzte Ländergruppen ist 
möglich und sinnvoll.

Reformen müssen nicht immer 
sofort auf neue globale Mecha-

Box 3: Chronologie

Die Initiative für hoch verschuldete arme Länder (HIPC)

Vor Oktober 1996 
Multilaterale Forderungen können nicht umgeschuldet werden; aller-
dings weisen zahlreiche Länder Rückstände gegenüber IWF, Welt-
bank und anderen auf, die ständig durch neue Kreditvergaben ka-
schiert werden müssen.

Sommer 1994 
Konsultation „International Seminar on External Finance for Low 
Income Developing Countries: Towards resolving the Debt Problem of 
SILICs“ in Genf: Grundkonsens, dass Schuldentragfähigkeit nur wie-
derhergestellt werden kann, wenn multilaterale Schulden einbezogen 
werden

Juni 1996 
Der G7-Gipfel in Lyon gibt grünes Licht für einen Plan zur Restruktu-
rierung multilateraler Schulden

Oktober 1996 
Bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank wird die HIPC-Initiative 
offiziell vorgestellt.

Januar 1999 
Die neu gewählte rot-grüne Bundesregierung kündigt eine Initiative zur 
Erweiterung der HIPC-Initiative an, da sich bis dahin nur sechs Länder 
qualifizieren konnten.

Juni 1999 
Beim G8-Gipfel in Köln wird HIPC zu HIPC-II („Kölner Schuldeninitiati-
ve“) erweitert. Bis zu 40 Länder können sich für eine deutlich erweiter-
te Schuldenreduzierung qualifizieren.

Mai 2000 
Uganda durchläuft als erstes Land die erweiterte HIPC-Initiative. 

Dezember 2000 
Im Zuge des so genannten Millennium Rush erreichen 22 Länder 
vor Ablauf des symbolträchtigen Jahres 2000 den Decision Point der 
HIPC-Initiative. Der Decision Point markiert die verbindliche Zusage 
des Erlasses. 

Juni 2002 
Beim G8-Gipfel im kanadischen Kananaskis wird einigen Ländern 
die Möglichkeit eines zusätzlichen Schuldenerlasses (Topping Up) 
eingeräumt, da sie nach dem HIPC-Erlass bereits wieder in Zahlungs-
schwierigkeiten sind.

Juli 2005 
Beim G8-Gipfel 2005 im schottischen Gleneagles wird die HIPC-Initi-
ative durch die Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) ergänzt. Diese 
sieht die Streichung aller verbliebenen Forderungen der Internationa-
len Entwicklungsorganisation der Weltbank, des IWF und des Afrikani-
sche Entwicklungsfonds ohne Rücksicht auf deren Höhe vor.

April 2007 
Die Interamerikanische Entwicklungsbank setzt die MDRI auch für die 
fünf lateinamerikanischen HIPCs um.

April 2015 
Der Tschad erreicht als vorläufig letztes Land den HIPC-Completion 
Point und erhält den vereinbarten Erlass. Bis auf die drei fragilen Staa-
ten Eritrea, Sudan und Somalia ist die Initiative damit abgeschlossen.
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nismen zielen. Der Fortschritt zu 
HIPC und MDRI war möglich, weil 
eine begrenzte Gruppe besonders 
überschuldeter Staaten als mögli-
che Nutznießer ausgewählt wurde. 
So unfair das gegenüber all denen 
war, die aus nachvollziehbaren 
oder weniger nachvollziehbaren 
Gründen außen vor blieben6: Eine 
solche Beschränkung der Initiative 
machte diese überhaupt erst mög-
lich. Ein globales Staateninsol-
venzregime hat in der gegenwär-
tigen vom Anti-Multilateralismus 
geprägten politischen Konjunktur 
keine Chance auf politische Um-
setzung, wenn von ihm erwartet 
wird, dass es die Krise Gambias 
ebenso löst wie die Griechenlands. 
Deswegen ist es pragmatisch und 
sinnvoll, Entschuldungsmöglich-
keiten für Länder zu schaffen, die 

1 Siehe: Kaiser, J.: „Geierfonds: Was sie tun, warum es sie gibt, und was man gegen sie tun 
kann“, in: erlassjahr.de und Kindernothilfe: Schuldenreport 2015, S. 36-40.
2 Zum generellen Verständnis von Schuldentragfähigkeit siehe erlassjahr.de: „Schulden 
müssen tragbar sein“, 2006. Für die aktuellen Schuldentragfähigkeitsanalysen für Länder 
mit niedrigem Einkommen von IWF und Weltbank siehe www.imf.org/en/About/Factsheets/
Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries. erlas-
sjahr.de berücksichtigt bei seinen Länderinformationen unter www.erlassjahr.de/informieren 
die Ergebnisse dieser Schuldentragfähigkeitsanalysen für die jeweiligen Länder.
3 Die früher eher holzschnittartigen Berechnungen sind in den letzten Jahren deutlich ver-
feinert worden. Eine nächste Überprüfung der Parameter und Methoden soll in der ersten 
Jahreshälfte 2018 vom Vorstand des IWF verabschiedet werden.
4 Siehe „Unverzichtbare Chance oder unkalkulierbares Risiko? Der Compact with Africa als 
Ergebnis der deutschen G20-Präsidentschaft – ein Pro und Contra“ in diesem Schuldenre-
port.
5 Ausführlicher zu den Hoffnungen und Erwartungen des G77-Vorstoßes: Kaiser, J.: 
„Hoffnung für überschuldeten Staaten“, FES-Perspektiven, Dezember 2014, library.fes.de/
pdf-files/iez/global/11107.pdf. Zu dem letztendlichen Ergebnis siehe Montes, M.: „UN-Prin-
zipien für den fairen Umgang mit verschuldeten Staaten“, in: erlassjahr.de und Misereor: 
Schuldenreport 2016, S. 32-34.
6 Auch in der Geschichte der HIPC-Initiative gab es einige eher politisch motivierte Ein- 
beziehungsweise Ausschlüsse von Ländern. So wurden Honduras und Bolivien (sinnvoller-
weise) aufgenommen, obwohl sie schon damals knapp über der Obergrenze für Niedrigein-
kommensländer lagen. Umgekehrt wurde das ursprünglich aufgenommene Nigeria unter 
einem Vorwand wieder von der Liste gestrichen, als es sich ansatzweise demokratisierte 
und ihm der Schuldenerlass nicht länger unter Hinweis auf notorisch schlechte Regie-
rungsführung vorenthalten werden konnte. Nigerias HIPC-Entschuldung hätte mit großem 
Abstand die größten Forderungsverzichte im Rahmen der HIPC-Initiative bedeutet.

besonders von durch den Klima-
wandel ausgelösten Katastrophen 
wie den Hurrikans in der Karibik 
betroffen sind oder für Opfer des 
Rohstoffpreisverfalls. Die Möglich-
keit der Entschuldung kann eine 
sehr effiziente Art sein, Risiken, 
die kleine und verletzliche Volks-
wirtschaften nicht alleine tragen 
können, auf mehrere und stärkere 
Schultern zu verteilen, wo kom-
merzielle Versicherungslösungen 
nicht realisierbar sind. Wenn Kre-
ditgeber das dann als erhöhtes 
Risiko empfinden und mit entspre-
chend vorsichtigerer Kreditvergabe 
beantworten, wäre das in Zeiten 
des ausufernden Kredittourismus 
aus den Niedrigzinsländern Euro-
pas in den Globalen Süden kein 
Schaden, sondern ein durchaus 
willkommener Nebeneffekt.

Die Beschränkung auf 
eine Gruppe besonders 
überschuldeter Staaten 
machte die HIPC-Initiative 
überhaupt erst möglich.

http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries
http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries
http://www.erlassjahr.de/informieren
http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/11107.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/11107.pdf
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von Jürgen Kaiser

Klein anfangen: Wege zu neuen 
Entschuldungsinitiativen

Seit 2014 warnt der jährliche Schul-
denreport davor, dass die nächste 
Staatsschuldenkrise auf die inter-
nationale Gemeinschaft zukommt. 
Von Jahr zu Jahr hat sich die Situ-
ation allen Warnungen zum Trotz 
weiter verschärft. In den Jahren 
2016 und 2017, die der vorliegen-
de Schuldenreport in den Blick 
nimmt, sind die ersten Staaten nun 
tatsächlich zahlungsunfähig gewor-
den. Die Krise ist da.

Was nicht da ist, ist eine glaubwür-
dige und sinnvolle Vereinbarung 
unter den beteiligten Schuldnern 
und Gläubigern, wie die Krise be-
wältigt werden kann. Dabei soll-

ten alle Seiten genau daran ein 
Interesse haben: Die Geschichte 
hat gezeigt, dass eine Krise umso 
kostengünstiger und schmerzloser 
für alle Beteiligten gelöst werden 
kann, je eher die Schuldenlast auf 
ein tragfähiges Maß reduziert wird.

Der Artikel „Verschuldete Staaten 
weltweit“ in diesem Schuldenreport 
zeigt, dass anders als vor zwan-
zig Jahren die aktuelle Schulden-
krise einen sehr breiten Kreis von 
Ländern aus unterschiedlichen 
Regionen, mit unterschiedlichen 
Einkommensniveaus, unterschied-
lichen Überschuldungsgründen 
und -szenarien sowie unterschiedli-

Vom Pariser Club bis zum Internationalen Währungsfonds (IWF) über-
bieten inzwischen die Gläubiger die Nichtregierungsorganisationen 
mit Warnungen vor einer nächsten Schuldenkrise. Realistisch sehen 
sie, wie zunehmende Kreditvergabe in den Süden, fallende Einnah-
men vieler Staaten, schwache Regierungsführungen und ökologi-
sche Verwundbarkeit sich zu einer für viele Länder brisanten Mixtur 
zusammenbrauen. Konsequenzen ziehen sie daraus aber nicht. Wie 
kommt man also von der Einsicht zu einer sinnvollen Entschuldung? 
erlassjahr.de macht einen Vorschlag zur Entschuldung regional oder 
thematisch definierter Ländergruppen.

Die Krise ist da – eine 
Vereinbarung, wie sie 
bewältigt werden kann, 
nicht.

Immer wieder kommt es in der Karibik, hier in Dominica, zu 
Zerstörungen durch Hurrikans.
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chen Gläubigerprofilen betrifft. Von 
daher wäre ein globales und flexib-
les Rahmenwerk für die Restruktu-
rierung von Staatsschulden, wie es 
etwa die UN-Konferenz für Handel 
und Entwicklung (UNCTAD) 2015 
vorgeschlagen hat, eigentlich das 
Gebot der Stunde. 

Aus der Geschichte lernen: Die 
HIPC-Initiative

Auch Mitte der neunziger Jahre hät-
te die Existenz eines umfassenden 
Staateninsolvenzverfahrens helfen 
können, den damaligen Schulden-
krisen vieler Länder im Globalen 
Süden schnell und angemessen zu 
begegnen. 

Zu dieser Zeit machten die Schul-
denindikatoren der später im 
Rahmen der Initiative für hoch 
verschuldete arme Staaten (engl. 
Heavily Indebted Poor Countries, 
HIPC) entschuldeten Länder man-
cherorts ein Vielfaches der heuti-
gen aus.1 Trotzdem beharrten vor 
allem die traditionell wichtigsten 
Gläubigerregierungen, die im so-
genannten Pariser Club organi-
siert sind, jahrelang darauf, dass 
die homöopathischen Schulden-
erleichterungen, auf die sie sich 
damals verständigt hatten, per 
definitionem ausreichend für die 
Wiederherstellung der Schulden-
tragfähigkeit seien. Beispielswei-
se sollte Nicaragua, das damals 
mit bis zu 1200 Prozent der jähr-
lichen Exporteinnahmen (die spä-
tere HIPC-Obergrenze für tragfä-
hige Schulden war 150 Prozent) 
im Ausland verschuldet war, mit 
Schuldendienstnachlässen auf die 
jährlich fälligen Zahlungen von bis 
zu 67 Prozent wieder handlungs-
fähig werden – was natürlich kei-
neswegs ausreichte. Die berüch-
tigten seriellen Umschuldungen im 
Pariser Club, bei denen Länder im 
Ein- bis Zweijahresrhythmus über 
die gleichen Schulden immer wie-
der verhandeln mussten, waren 
die Folgen dieser Haltung. 

Die HIPC-Initiative überwand diese 
aberwitzige Situation in mehreren 
Schritten von 1996 an bis zur Um-

setzung der ergänzenden Multila-
teral Debt Relief Initiative (MDRI) 
ab dem Jahr 2005. Eine Voraus-
setzung für diesen historischen 
Fortschritt war damals die Verstän-
digung darauf, dass die Initiative 
nicht allen kritisch verschuldeten 
Ländern zugute kommen sollte, 
sondern nur einer zuvor genau 
definierten Gruppe besonders ent-
schuldungsbedürftiger Länder.

Obwohl diese Eingrenzung keines-
wegs unumstritten war2, war die 
Definition einer klar abgegrenzten 
und überschaubaren Gruppe von 
begünstigten Ländern einer der 
Schlüssel zum Fortschritt: Nur da-
durch war es möglich, die auf jeden 
Gläubiger zukommenden Einnah-
meausfälle verlässlich zu bestim-
men. Dadurch wiederum konnten 
auch hartleibige Finanzminister/
innen in den relevanten Hauptstäd-
ten von den Entwicklungspolitiker/
innen, die den immer dramatische-
ren Anstieg der Schulden endlich 
stoppen wollten, für die Beteiligung 
an der Initiative gewonnen werden. 
Hätten Schuldnerländer, Entwick-
lungspolitik/innen und Nichtregie-
rungsorganisationen stattdessen 
auf einer globalen Initiative für alle 
überschuldeten Länder beharrt, die 
Entschuldung wäre wahrscheinlich 
noch Jahre von den Finanzminis-
ter/innen blockiert worden – mit am 
Ende noch deutlich höheren Kos-
ten für diese selbst und vor allem 
mit dramatischen Konsequenzen 
für die ärmere Bevölkerung in den 
HIPCs.

Eine Entschuldungsinitiative für 
das Jahr 2018

Die Realisierungschancen für ein 
globales Staateninsolvenzverfah-
ren, das auf alle Staaten angewen-
det werden könnte, sind angesichts 
der Tendenzen zur Abwendung 
vom Multilateralismus in vielen 
Ländern indes derzeit tendenziell 
noch geringer als in den neunziger 
Jahren.

In dieser Situation kann die Schaf-
fung eines standardisierten Ver-
fahrens für eine definierte Grup-

Auch Mitte der neunzi-
ger Jahre hätte die Exis-
tenz eines Staateninsol-
venzverfahrens helfen 
können, den damaligen 
Schuldenkrisen vieler 
Länder im Globalen Sü-
den schnell und ange-
messen zu begegnen. 
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pe besonders betroffener Länder 
ebenso wie damals ein Weg sein, 
gleichzeitig Überschuldung dort 
zu überwinden, wo sie besonders 
lebensbedrohlich ist, und zu de-
monstrieren, wie ein umfassendes, 
faires Verfahren für alle Länder in 
Zukunft aussehen kann.

Für wen könnte ein solches Ver-
fahren geschaffen werden?

Eine zu begünstigende Gruppe von 
Ländern sollte sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie einer gemein-
samen Gefährdung ihrer Schul-
dentragfähigkeit gegenübersteht. 
Aktuell könnten etwa folgende 
Bedrohungsszenarien eine solche 
Gruppe definieren:
• Länder, in Afrika und dem Mitt-

leren Osten die aufgrund politi-
scher Instabilitäten und kriege-
rischer Auseinandersetzungen 
besonders von der aktuellen 
Flüchtlingskrise betroffen sind 
– entweder als Herkunfts- oder 
als Zielländer;

• Länder, die besonders unter 
den Auswirkungen des Klima-
wandels zu leiden haben;

• Länder, die durch den dramati-
schen Verfall der Rohstoffprei-
se seit 2014 in die Überschul-
dung geraten sind. 

Daneben ist aber auch ein regiona-
ler Ansatz denkbar, der eine beson-
dere Problemlage regional einfas-
sen kann. Zum Beispiel: 
• afrikanische Länder, die das 

HIPC-Entschuldungsverfah-
ren vollständig durchlaufen 
haben, welche nach Einschät-
zung des IWF erneut ein ho-
hes Überschuldungsrisiko auf-
weisen; dies könnte an den 
Afrika-Schwerpunkt unter der 
deutschen G20-Präsident-
schaft anknüpfen;

• Kleine Inselentwicklungsstaa-
ten in der Karibik, welche in je-
der Hurrikan-Saison zwischen 
Juli und Oktober exorbitante 
Zerstörungen gewärtigen müs-
sen.

Selbstverständlich gäbe es eine 
Reihe von Ländern, die sowohl von 

einem „thematischen“ als auch ei-
nem „regionalen“ Ansatz begüns-
tigt werden könnten. 

erlassjahr.de hat in einer Studie für 
das Financing for Development-Fo-
rum (FfD-Forum) 2017 der Verein-
ten Nationen je eine thematische 
und eine regionale Variante etwas 
weiter ausgeführt und größenord-
nungsmäßig durchgerechnet (sie-
he Box 1).3

Wie würde eine Initiative funkti-
onieren?

Eine regionale/thematische Initi-
ative, wie von erlassjahr.de beim 
FfD-Forum vorgestellt, wäre – an-
ders als die HIPC-Initiative – kein 
Entschuldungsprogramm, das in 
allen einbezogenen Ländern um-
zusetzen wäre, sondern eine Ent-
schuldungsoption, von der quali-
fizierte Länder Gebrauch machen 
können oder auch nicht.

Wie bei der oben beschriebenen 
HIPC-Initiative würde eine inter-
nationale Vereinbarung in der 
UN-Vollversammlung oder in ei-
nem kleineren Kreis von Ländern 
wie den G20 eine geeignete inter-
nationale Organisation auffordern, 
die Modalitäten einer solchen Ent-
schuldungsoption zu entwickeln. 
Das könnte im Hinblick auf die vom 
Klimawandel betroffenen Länder 
etwa der IWF in Kooperation mit 
dem Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen (UNEP) sein, im 
Falle der karibischen Inselstaaten 
die Karibische Entwicklungsbank 
in Kooperation mit einem geeig-
neten extra-regionalen Berater wie 
zum Beispiel dem Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen 
(UNDP).

Die Entschuldung selbst sollte ei-
nige der Schwächen der HIPC-In-
itiative, die vor allem in der Dop-
pelrolle von IWF und Weltbank 
als Gutachter in eigener Sache 
begründet waren, vermeiden. Sie 
sollte im konkreten Fall dann ge-
mäß der UNCTAD-Roadmap for a 
Sovereign Debt Workout4 in folgen-
den Schritten ablaufen:

Die Schaffung eines 
standardisierten Ver-
fahrens für eine Gruppe 
besonders betroffener 
Länder kann ein Weg 
sein, gleichzeitig Über-
schuldung dort zu über-
winden, wo sie beson-
ders lebensbedrohlich 
ist, und zu demonstrie-
ren, wie ein umfassen-
des, faires Verfahren für 
alle Länder in Zukunft 
aussehen kann.
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• Ein qualifiziertes Land erbittet 
Schuldenerleichterungen.

• Eine vorab dafür ausgewählte 
unabhängige Institution prüft, 
ob die Voraussetzungen er-
füllt sind und ein realer Entlas-
tungsbedarf besteht.

• Die gleiche Institution unter-
breitet gegebenenfalls eine 
Quantifizierung des Entlas-
tungsbedarfs und macht einen 
Vorschlag zur Lastenverteilung 
unter allen internen und exter-
nen Gläubigern.

• Mit der Zustimmung der Partei-
en tritt ein neuer Zahlungsplan 
in Kraft. Lehnt die Mehrheit der 
Gläubiger oder der Schuldner 
den Plan ab, muss ein neuer 
Vorschlag unterbreitet werden.

Widerstände

Eine derartige Initiative wird vor-
aussichtlich auf ähnliche Wider-
stände stoßen, gegen die sich 
auch die HIPC-Initiative der neun-
ziger Jahre durchsetzen musste. 
Ein häufig von den Gläubigern vor-
gebrachtes Argument ist, dass ein 
Schuldenerlass dem Schuldner ei-
nen Anreiz böte, sich künftig noch 
unverantwortlicher zu verschulden. 
Dies führe dann dazu, dass die 
globale Kreditkultur zusammen-
breche, wenn nicht einmal Staaten 
sich mehr an die Erfüllung ihrer 
eingegangenen Zahlungsverpflich-
tungen gebunden fühlten. Empiri-
sche Beweise für die Stichhaltigkeit 
dieses Arguments gibt es nicht. Im 
Gegenteil: Die Neukreditaufnahme 
der unter der HIPC-Initiative ent-
schuldeten Staaten unterscheidet 
sich kaum von der vor der Entlas-
tung. Manche konnten – auch mit 
der technischen Unterstützung der 
Gläubiger – sogar bemerkenswerte 
Fortschritte in der Verwaltung und 
der Organisation der Kreditaufnah-
me erzielen. Auch von opportu-
nistischen Zahlungseinstellungen 
durch Schuldnerstaaten, die auf 
einen „leichten“ Schuldenerlass 
spekulieren, kann in der Realität 
keinesfalls die Rede sein. Vielmehr 

bedienen Staaten wie aktuell zum 
Beispiel Venezuela die Forderun-
gen der meisten Gläubiger weiter, 
obwohl der Schuldendienst längst 
zulasten der Lebensbedingungen 
der eigenen Bevölkerung geht. 

Eine tatsächlich begründete Sorge 
der Gläubiger ist das reale Koor-
dinationsproblem angesichts der 
komplexen Gläubigerstruktur ver-

Box 1: Beispielsrechnung 

Regionale / Thematische Entschuldungsinitiativen

In der Studie „Making the Global Financial System more resilient. A 
Regional / Group-wise Approach to Sovereign Debt“ wird exemplarisch 
für zwei Gruppen von besonders kritisch verschuldeten Länder durch-
gerechnet, wie viel ein Schuldenerlass auf der Basis der Schulden-
stände von Ende 2015 und einer Zielgröße entsprechend der HIPC-In-
itiative von Schuldenstand in Höhe von 150 Prozent der jährlichen 
Exporteinnahmen kosten würde.
Gruppe 1: Länder, die vom Klimawandel betroffen sind
• Qualifiziert sind Länder mit einem Index von 40 oder weniger beim 

ND-GAIN-Index der University of Notre Dame, einem der gängi-
gen Indices zur Messung der Auswirkungen des Klimawandels, 
und mit gleichzeitig mindestens einer Grenzwertüberschreitung 
eines der im Schuldenreport 2017 zugrunde gelegten Schuldenin-
dikatoren oder einem mindestens „mittleren“ Überschuldungsrisiko 
in der Einschätzung des IWF.

• Das betrifft 24 Länder: Afghanistan, Angola, Burkina Faso, Burundi, 
Dschibuti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Kenia, 
Demokratische Republik Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauretani-
en, Mosambik, Mali, Niger, Papua-Neuguinea, Sierra Leone, die 
Salomonen, Togo, Tschad und die Zentralafrikanische Republik.

• Der Erlassbedarf für die gesamte Gruppe könnte bis zu 66,6 Mil-
liarden US-Dollar betragen. Das entspräche etwa der Hälfte der 
Kosten für die HIPC/MDRI-Initiative.

Gruppe 2: Kleine Inselentwicklungsstaaten in der Karibik
• Die karibische Gruppe schließt sieben Kleine Inselentwicklungs-

staaten (engl. Small Island Developing States, SIDS) der Ostka-
ribik ein, die allesamt besonderen Gefahren durch Wirbelstürme 
ausgesetzt sind und überdies die typischen Schwächen von SIDS 
aufweisen, wie eine geringe Diversifizierung der Wirtschaft, eine 
hohe Abhängigkeit von wenigen außenorientierten Sektoren wie 
Tourismus oder Südfrüchteexport, und einen sehr kleinen Binnen-
markt.

• Zu der Gruppe gehören sieben Staaten: Antigua und Barbuda, 
Barbados, Dominica, Grenada, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. 
Vincent und die Grenadinen.

• Der Erlassbedarf läge bei 3,7 Milliarden US-Dollar. Davon entfal-
len allerdings allein 2,8 Milliarden US-Dollar auf Barbados. 
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schuldeter Länder, die nicht nur bei 
einzelnen Regierungen, sondern 
auch bei Banken, Anleihezeichnern 
und internationalen Finanzinstitu-
tionen verschuldet sind. Erlasse 
einzelner Gläubiger können daher 
am Ende nicht der Zahlungsfähig-
keit des Schuldners zugute kom-
men, sondern anderen Gläubigern, 
die dadurch eine höhere Quote auf 
ihre Forderungen erhalten – was 
natürlich nicht Sinn der Übung ist. 
Die HIPC-Initiative hatte dieses 
Koordinationsproblem durch weit 
gehende Schuldenstreichung von 
Seiten der Pariser-Club-Gläubiger 
und eine Gleichbehandlungsklau-
sel in den entsprechenden Pariser 
Abkommen zu lösen versucht. In 
manchen Ländern hat das leidlich 
gut funktioniert, in anderen haben 
Gläubiger außerhalb des Clubs 
den Verzicht auf ihre Forderungen 
verweigert. Die UNCTAD-Road-
map, auf die sich der obengenann-
te Vorschlag für eine regionale/the-
matische Entschuldungsinitative 
von erlassjahr.de stützt, sieht vor, 
dass von vorneherein alle Gläubi-
ger mit am Verhandlungstisch sit-
zen und eine Vereinbarung unter 
allen Beteiligten ohne eine heraus-
gehobene Stellung der öffentlichen 
Gläubiger ausgehandelt wird.

Vom Konzept zur praktischen 
Entschuldung

Zeit ist nicht zu verlieren: Die Län-
der der Karibik haben in der Hur-
rikan-Saison im Jahr 2017 Zerstö-
rungen unvorstellbaren Ausmaßes 
erlebt und sie wissen, dass es 
keine Garantie dafür gibt, dass 
die kommende Saison nicht ver-
gleichbar dramatisch werden wird. 
Einige Länder, die für einen Schul-
denerlass zur Abmilderung der 
Auswirkungen des Klimawandels 
in Frage kämen, haben bei der 
UN-Klimakonferenz 2017 in Bonn 
jüngst deutlich gemacht, dass sie 
sich als Opfer einer Katastrophe 
sehen, die zwar menschenge-
macht, aber nicht von ihnen zu 
verantworten ist. Sie bei der An-
passung und bei den eigenen An-
strengungen zur Dämpfung des 
Klimawandels zu unterstützen, ist 

unabweisbar eine Frage globaler 
Gerechtigkeit.

Eine selektive Entschuldungsiniti-
ative bietet die Möglichkeit zur In-
novation im Bereich des globalen 
Schuldenmanagements, wie es sie 
bisher so nicht gegeben hat. Die 
Weltgemeinschaft kann in einem 
überschaubaren (in der Karibik gar 
einem sehr überschaubaren) Rah-
men Reformen zur Anwendung 
bringen, die im Falle von Krisen wie 
in Griechenland oder Argentinien 
tatsächlich spürbare Erschütterun-
gen im globalen Finanzsystem ver-
meiden könnten. Fünfzehn Jahre 
nach dem Ende des letzten von den 
Gläubigern ins Gespräch gebrach-
ten Staateninsolvenzverfahrens – 
des Sovereign Debt Restructuring 
Mechanism (SDRM) – und an der 
Schwelle zu einer erneuten globa-
len Staatsschuldenkrise könnte eine 
solche Innovation für mehr Akteure 
von großem Nutzen sein als nur 
für die unmittelbar Begünstigten. 
Schließlich hätten zur Erreichung 
der gleichen Schuldenniveaus deut-
lich weniger Gläubigerforderungen 
gestrichen werden müssen, wenn 
etwa die 2005 erreichte MDRI-Ent-
lastung schon 1996 durch die erste 
HIPC-Initiative ermöglicht worden 
wäre und die Schulden der betroffe-
nen Länder nicht durch ein weiteres 
Jahrzehnt vergeblicher Krisenfinan-
zierung weiter angestiegen wären. 

Beim HIPC-Prozess kam es von ei-
ner umfassenden Entschuldungs-
blockade durch die Gläubiger zu 
einer weit reichenden Entlastung 
der ärmsten Länder. Auch in dieser 
Hinsicht  kann von dem damali-
gen Prozess einiges gelernt wer-
den, insbesondere dass politischer 
Fortschritt, der unbestreitbar not-
wendig ist, dessen Notwendigkeit 
aber von niemandem eingestanden 
wird, geschützte Räume des Dia-
logs braucht. Im konkreten Fall der 
HIPC-Initiative initiierten Schweden 
und die Schweiz gegen verbreite-
ten Widerstand unter bilateralen 
und multilateralen Gläubigern die 
Debatte über die Verschuldung ar-
mer Länder. Und das zu einer Zeit 
als nach außen hin noch allseits 
betont würde, eine Streichung mul-

Eine selektive Entschul-
dungsinitiative bietet die 
Möglichkeit zur Innovation 
im Bereich des globalen 
Schuldenmanagements.



    53

1 Siehe Kaiser, J.: „Die HIPC-Initiative: eine Erfolgsgeschichte mit kurzer Halbwertszeit“ in 
diesem Schuldenreport.
2 Die Eingrenzung der Entschuldung auf eine bestimmte Ländergruppe führte damals 
zu hefiger Kritik von Seiten der zivilgesellschaftlichen Entschuldungsbewegungen. Sie 
bemängelten das hohe Maß an Ungerechtigkeit zwischen den 36 ärmsten – überwiegend 
kleinen und deshalb kostengünstig entschuldbaren – Staaten, die entlastet wurden, und 
dem Rest der verschuldeten Welt, der sich von den HIPCs teilweise nur durch eine sehr 
willkürlich gezogene Grenze beim Pro-Kopf-Einkommen unterschied, aber trotzdem von der 
HIPC-Initiative absolut nichts hatte. Im Gegenteil: Durch die Finanzierung des multilateralen 
Schuldenerlasses aus operativen Gewinnen von Bank und Fonds, oder weil man selbst 
Gläubiger von HIPCs war, gab es hoch verschuldete Länder im Globalen Süden, die durch 
HIPC – wenn auch in geringem Maße – zusätzlich belastet wurden. 
3 Kaiser, J.: „Making the Global Financial System more resilient. A Regional / Group-wise 
Approach to Sovereign Debt Workouts“, FES International Policy Analysis, Mai 2017.
4 UNCTAD: „Sovereign Debt Workout: Going Forward. Roadmap and Guide“, Geneva, 
2015, www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsddf2015misc1_en.pdf.
5 Siehe Box 2: „Wir kriegen das Geld ohnehin nicht wieder“, in Kaiser, J.: „Die HIPC-Initiati-
ve: eine Erfolgsgeschichte mit kurzer Halbwertzeit“ in diesem Schuldenreport.

tilateraler Schulden sei technisch 
unmöglich und politisch ganz und 
gar undenkbar.5 Pioniere wie die 
genannten kleinen Gläubigerlän-
der könnten auch heute wieder die 

Räume bereitstellen, in denen alle 
Gläubiger sich darauf verständi-
gen, dass zeitiger und ausreichen-
der Schuldenerlass mittelfristig al-
len Beteiligten zugute kommt. 

http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsddf2015misc1_en.pdf
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• Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, Schuldenkrisen und deren Be-
arbeitung auf die Agenda der G20 zu setzen. Dort standen sie zuletzt zu Beginn der 
chinesischen Präsidentschaft 2016. So wie die G8 in den neunziger Jahren die politische 
Konjunktur nutzten, die Initiative für hoch verschuldete Staaten (engl. Heavily Indebted 
Poor Countries, HIPC) auf den Weg zu bringen, müssen die G20 eine sinnvolle Entschul-
dungsoption als Antwort auf bereits eingetretene und künftige Zahlungsunfähigkeiten von 
Staaten schaffen.

• Die Bundesregierung sollte keine weitere Förderung von privatem Kapitalexport mit 
öffentlichen Mitteln unterstützen, solange es keine Absicherung im Fall von Über-
schuldung gibt. Initiativen zur Mobilisierung privaten Kapitals zur Investition in armen 
Ländern – wie etwa der Compact with Africa –  sind nur dann zu verantworten, wenn die 
privaten Investoren auch selbst und alleine die Risiken tragen müssen.

• Jetzt ist der Moment, ein effizientes und rechtsstaatliches Staateninsolvenzverfah-
ren zu schaffen. Die nächste Schuldenkrise hat bereits begonnen und wird sich ohne 
konkretes politisches Handeln in den kommenden Jahren weiter zuspitzen. Die Bundesre-
gierung muss ihre Politik des Abwartens aufgeben. Sie darf nicht länger ignorieren, dass 
die Schuldenlast vieler armer Länder immer weiter ansteigt. Die Zeit drängt: Je schlimmer 
eine Schuldenkrise bereits ist, desto schwieriger wird es, Lösungen zu finden. 

• Die Bundesregierung sollte fokussierte Entschuldungsinitiativen für besonders 
überschuldungsgefährdete Länder unterstützen. Entschuldungsoptionen für thema-
tisch oder regional definierte Ländergruppen können eine Chance zur Verfahrensinnova-
tion darstellen. Auch die ersten Schritte im Rahmen der HIPC-Initiative nahmen zunächst 
nur eine kleine Gruppe von besonders stark betroffenen Ländern in den Blick. Auf dieser 
Basis konnte dann ein umfassendes Entschuldungsprogramm für knapp ein Fünftel aller 
Staaten der Erde entwickelt werden.

Empfehlungen
Aus Sicht von erlassjahr.de und MISEREOR ergeben sich  
folgende Empfehlungen an die deutsche Bundesregierung 
zum Umgang mit der Schuldenkrise 
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Bohoslavsky, J. P. und K. Raffer:
„Sovereign Debt Crises: What Have We Learned?“
Cambridge University Press, 2017

Juan-Pablo Bohoslavsky, Sonder-
beauftragter der Vereinten Natio-
nen für das Thema Schulden und 
Menschenrechte, und der emeri-
tierte Wiener Ökonomieprofessor 
Kunibert Raffer haben eine Vielzahl 
von Fallstudien über Umschuldun-
gen und Schuldenreduzierungen 
der letzten Jahre zusammengestellt 
und versuchen sich an einer Ant-

wort auf die Frage „Was haben wir daraus gelernt?“ 
Auch erlassjahr.de-Koordinator Jürgen Kaiser ist mit 
einem Beitrag zur jüngsten Umschuldung Grenadas 
dabei.

Varoufakis, Y.:
„Die ganze Geschichte: Meine Auseinanderset-
zung mit Europas Establishment“
Kunstmann, 2017

erlassjahr.de kritisiert seit jeher 
Entschuldungsverfahren, in de-
nen Gläubiger Richter in eigener 
Sache sind. Wie sich eine solche 
Konstellation anfühlt, wenn man 
mittendrin und Betroffener ist, er-
zählt der kurzzeitige griechische 
Finanzminister Yanis Varoufakis 
in einem minutiösen Bericht über 
seine Versuche, den Vertreter/

innen der Euro-Gruppe Draghi, Lagarde, Dijssel-
bloem und vor allem Schäuble eine Umschuldung 
Griechenlands ohne eine rezessionsfördernde 
Ultra-Sparpolitik abzuringen. Politiker, die ihr Ge-
schwätz von gestern herzlich wenig interessiert; Zu-
sagen, an die die Zusagenden selbst nie glaubten, 
und ein zwischen freundlicher Kollegialität, ideolo-
gischer Verbohrtheit und tiefer Ratlosigkeit oszillie-
render deutscher Finanzminister – all das berichtet 
Varoufakis offen und mit einem hohen Maß an Au-
thentizität aus den innersten Machtzirkeln der EU. 
Eine ausführlichere Buchbesprechung gibt es im 
erlass jahr.de-Blog.

Neusel, W. und J. Kaiser:
„Die Debatten des Bundestags über die Einführung 
eines internationalen Staateninsolvenzrechts“
Fachinformation 58, August 2017

In Fachinformation 58 „Die De-
batten des Bundestags über die 
Einführung eines internationalen 
Staateninsolvenzrechts“ untersu-
chen die Autoren die Wahlperioden 
14 bis 18, die den Jahren 1998 bis 
2017 entsprechen. Sie berücksich-
tigen dabei einschlägige Aussagen 
in den Koalitionsverträgen der Re-
gierungsparteien, aktuelle Presse-

kommentare und wissenschaftliche Stellungnahmen.

Kaiser, J.:
„IWF: Überschuldungsrisiko ärmerer Länder steigt 
weiter an“
Fachinformation 57, August 2017

Etwa alle drei Monate aktualisiert 
der Internationale Währungsfonds 
(IWF) auf seiner Internetseite seine 
Übersicht des Überschuldungsrisi-
kos von ärmeren Ländern. In Fach-
information 57 analysiert Jürgen 
Kaiser die Entwicklung der vom IWF 
bewerteten Risiken in den letzten 
zwei Jahren bis zum August 2017. 
Die Gruppe der hoch verschuldeten 

armen Länder (HIPCs) und Kleine Inselentwicklungs-
staaten werden dabei gesondert betrachtet.

Kaiser, J.:
„Making the Global Financial System More Resi-
lient: A Regional/Group-wise Approach to Sover-
eign Debt Workouts“
FES International Policy Analysis, Mai 2017

Immer mehr Länder im Globa-
len Süden steuern auf eine neue 
Schuldenkrise zu. Basierend auf 
den Lernerfahrungen aus der Ini-
tiative für hoch verschuldete arme 
Länder  präsentiert der Autor ei-
nen Vorschlag für Entschuldung, 
die auf eine thematisch oder regi-
onal definierte Ländergruppe be-
schränkt ist. Derartige Initiativen 

können nicht nur helfen, politische Blockaden zu 
überwinden, sondern begünstigen auch Innovatio-
nen des Verfahrens.
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Das deutsche Entschuldungsbündnis „erlass jahr.de 
– Entwicklung braucht Entschuldung e. V.“ setzt 
sich dafür ein, dass den Lebensbedingungen von 
Menschen in verschuldeten Ländern mehr Bedeu-
tung beigemessen wird als der Rückzahlung von 
Staatsschulden. erlassjahr.de wird von derzeit über 
600 Organisationen aus Kirche, Politik und Zivilge-
sellschaft bundesweit getragen und ist eingebunden 
in ein weltweites Netzwerk nationaler und regionaler 
Entschuldungsinitiativen. 

erlassjahr.de will erreichen, 

• dass arme Länder bei künftigen Schuldenkrisen 
in einem fairen und transparenten Verfahren 
Schuldenerlasse erhalten können – statt weiter-
hin von Gnade und Einsicht ihrer Gläubiger im 
Einzelfall abzuhängen;

• dass Auslandsschulden, die unter Missach-
tung internationaler Rechtsstandards zustande 
gekommen sind und die die Erreichung von 
international vereinbarten Entwicklungszielen 
verhindern, gestrichen werden;

• dass Standards für verantwortliche Kredit-
vergabe und Kreditaufnahme entwickelt und 
durchgesetzt werden, um die gemeinsame 
Verantwortung von Gläubigern und Schuldnern 
festzuschreiben.

Gemeinsam aktiv

Der Einsatz für faire Entschuldung wäre nicht mög-
lich ohne die Unterstützung der Mitträgerorganisati-
onen und vielen engagierten Einzelpersonen.

Gemeinsam tragen wir dazu bei, eine gerechte 
Lösung für Staatsschuldenkrisen zu erwirken.

www.erlassjahr.de

MISEREOR ist das katholische Werk für Entwick-
lungszusammenarbeit. Gemeinsam mit einheimi-
schen Partnern unterstützt MISEREOR Menschen 
jeden Glaubens und jeder Kultur.

MISEREOR fördert Eigeninitiative

MISEREOR-Projekte fördern die Hilfe zur Selbst-
hilfe, so dass die Menschen nicht dauerhaft von 
Unterstützung abhängig sind. Daher berät und 
fördert MISEREOR Kleinbauern, setzt sich für 
Menschenrechte ein, bildet Jugendliche in zukunfts-
fähigen Berufen aus und unterstützt Kleingewerbe 
mit Mikro-Krediten. 

MISEREOR baut auf Partnerschaft

Bei der Projektarbeit baut MISEREOR ganz auf 
seine lokalen Partner. Diese Organisationen, Ge-
meinden oder Selbsthilfegruppen kennen die Lage 
vor Ort am besten und genießen das Vertrauen 
der Betroffenen. Gemeinsam mit ihnen gestalten 
sie die Entwicklung vor Ort und werden dabei von 
 MISEREOR beraten und finanziell unterstützt. So ist 
sichergestellt, dass die Projekte an die Bedürfnisse 
und Lebensweisen der Menschen angepasst sind.

MISEREOR redet den Mächtigen ins Gewissen

MISEREOR bekämpft nicht nur Armut, Hunger und 
Unrecht, sondern auch ihre Ursachen. Als politische 
Lobby der Benachteiligten hinterfragt MISEREOR 
das global vorherrschende Wirtschaftsmodell im 
Hinblick auf Armut und Menschenrechte, pocht auf 
entschiedenere Schritte gegen den Klimawandel 
und prangert ungerechte Gesellschaftsstrukturen in 
den Ländern des Südens an.

MISEREOR lebt vom Engagement vieler  
Menschen

MISEREOR steht für gelebte Solidarität mit den in 
Armut Lebenden: Engagierte Einzelpersonen und 
Gruppen, Pfarrgemeinden und Institutionen organi-
sieren Solidaritätsläufe, Fastenessen und Wallfahr-
ten, unterstützen Kleinbauern durch den Kauf fair 
gehandelter Produkte und fördern Entwicklungspro-
jekte mit Spenden, Schenkungen oder Erbschaften.

www.misereor.de

http://www.erlassjahr.de
http://www.misereor.de
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158,9

Ÿ
34,1

Ÿ
173,4

Ÿ
8,3

Ÿ
S

am
bia

60,5
Ÿ

332,7
Ÿ

50,6
Ÿ

128,9
Ÿ

8,6
Ÿ

S
ão Tom

é und P
ríncipe

94,0
Ÿ

320,2
Ÿ

70,4
ź

241,4
ź

2,9
ź

S
enegal

60,6
Ÿ

226,3
Ÿ

46,6
Ÿ

k.A
.

k.A
.

S
eychellen

69,0
ź

182,3
ŷ

34,5
ź

141,3
ŷ

11,3
ŷ

S
ierra Leone

55,9
Ÿ

368,7
Ÿ

44,8
Ÿ

k.A
.

k.A
.

S
im

babw
e

69,7
Ÿ

320,9
Ÿ

57,0
ź

k.A
.

k.A
.

S
üdafrika

51,7
Ÿ

178,9
Ÿ

50,9
Ÿ

152,5
Ÿ

13,2
Ÿ

S
udan

66,5
ź

665,4
ź

24,3
ź

454,4
ŷ

6,4
ŷ

S
üdsudan

33,1
Ÿ

103,5
Ÿ

37,8
Ÿ

75,8
Ÿ

k.A
.

Tansania
37,2

Ÿ
241,0

Ÿ
35,3

Ÿ
175,6

Ÿ
5,4

Ÿ
Togo

80,8
Ÿ

371,6
Ÿ

29,1
Ÿ

k.A
.

k.A
.

Tschad
51,2

Ÿ
407,3

Ÿ
17,6

ź
k.A

.
k.A

.
U

ganda
37,3

Ÿ
249,3

Ÿ
39,6

Ÿ
220,0

Ÿ
18,8

Ÿ
Zentralafrikanische R

epublik
44,3

Ÿ
313,8

Ÿ
38,8

Ÿ
k.A

.
k.A

.
Lateinam

erika, K
aribik

A
ntigua und B

arbuda*
86,2

ŷ
357,5

ź
41,1

ŷ
87,9

ŷ
17,2

Ÿ
A

rgentinien
54,2

Ÿ
152,0

Ÿ
35,7

Ÿ
259,2

Ÿ
34,9

Ÿ
B

aham
as

68,0
Ÿ

309,6
Ÿ

23,2
Ÿ

64,9
Ÿ

3,3
ź

B
arbados

105,5
Ÿ

361,6
Ÿ

105,5
Ÿ

282,9
Ÿ

6,6
B

elize
99,2

Ÿ
332,0

Ÿ
80,4

ŷ
137,8

ŷ
10,1

ź
B

rasilien
78,3

Ÿ
259,0

Ÿ
30,9

Ÿ
236,9

Ÿ
51,2

Ÿ
C

osta R
ica

44,7
Ÿ

319,4
Ÿ

46,9
Ÿ

133,7
Ÿ

14,8
ŷ

D
om

inica
72,7

ŷ
130,5

ź
58,5

ŷ
101,3

ź
9,1

ź
D

om
inikanische R

epublik
35,0

Ÿ
237,7

ŷ
41,1

ŷ
150,3

ŷ
20,9

Ÿ
E

cuador
36,2

Ÿ
116,8

Ÿ
35,5

Ÿ
172,8

Ÿ
26,8

Ÿ
E

l S
alvador

59,5
ŷ

316,7
ŷ

60,3
ŷ

227,0
ŷ

19,9
ŷ

G
renada

82,1
ź

311,7
ź

132,2
Ÿ

212,8
ź

5,7
ź

G
uatem

ala
24,5

ŷ
222,8

ŷ
31,7

ŷ
153,1

Ÿ
22,3

Ÿ
G

uyana
48,3

ź
168,6

ź
47,3

ź
k.A

.
k.A

.
H

aiti
33,7

Ÿ
182,4

Ÿ
26,8

Ÿ
128,0

Ÿ
5,2

Ÿ
H

onduras
41,5

Ÿ
152,3

ŷ
37,8

Ÿ
113,0

Ÿ
15,4

Ÿ
Jam

aika
111,9

ź
399,1

ź
104,2

ŷ
297,6

ŷ
40,4

ŷ

Fortsetzung Tabelle 1 - Ü
berschuldungsgefährdete Länder w

eltw
eit (S

tand 2016)

Indikator    

  Länder nach R
egionen

Öffentliche Schulden 
/ BIP

Trend1

Öffentliche Schulden / 
Staatseinnahmen

Trend1

Auslandsschulden-
stand / BIP

Trend1

Auslandsschulden-
stand / Export-
einnahmen

Trend1

Auslandsschulden-
dienst / Export-
einnahmen

Trend1

Risiko der Überschul-
dung laut IWF2

K
olum

bien
50,2

Ÿ
200,6

Ÿ
43,3

Ÿ
259,3

Ÿ
28,9

Ÿ
M

exiko
58,4

Ÿ
252,3

Ÿ
40,7

Ÿ
103,8

Ÿ
19,4

ŷ
N

icaragua
31,0

Ÿ
123,3

ŷ
85,4

Ÿ
211,2

Ÿ
16,0

Ÿ
P

anam
a

38,8
ŷ

189,2
Ÿ

177,8
ŷ

307,9
Ÿ

21,8
Ÿ

P
araguay

24,6
Ÿ

103,8
Ÿ

62,9
ź

136,8
ŷ

11,0
ź

P
eru

24,4
Ÿ

130,8
Ÿ

37,7
Ÿ

157,2
Ÿ

15,1
Ÿ

S
t. K

itts und N
evis

65,6
ź

191,2
ź

25,9
ź

57,7
ź

11,3
ź

S
t. Lucia

66,7
ŷ

277,7
ŷ

40,6
Ÿ

54,9
ź

4,2
ź

S
t. Vincent und die G

renadinen
82,9

Ÿ
278,8

ŷ
48,3

Ÿ
126,3

ź
10,9

ź
S

urinam
65,8

Ÿ
437,7

Ÿ
45,3

Ÿ
48,4

Ÿ
k.A

.
U

ruguay
61,9

ŷ
211,2

ŷ
19,2

Ÿ
334,0

Ÿ
34,9

Ÿ
Venezuela

31,4
ź

183,4
ź

k.A
.

385,9
Ÿ

59,5
Ÿ

N
ordafrika, N

aher O
sten

Ä
gypten

96,9
Ÿ

457,0
Ÿ

20,0
ŷ

193,6
Ÿ

18,9
Ÿ

Jem
en

85,4
Ÿ

789,0
Ÿ

26,0
Ÿ

k.A
.

k.A
.

Jordanien
95,1

Ÿ
372,0

ŷ
70,7

Ÿ
189,6

Ÿ
17,2

Ÿ
Libanon

148,7
Ÿ

751,5
Ÿ

67,9
ŷ

153,2
Ÿ

20,9
ŷ

Libyen
73,4

Ÿ
343,0

Ÿ
k.A

.
k.A

.
k.A

.
M

arokko
64,7

Ÿ
248,1

Ÿ
46,4

Ÿ
132,2

Ÿ
10,9

ŷ
Tunesien

62,9
Ÿ

276,3
Ÿ

69,5
Ÿ

161,9
Ÿ

10,7
ŷ

Europa, G
U

S
A

lbanien
73,2

Ÿ
267,4

ŷ
71,0

Ÿ
232,1

Ÿ
15,2

ŷ
A

rm
enien

53,5
Ÿ

250,2
Ÿ

92,4
Ÿ

228,7
Ÿ

34,1
Ÿ

A
serbeidschan

51,5
Ÿ

148,1
Ÿ

39,8
Ÿ

76,1
Ÿ

8,1
Ÿ

B
osnien und H

erzegow
ina

44,7
ŷ

102,8
ŷ

65,8
ź

169,4
ź

41,4
Ÿ

G
eorgien

44,6
Ÿ

157,1
Ÿ

118,0
Ÿ

223,3
Ÿ

37,6
Ÿ

K
asachstan

21,0
Ÿ

116,4
Ÿ

135,1
Ÿ

357,2
Ÿ

44,3
Ÿ

K
irgisistan

58,1
Ÿ

167,5
Ÿ

125,3
Ÿ

327,5
Ÿ

18,6
Ÿ

M
azedonien

39,0
Ÿ

140,1
Ÿ

70,7
ŷ

134,4
ŷ

15,9
ŷ

M
oldaw

ien
43,2

Ÿ
126,8

Ÿ
92,0

Ÿ
197,5

Ÿ
13,0

ź
M

ontenegro
70,0

Ÿ
161,6

Ÿ
64,0

ŷ
131,2

ŷ
24,0

Ÿ
S

erbien
74,1

Ÿ
175,0

Ÿ
83,2

ŷ
149,1

ź
30,0

ź
Tadschikistan

41,8
Ÿ

145,3
Ÿ

59,7
Ÿ

214,5
Ÿ

28,1
Ÿ

Türkei
28,1

ź
86,2

ź
47,8

Ÿ
210,0

Ÿ
39,3

Ÿ
U

kraine
81,2

Ÿ
211,8

Ÿ
127,8

Ÿ
233,7

Ÿ
29,3

ŷ
W

eißrussland
53,9

Ÿ
126,1

Ÿ
83,0

Ÿ
122,7

Ÿ
19,4

Ÿ

1 Ÿ
 A

nstieg um
 m

ehr als 10 P
rozent; ź

 R
ückgang um

 m
ehr als 10 P

rozent; ŷ
 S

tagnation (Veränderung um
  

  w
eniger als 10 P

rozent) 
2 ■

 niedriges Überschuldungsrisiko; ■
 m

ittleres Überschuldungsrisiko;  ■
 hohes Überschuldungsrisiko;  

     ■
 zahlungsunfähig; ■

 keine Risikoeinschätzung durch IW
F und W

eltbank

Q
uellen: W

eltbank: „International D
ebt S

tatistics 2018“, databank.w
orldbank.org/data/dow

nload/site-content/ID
S

-
2018.pdf und IW

F: „W
orld E

conom
ic O

utlook 2017“, im
f.org/external/pubs/ft/w

eo/2017/02/w
eodata/index.aspx. A

us 
ersterer Q

uelle stam
m

en die m
eisten D

aten zur A
uslandsverschuldung der einzelnen Volksw

irtschaften, aus letzte-
rer diejenigen zu den öffentlichen S

chulden der S
taaten. 

Q
uelle: erlassjahr.de und M

IS
E

R
E

O
R

: „S
chuldenreport 2018“

D
ie Tabelle finden S

ie auch online sow
ie in der P

rint-Version des S
chuldereports.

http://erlassjahr.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/SR18-Tabelle.pdf
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AfDB  – African Development Bank

AFRODAD – African Forum and Network on Debt and Development

AIIB  – Asian Infrastructure Investment Bank

BMF  – Bundesministerium der Finanzen

BMZ  – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika

CwA  – Compact with Africa

DSA  – Debt Sustainability Analysis

FfD  – Financing for Development 
   (dt. Entwicklungsfinanzierung)

FZ  – Finanzielle Zusammenarbeit

G20  – Gruppe der 20

G7  –  Gruppe der 7

G77  – Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer in den Vereinten Nationen

G8  – Gruppe der 8

GUS  – Gemeinschaft Unabhängiger Staaten

HIPC  – Heavily Indebted Poor Countries 
   (dt. Hoch verschuldete arme Länder)

HIPC-II  – Erweiterte HIPC-Initiative, auch „Kölner Schuldeninitiative“

IDA  – International Development Association 
   (dt. Internationale Entwicklungsorganisation)

IWF  – Internationaler Währungsfonds

MDRI  – Multilateral Debt Relief Initiative 

ÖPP  – Öffentlich-Private Partnerschaften 

PRSP  – Poverty Reduction Strategy Paper 

SDRM  – Sovereign Debt Restructuring Mechanism

SIDS  – Small Island Developing States 
   (dt. Kleine Inselentwicklungsstaaten)

SILICs  – Severely Indebted Low Income Countries 

UN  – United Nations  
   (dt. Vereinte Nationen)

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development 
   (dt. Konferenz für Handel und Entwicklung der Vereinten Nationen)

UNDP  – United Nations Development Programme 
   (dt. Entwicklungsprogramm der Verein ten Nationen)

UNEP  – United Nations Environment Programme 
   (dt. Umweltprogramm der Vereinten Nationen)

WBG  – Weltbankgruppe
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